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Editorial 
 
 

Queridos socios y amigos: 
 
Me dirijo de nuevo a vosotros con gran satisfacción 
tras la celebración de un maravilloso congreso en 
Toledo. Hemos tenido el honor de contar con la 
presencia de numerosas autoridades en la 
inauguración, entre ellas los Decanos de la Facultad 
de Derecho y del Colegio de Abogados de Toledo. 
Nos congratula muy especialmente que nuestro 
Embajador y la Sra. Cónsul hicieran el esfuerzo de 
acompañarnos en la apertura y el excelente recorrido 
histórico sobre Toledo que nos brindó el profesor 
Ricardo Izquierda. 
 
Quiero compartir con vosotros algunas buenas 
noticias: en primer lugar, este año hemos contado con 
la asistencia de un mayor número de asistentes al 
congreso, tras un cierto estancamiento en los últimos 
años. En segundo lugar, hemos contado con la 
participación en la jornada del jueves de numerosos 
estudiantes del doble grado hispano-alemán que se 
imparte conjuntamente por la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla y la Universität Bayreuth. El 
feedback de los asistentes ha sido excelente, de modo 
que esperamos poder volver a verlos muy pronto. 
Asimismo, nuestra revista INF va viento en popa y en 
esta ocasión cuenta con numerosas y excelentes 
aportaciones. 
 
Me hace especial ilusión el gran proyecto de 
digitalización en el que nos hemos 
embarcado.  Pronto os daremos noticias detalladas 
sobre este tema. 
 
Queridos amigos, cierro estas palabras con la noticia 
de que nos adentramos en el verano con una flamante 
nueva líder de la Comisión Europea y otra mujer al 
frente del BCE. Signos de los nuevos tiempos que 
corren a favor de la mujer en Europa. 
 
Feliz verano a todos. 
 
Mónica Weimann Gómez 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
Erneut richte ich mich an Euch mit der grossen 
Befriedigung eines wunderbaren Kongresses in Toledo 
abgehalten su haben. Wir hatten die Ehre, bei der 
Eröffungsfeier mit zahlreichen Honorationen rechnen 
zu dürfen, unter anderem dem Dekan der Juristischen 
Fakultät sowie dem Präsidenten der Anwaltskammer 
von Toledo. Eine grosse Ehre war es für uns auch, dass 
der Botschafter und die Konsulin die Mühe auf sich 
nahmen, um bei Eröffnungsfeier anwesend zu sein, wie 
auch der hervorragende historische Überblick über 
Toledo, den uns Prof. Ricardo Izquierdo vermittelte. 
 
Ich möchte ein paar gute Nachrichten mit Euch teilen: 
Erstens, konnten wir dieses Jahr mehr 
Kongressteilnehmer verzeichnen, nach einer gewissen 
Stagnation in den letzten Jahren. Zweitens, konnten wir 
am Donnerstag die Teilnahme zahlreicher Studenten des  
deutsch-spanischen Programms des Doppelabschlusses 
der Universitäten Pablo Olavide in Sevilla und der 
Universität Bayreuth verzeichnen. Das Feedback der 
Teilnehmer war erstklassig, wir hoffen also, sie bald 
wiedersehen zu dürfen. Auch unsere Zeitschrift INF hat 
Auftrieb bekommen und wir haben in dieser Ausgabe 
zahlreiche und erstklassige Beiträge. 
 
 
 
Insbesondere hat mich die Unterstützung des grossen 
Projektes der Digitalisierung gefreut, das wir in Angriff 
genommen haben. Bald werden wir ausführlich darüber 
berichten. 
 
Liebe Freunde, ich möchte mit der Nachricht 
abschliessen, dass wir den Sommer mit einer neuen  
Leiterin der Europäischen Kommission und einer 
anderen Frau an der Spitze des EZB beginnen. Zeichen 
neuer Zeiten zugunsten der Frauen in Europa. 
 
Allen einen frohen Sommer! 
 
Mónica Weimann Gómez 
 
 

 

 

Presidenta DSJV-AHAJ 
Abogada 
Gómez-Acebo & Pombo, Madrid 
mweimann@ga-p.com; www.ga-p.com 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder, 
 
rechtzeitig vor der Sommerpause erhalten Sie unsere 
zweite Ausgabe im Jahr 2019. Wie immer ein buntes 
Potpourri aus Wissenschaft und Rechtsprechung, die für 
uns im deutsch–spanischen Rechtsverkehr von 
besonderer Bedeutung sind. 
 
Dabei spiegelt das Heft auch unseren geraden zu Ende 
gegangenen Hauptkongress in Toledo wieder: 
 
Als neue Autoren für dieses Heft konnten wir Herrn Dr. 
Alexander Wilhelm von der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz und Herrn Dr. Guido Stein von der 
IESE Business School, Madrid gewinnen. Unser 
Kongress selbst war erwartungsgemäß das Highlight 
der diesjährigen Veranstaltungen. Die feierliche 
Eröffnung in den Räumlichkeiten n der Universität 
Castilla-La Mancha im “Teatrillo” glänzte mit der 
Anwesenheit des deutschen Botschafters in Spanien und 
einem mitreißenden Festvortrag. 
 
Zahlreiche weitere Vorträge, u.a. zum 
Kreditsicherungsrecht in Deutschland und Spanien, zu 
Blockchain und Smart contracts, zur internationalen 
Mediation im internationalen Handelsrecht sowie zur 
Außenwirtschaftsverordnung, zur Besteuerung von 
Immobilien und Immobiliengesellschaften in 
Deutschland und Spanien fanden zahlreiche Zuhörer 
genauso wie auch neue Sektion OFFLAW zum  Thema 
„Erfolgreich verhandeln“ 
 
 
Die Mitgliederversammlung, gemeinsame Essen, eine 
Exkursion und der legendäre Galaabend rundeten das 
Programm ab. So halten wir Toledo in bester 
Erinnerung und Vorfreude auf die nächste Auflage fest. 
  
Gleiches erhoffen sich und Autoren und Herausgeber 
von dem Heft, dass Sie vor sich haben: 
 
Genießen Sie also den Sommer, versorgen uns dann gut 
erholt nach Lust und Laune mit Kommentaren und 
Beiträgen und bleiben uns bitte auch in der zweiten 
Jahreshälfte gewogen. 
 
 
Ihr 
Markus Artz 

Estimados lectoras y lectores, 
estimados miembros de la asociación:  
 
Justo a tiempo antes de las vacaciones de verano reciban 
nuestro segundo número en 2019. Se trata como siempre 
de una variopinta combinación de doctrina y 
jurisprudencia de especial trascendencia en el tráfico 
jurídico hispano-alemán.  
 
El número también refleja nuestro recién finalizado 
congreso principal en Toledo. 
 
Los nuevos autores de este número son el Dr. Alexander 
Wilhelm, de la Universidad Johannes Gutenberg de 
Mainz, y el Dr. Guido Stein, de la Escuela de Negocios 
IESE de Madrid. Como era de esperar, nuestro congreso 
fue el punto culminante de los eventos de este año. La 
inauguración del acto en las dependencias de la 
Universidad de Castilla-La Mancha el "Teatrillo" contó 
con la presencia del embajador de Alemania en España 
y una apasionante conferencia inaugural.  
 
 
Tanto a las numerosas conferencias adicionales, por 
ejemplo, sobre la reserva de dominio, transmisión en 
garantía y otros tipos de garantías en el derecho español 
y alemán, blockchain y smart contracts, mediación 
internacional en el comercio internacional, así acerca 
del agravamiento del reglamento alemán relativo al 
comercio exterior, sobre la tributación de inmuebles y 
sociedades inmobiliarias en Alemania y España como a 
la nueva sección OFFLAW con el tema “Negociar con 
éxito” acudieron numerosos oyentes. 
 
La asamblea general, las comidas en común, una 
excursión y la legendaria gala completaron el programa. 
Nos acordaremos de Toledo con gran cariño y 
esperamos con emoción ya el próximo congreso.  
  
Los autores y editores de la revista que tienen en sus 
manos esperan lo mismo: 
 
Así que disfruten del verano y después de su merecido 
descanso, no duden en hacernos llegar sus comentarios 
y contribuciones. Esperamos continuar disfrutando de 
su beneplácito y simpatía en la segunda mitad de este 
año.  
 
Su 
Markus Artz  
 

 
 
 
 
 
  

Vizepräsident – Vicepresidente DSJV-AHAJ 
Rechtsanwalt & Abogado 
Dr. Artz ∙ López & Col. 
artz@artzlopez.com 
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Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und andere Arten von Sicherheiten im deutschen und 
spanischen Recht* 

 
- Länderbericht Deutschland - 

 
Dr. Alexander Wilhelm** 

 
 

I. Einleitung* 
 
Das deutsche Recht der Mobiliarsicherheiten gilt im 
internationalen Vergleich als kompliziert. Im 
Gegensatz zu einigen anderen Jurisdiktionen, deren 
Kreditsicherungsrecht mit Erfolg in ein geschlossenes 
gesetzliches Regelungssystem eingebettet wurde,1 hat 
die Kautelarpraxis in Deutschland die vom 
Gesetzgeber definierten, d.h. sozusagen „geborenen“ 
Kreditsicherungsmittel niemals wirklich akzeptiert, 
weil und soweit sie sich aus verschiedenen Gründen 
als praktisch untauglich erwiesen. Stattdessen ging die 
Praxis schon beizeiten dazu über, die benötigten 
Instrumente als sog. „gekorene“ Sicherungsrechte in 
weiten Teilen synthetisch, d.h. durch kreativen Einsatz 
der allgemeinen Vertragswerkzeuge selbständig zu 
schaffen.2 
 
Im Vordergrund steht dabei die Trias aus 
Eigentumsvorbehalt (im Folgenden: „EV“), 
Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung. 
Während der EV als das klassische Sicherungsmittel 
des Waren- und Rohstofflieferanten im bürgerlichen 
Recht zumindest partiell eine Regelung erhalten hat,3 
hat sich der Gesetzgeber bei der 

                                              
*
 Der Beitrag stellt die erweiterte und um Fußnoten ergänzte 

Schriftfassung eines Vortrags dar, den der Autor am 13.6.2019 auf 
dem XXXV. Kongress der Deutsch-Spanischen 
Juristenvereinigung e.V. in Toledo (Spanien) gehalten hat.  
1
 So dem Vernehmen nach z.B. in Belgien oder in den USA; vgl. 

Dirix, ZEuP 2015, 273; Brinkmann, Kreditsicherheiten an 
beweglichen Sachen und Forderungen, 2011, § 8 (S. 351 ff.). Für 
weitere Rechtsordnungen Kieninger, AcP 208 (2008), 182, 199; 
dies., in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Hrsg.), Das Recht der 
Kreditsicherung, 10. Aufl. 2018, § 17. 
2
 Im Überblick Brinkmann (Fn. 1), § 3 (S. 86 ff.); Heese, Die 

Dogmatik der Mobiliarsicherheiten: Nachdenken über ein 
widersprüchliches System und seine Zukunftsfähigkeit in einem 
europäischen Rechtsrahmen, Arbeitspapier vom 3. November 
2018 
(<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3277891>
), S. 2 ff. – Zu den Begriffen auch Lwowski in: 
Basedow/Remien/Wenckstern (Hrsg.), Europäisches 
Kreditsicherungsrecht: Festschrift für Ulrich Drobnig zum 80. 
Geburtstag, 2010, S. 173, 174. 
3
 Siehe § 449 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), früher § 455 

BGB a.F.; im Einzelnen unten, II.2.a). 

Sicherungsübereignung beweglicher Sachen und der 
Sicherungsabtretung von Forderungen, die vor allem 
bei Geldkrediten eine Rolle spielen, auf eine 
punktuelle Anerkennung für die Zwecke der 
Zwangsvollstreckung beschränkt. Am wichtigsten ist 
insoweit das Verfahren der Gesamtvollstreckung, d.h. 
die Behandlung der Sicherungsrechte in der 
Kreditnehmerinsolvenz.4 

 
Der vorliegende Beitrag wird das deutsche Recht der 
Mobiliarsicherheiten in seinen Grundzügen skizzieren 
und den Versuch unternehmen, die Stärken und 
Schwächen des Systems für die Zwecke der 
Rechtsvergleichung zu entfalten. Über die 
einschlägigen Rechtsgrundlagen hinaus (sogleich II.) 
soll dabei zugleich auf die drängendsten 
rechtspraktischen Aspekte eingegangen werden, etwa 
auf Fragen der Wirtschaftlichkeit und des Aufwands, 
der den Parteien bei der Abwicklung der 
Kreditbeziehung entsteht (III.). Insoweit wird primär 
die Sicht des Kreditgebers zugrunde liegen, d.h. eine 
Analyse unter dem Blickwinkel der Rechtssicherheit 
und Effizienz geboten werden.5 
 
Im Ergebnis wird sich zeigen, dass das deutsche 
System als „registrierungsfreie Lösung“6 im Kern 

4
 Daneben werfen EV, Sicherungsübereignung und 

Sicherungsabtretung zahlreiche Fragen bei der 
Einzelvollstreckung in das Vermögen des Kreditnehmers auf, die 
im Folgenden jedoch außer Betracht bleiben können. Näher zu 
diesem Thema Beckmann in: Staudinger, BGB, Buch 2: Kaufrecht 
(§§ 433-480), 2014, § 449 Rn. 102 ff. (EV); Oechsler in: 
Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, Anh. 
§§ 929-936 Rn. 53-54 (Sicherungsübereignung); Lieder in: 
Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann (Hrsg.), Beck’scher Online-
Großkommentar BGB, Buch 2, Stand: 1.1.2019, § 398 Rn. 260-
261 (Sicherungsabtretung). 
5
 Keine Rolle spielen damit Themen, die vor allem die 

Rechtsstellung des Kreditnehmers (Sicherungsgebers) betreffen. 
Hierzu zählt etwa die bis heute umstrittene Frage, ob der Käufer 
bei einer Warenlieferung unter EV ein sog. Anwartschaftsrecht 
genießt, und ob und wie dieses Recht bejahendenfalls in 
Zwangsvollstreckung und Insolvenz zu behandeln ist. Dazu etwa 
Westermann in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 4, 8. Aufl. 
2019, § 449 Rn. 36 ff.; Mülbert, AcP 202 (2002), 912 ff. 
6
 Ein Sicherheitenregister gibt es in Deutschland nur für 

Immobiliarsicherheiten (Grundbuch) sowie für Luftfahrzeuge 
(Luftfahrzeugrolle), Schiffe (Schiffsregister) und 
landwirtschaftliches Inventar (Verpfändung nach dem 
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über publizitätslose Treuhandkonstruktionen 
funktioniert und die Bedürfnisse der Praxis damit 
weitestgehend stillt. Allerdings sorgt die fehlende 
Publizität auch für zahlreiche Konflikte, die durch ein 
ergänzendes Registrierungssystem – nach 
internationalem Vorbild – zum Teil behoben werden 
könnten. Ein solcher Ansatz, der sich nicht zuletzt mit 
Blick auf die fortschreitende Digitalisierung auch des 
Rechtsverkehrs empfiehlt, mag überdies als Baustein 
der Harmonisierung im EU-Binnenmarkt in Betracht 
kommen, um die notorischen 
Anerkennungshindernisse in grenzüberschreitenden 
Sachverhalten zu entschärfen (IV.). 
 
 
II. Rechtsgrundlagen 
 
1. Hintergrund: Die fehlende Praxistauglichkeit 
des Vertragspfandrechts 
Historisch erklärt sich die Entwicklung, die die 
Dogmatik der Mobiliarsicherheiten in Deutschland 
seit dem 20. Jahrhundert genommen hat, im 
Wesentlichen mit den Unzulänglichkeiten des 
Vertragspfandrechts. Das Vertragspfandrecht, 
geregelt in den §§ 1204-1296 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB), ist das geborene 
Kreditsicherungsmittel des Mobiliarkredits. In seiner 
Grundform ermöglicht es dem Kreditnehmer 
(Schuldner), seinem Vertragspartner (Gläubiger) zur 
Sicherung einer Forderung eine bewegliche Sache – 
etwa eine Maschine – zu verpfänden, auf dass sich der 
Gläubiger bei Fälligkeit der Forderung (§ 1228 Abs. 2 
BGB) durch einen Verkauf der Sache befriedige 
(§§ 1233 ff. BGB). 
 
Das Problem des Vertragspfandrechts liegt darin, dass 
eine bloße Einigung zwischen den Parteien zur 
Bestellung nicht genügt. Vielmehr muss der Schuldner 
dem Gläubiger die Sache gemäß § 1205 Abs. 1 BGB 
übergeben, d.h. den unmittelbaren Besitz derselben 
aufgeben und sie dem Gläubiger zum Gewahrsam 
überlassen („Faustpfandprinzip“).7 Dies soll für die 
nötige Publizität im Rechtsverkehr sorgen, d.h. die 
Bestellung des Pfandes gegenüber jedermann 
bekunden,8 bedeutet jedoch für die Parteien unter 
mehreren Gesichtspunkten eine Last. Zum einen 
verliert der Schuldner mit der Übergabe die 

                                              
Pachtkreditgesetz); näher Bülow, Recht der Kreditsicherheiten, 9. 
Aufl. 2017, Rn. 492 ff. 
7
 § 1205 Abs. 2 und § 1206 BGB sehen zwar unter den dort 

geregelten Voraussetzungen bestimmte Übergabesurrogate vor. 
Allerdings führen auch diese im Ergebnis dazu, dass der Schuldner 
die Herrschaft über die Sache aufgeben bzw. teilen muss, ihm also 
jedenfalls kein unmittelbarer Alleinbesitz verbleibt; Bülow (Fn. 6), 
Rn. 488-491. 
8
 Wiegand in: Staudinger, BGB, Buch 3: Pfandrecht (§§ 1204-

1296), 2019, § 1205 Rn. 10. 

Möglichkeit der Nutzung, was bei einem 
Unternehmenskredit bedeutet, dass er eine etwa 
verpfändete Maschine nicht mehr zur 
Gewinnerzielung verwenden kann – die damit 
verbundenen Opportunitätskosten können im 
schlimmsten Fall dazu führen, dass der Schuldner zur 
Rückführung des Kredits sogar erst recht nicht 
imstande ist.9 Zum anderen wird der Kreditgeber 
gemäß § 1215 BGB zur Verwahrung der Pfandsache 
verpflichtet, was je nach Art und Beschaffenheit 
derselben z.B. Lagerkosten verursacht.10 
 
Ähnlich liegen die Dinge beim Vertragspfandrecht an 
Rechten. Gemäß § 1273 Abs. 1 BGB kann der 
Schuldner dem Gläubiger auch eine Rechtsposition 
verpfänden, etwa eine Forderung, die ihm selbst gegen 
einen Dritten (sog. Drittschuldner) zusteht. Hier ist der 
Gläubiger bei Fälligkeit des Kredits zur 
Forderungseinziehung berechtigt und kann Zahlungen 
des Dritten als Befriedigung verbuchen (§ 1282 Abs. 
1 BGB). Der Nachteil liegt allerdings darin, dass die 
Verpfändung dem Drittschuldner grundsätzlich 
angezeigt werden muss (§ 1280 BGB); infolgedessen 
wird der Umstand, dass der Schuldner (Kreditnehmer) 
Kredit nur noch gegen Sicherheiten erhält, 
zwangsläufig im Außenverhältnis bekannt, was sein 
Ansehen und seine Bonität beschädigen kann.11 
Zudem kann die Anzeige mit erheblichen Kosten 
verbunden sein, sofern nicht nur eine bestimmte, 
sondern mehrere Forderungen gegen verschiedene 
Drittschuldner verpfändet werden.12 
 
Im Übrigen ist das Vertragspfandrecht durch eine 
strenge Akzessorietät zwischen der gesicherten 
Forderung auf der einen Seite und der dinglichen 
Rechtsposition – d.h. dem Pfandrecht als solchem – 
auf der anderen gekennzeichnet.13 Infolgedessen 
können die Parteien bei einem einmal bestellten 
Pfandrecht die gesicherte Forderung nicht etwa mit 
rangwahrender Wirkung auswechseln oder verändern, 
falls dies aus bestimmten Gründen den 
Parteiinteressen entspricht. Stattdessen muss das 
Pfandrecht hier immer neu begründet werden, was im 
Verwertungsfall zu einer unerwünschten 

9
 Duttle, Ökonomische Analyse dinglicher Sicherheiten, 1986, 

S. 218; Heese (Fn. 2), S. 2-3. 
10

 Vgl. Heese (Fn. 2), S. 3; Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 
2. 
11

 Siehe Lwowski (Fn. 2), S. 175; Bülow (Fn. 6), Rn. 23; Oechsler 
(Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 2. 
12

 Duttle (Fn. 9), S. 220; Adams, Ökonomische Analyse der 
Sicherungsrechte, 1980, S. 163. 
13

 Im Überblick Bülow (Fn. 6), Rn. 471 ff. 
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Nachrangigkeit gegenüber konkurrierenden, zeitlich 
früheren Sicherungsrechten führt.14 
 
 
2. Eigentumsvorbehalt 
 
Beim Warenkredit hat die Praxis die Schwächen des 
Vertragspfandes beizeiten mit den Mitteln des 
Eigentumsvorbehalts kompensiert. Bekannt war die 
Figur schon vor Inkrafttreten des BGB am 1.1.1900,15 
doch hat das damalige Reichsgericht ihre Zulässigkeit 
unter der neuen Kodifikation bereits 1903 explizit 
bekräftigt.16 Seither gilt der EV als eine „kardinale 
Rechtsfigur des Rechtsverkehrs“, die aus dem 
Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken ist;17 mit 
Art. 4 Abs. 1 der europäischen 
Zahlungsverzugsrichtlinie,18 der die Möglichkeit 
eines einfachen EV für die EU-Mitgliedstaaten ab dem 
Jahr 2000 postulierte, hatte die Rechtsordnung in 
Deutschland daher niemals ein Problem.19 
 
a) Grundkonzept  
 
Dogmatisch fußt die Konstruktion auf den 
Besonderheiten des Trennungs- und 
Abstraktionsprinzips. Nach diesem ist bei einem 
rechtsgeschäftlichen Kontakt zwischen dem 
schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft 
(Kaufvertrag, Mietvertrag, Darlehen etc.) auf der 
einen Seite und den zu seiner Abwicklung 
erforderlichen dinglichen Verfügungsgeschäften 
(Geldzahlung, Eigentumsverschaffung) auf der 
anderen zu unterscheiden, wobei die einzelnen 
Komponenten in ihrem Zustandekommen und ihrer 
Wirksamkeit im Grundsatz unabhängig sind.20 Bei 
einem Warenkauf wird der Käufer also keineswegs 
schon mit Abschluss des schuldrechtlichen 
Kaufvertrags (§§ 433 ff. BGB), sondern erst mit der 
Übereignung des Kaufgegenstandes (§§ 929 ff. BGB) 
dessen Eigentümer. Ob der im Gegenzug geschuldete 
Kaufpreis zeitlich früher, später oder parallel 
                                              
14

 Vgl. Lwowski (Fn. 2), S. 174; Bassenge in: Palandt, BGB, 77. 
Aufl. 2018, § 1204 Rn. 10. 
15

 Zur historischen Entwicklung etwa Schubert in: 
Schubert/Schmid/Regge (Hrsg.), Akademie für Deutsches Recht, 
Jahre 1933-1945, Protokolle der Ausschüsse, Bd. III.3, 1990, S. 
33-34; Brinkmann (Fn. 1), S. 185 ff. 
16

 RG v. 28.4.1903 – II 461/02, RGZ 54, 396; auch noch RG v. 
18.9.1908 – VII 492/07, RGZ 69, 197.  
17

 Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 2, 1992, 
§ 38.2c (S. 683). 
18

 Richtlinie 2000/35/EG v. 29.6.2000 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EU Nr. L 200, S. 35), 
in Kraft getreten zum 8.8.2000. In der Neufassung der 
Zahlungsverzugsrichtlinie (2011/7/EU v. 16.2.2011, ABl. EU Nr. 
L 48, S. 1) findet diese Vorschrift ihre Entsprechung in Artikel 9. 

entrichtet wird, spielt hier im Grundsatz keine Rolle; 
infolgedessen kann der Verkäufer sein Eigentum 
bereits verlieren, obwohl er dem Käufer eine Zahlung 
auf Raten, Kredit oder eine Stundung zugesteht. 
Letzteres geschieht zumeist im Interesse der 
Umsatzsteigerung.21 
 
Um das damit verbundene Vorleistungsrisiko zu 
entschärfen, können die Parteien aber bestimmen, dass 
das Eigentum nur unter der Bedingung vollständiger 
Kaufpreiszahlung übergeht (§ 449 Abs. 1 BGB). Die 
dingliche Einigung nach § 929 S. 1 BGB, die für eine 
Eigentumsverschaffung notwendig ist, steht dann 
unter einer aufschiebenden Bedingung nach § 158 
Abs. 1 BGB, wird also erst mit der letzten 
Ratenzahlung wirksam. Fällt die Kaufpreiszahlung 
aus, kann der Verkäufer vom Kauf zurücktreten 
(§§ 323, 449 Abs. 2 BGB) und die Sache vindizieren 
(§§ 985, 346 Abs. 1 BGB). Infolgedessen kann die 
Sache dem Käufer bereits bei Vertragsschluss 
übergeben, d.h. zum Gebrauch überlassen werden, 
ohne dass der Verkäufer seine Rechtsposition verliert. 
Hierin liegt ein erheblicher Vorteil gegenüber der 
ebenfalls denkbaren Variante, dass der Verkäufer dem 
Käufer die Sache bedingungslos übereignet und zur 
Gewährleistung der Zahlung ein vertragliches 
Pfandrecht reklamiert.22 Cum grano salis wird der EV 
daher auch als „besitzloses Pfandrecht“ angesehen, 
dem ein fiduziarischer (treuhänderischer) Charakter 
innewohnt.23 
 
Zudem schützt die Konstruktion den Verkäufer auch 
in der Käuferinsolvenz. Hier hat der 
Insolvenzverwalter spätestens nach Aufforderung des 
Verkäufers zu entscheiden, ob er den Kaufvertrag 
erfüllt (§ 103 Abs. 1, 2 S. 2, § 107 Abs. 2 InsO24); 
entscheidet er sich dagegen, darf der Verkäufer den 
Kaufgegenstand aussondern, d.h. unter Erstattung 
geleisteter Raten25 vom Insolvenzverwalter 

19
 Vgl. den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 

Schuldrechts v. 14.5.2001, BT-Drucks. Nr. 14/6040, S. 83 („Nach 
Artikel 4 der Zahlungsverzugsrichtlinie haben die Mitgliedstaaten 
den einfachen Eigentumsvorbehalt anzuerkennen. Dies ist in 
Deutschland umfassend der Fall, vgl. bisher § 455 BGB, künftig § 
448 BGB-RE [jetzt § 449 BGB]. Umsetzungsbedarf besteht 
nicht.“).  
20

 Statt aller Ellenberger in: Palandt, BGB, 77. Aufl. 2018, Überbl 
v § 104 Rn. 22 (m. w. Nachw.). 
21

 Weidenkaff in: Palandt, BGB, 77. Aufl. 2018, § 449 Rn. 1. 
22

 Zu den damit verbundenen Nachteilen oben, II.1. 
23

 Bülow, WM 2007, 429, 431-432. 
24

 Insolvenzordnung. 
25

 Dazu Kieninger in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Fn. 1), § 20 Rn. 
3. 
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herausverlangen (§ 47 InsO).26 Ohne den EV wäre der 
Verkäufer hingegen auf bloße Ersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung verwiesen, die er zudem nur als 
einfacher Insolvenzgläubiger geltend machen könnte 
(§ 103 Abs. 2 S. 1 InsO). 
 
Ungeachtet dieser Vorzüge hat der EV jedoch auch 
Schwächen. Zum einen ist zwar zu beachten, dass der 
Käufer (Schuldner) die Sache grundsätzlich nicht 
ohne Zustimmung des Verkäufers (Gläubigers) an 
einen Dritten veräußern darf, solange das Eigentum 
nicht durch vollständige Kaufpreiszahlung auf ihn 
übergegangen ist.27 Ein unbeteiligter Dritter, der die 
Verhältnisse nicht kennt und den Schuldner selbst für 
den Eigentümer hält, kann das Eigentum an der Sache 
aber gleichwohl gutgläubig durch ein 
Verfügungsgeschäft erwerben, womit der Gläubiger 
seine Rechtsposition verliert und der EV erlischt 
(§§ 932 ff. BGB).28 Da das Bestehen des EV nicht 
etwa in einem öffentlichen Register oder auf andere 
Weise publiziert wird, kommt eine derartige 
Gutgläubigkeit des Dritten in praxi ohne Weiteres in 
Betracht. Zudem kann auch eine Weiterverarbeitung 
der Sache durch den Schuldner zu einem 
Eigentumsverlust auf Verkäuferseite führen, wenn 
durch die Verarbeitung eine neue Sache gemäß § 950 
BGB entsteht; diese steht dann gegebenenfalls dem 
Schuldner als gesetzlichem Neu-Eigentümer zu, so 
dass der EV abermals erlischt.29 Ein Beispiel für eine 
solche Verarbeitung wäre etwa die Verarbeitung von 
Gerste zu Malz30 oder von Ton zu Ziegeln,31 sofern 
der Wert der Verarbeitung nicht erheblich geringer ist 
als der Wert des Ausgangsstoffs.32 
 
Geht der EV verloren, stehen dem Verkäufer 
(Gläubiger) zwar Sekundäransprüche gegen die 
Schuldnerseite zu, etwa auf Schadensersatz (§§ 280 ff. 
BGB) oder Bereicherungsausgleich (§§ 812 ff., 951 
BGB). Allerdings trägt der Gläubiger dann wieder das 
allgemeine Bonitätsrisiko des Schuldners, und zwar 
auch und gerade im Fall der Insolvenz: So unterliegt 
                                              
26

 Siehe BGH v. 19.12.2007 – XII ZR 61/05, NJW-RR 2008, 818, 
821. 
27

 Dazu nur Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 13. 
28

 Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl. 2009, § 59 Rn. 13a; 
Kieninger in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Fn. 1), § 20 Rn. 3. 
Gutgläubigkeit bedeutet, dass dem Erwerber weder bekannt noch 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache dem 
Veräußerer nicht gehört (§ 932 Abs. 2 BGB). 
29

 Baur/Stürner (Fn. 28), § 59 Rn. 14; Weidenkaff (Fn. 21), § 449 
Rn. 15; Duttle (Fn. 9), S. 230. 
30

 Beispiel nach BGH v. 28.6.1954 – IV ZR 40/54, BGHZ 14, 114 
ff. 
31

 Beispiel nach RG v. 14.12.1909 – VII 329/09, RGZ 72, 281 ff. 
32

 Siehe dazu § 950 Abs. 1 S. 1 BGB, letzter Halbsatz. 
33

 Vgl. Kieninger in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Fn. 1), § 20 Rn. 
3; Bäuerle in: Braun, Insolvenzordnung, 7. Aufl. 2017, § 48 Rn. 

etwa eine Gegenleistung, die der Schuldner von einem 
gutgläubigen Dritterwerber gegebenenfalls erhalten 
hat, zwar im Grundsatz der Ersatzaussonderung nach 
§ 48 InsO. Allerdings setzt diese gemäß § 48 Satz 2 
InsO wiederum voraus, dass die Gegenleistung in der 
Insolvenzmasse noch unterscheidbar vorhanden ist, 
woran es vor allem dort fehlen kann, wo der Dritte den 
Kaufpreis in bar entrichtet hat.33 Ansprüche aus § 951 
BGB, die in den Fällen des § 950 BGB regelmäßig 
bestehen, qualifizieren sich zudem stets als 
ungesicherte Insolvenzforderungen.34 
 
b) Der verlängerte Eigentumsvorbehalt als 
Sonderform 
 
Über den „einfachen“ EV hinaus haben sich in der 
Praxis zahlreiche Sonderformen entwickelt. Hierzu 
zählen etwa der „erweiterte“, der „weitergeleitete“ 
oder der „nachgeschaltete“,35 vor allem aber der 
„verlängerte“ EV. Der verlängerte EV, dem die 
praktisch größte Bedeutung zukommt,36 hat im 
Wesentlichen die Funktion, die Sicherungswirkung 
der Figur auf etwaige Surrogate der Kaufsache zu 
erstrecken, die sich (a) aus ihrem Weiterverkauf oder 
(b) aus ihrer Weiterverarbeitung durch den 
Vorbehaltskäufer ergeben.37 Insofern gibt er 
gewissermaßen eine Antwort auf die Schwächen, die 
der einfache EV in der Rechtspraxis offenbart.38  
Von Bedeutung ist der verlängerte EV vor allem in 
Vertriebsketten, die sich in der einfachsten Variante 
von einem Waren- oder Rohstofflieferanten 
(Gläubiger) über einen Händler (Schuldner) zu einem 
Endkunden erstrecken.39 Hier steht der Händler 
praktisch häufig unter Druck, die gekaufte Ware 
möglichst rasch an seine Kunden zu vertreiben, 
obschon ihm die Vergütung des Lieferanten aktuell 
nicht möglich ist. Der Händler wird daher gemäß 
§ 185 BGB ermächtigt, die unter EV gelieferte Ware 
im eigenen Namen zu veräußern, so dass sie der 
Kunde problemlos – und ohne Rückgriff auf die 

32: durch Vermischung mit anderem Geld des Schuldners geht die 
Unterscheidbarkeit verloren. 
34

 Anders ist dies nur, wenn der Eigentumsverlust nach § 950 BGB 
erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eintritt: In diesem 
Fall bildet der Ersatzanspruch aus § 951 BGB eine 
Masseverbindlichkeit (§ 55 Abs. 1 Nr. 1, 3 InsO), was für den 
Gläubiger von Vorteil ist. Näher Beckmann (Fn. 4), § 449 Rn. 114. 
35

 Im Überblick Baur/Stürner (Fn. 28), § 59 Rn. 6; Weidenkaff (Fn. 
21), § 449 Rn. 16 ff. 
36

 Statt vieler Beckmann (Fn. 4), § 449 Rn. 120 („in Handel und 
Industrie erhebliche Bedeutung“). 
37

 Prägnant zu beidem J. Wilhelm, Sachenrecht, 5. Aufl. 2016, Rn. 
2450; Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 18. 
38

 Zu diesen Schwächen soeben, II.2.a). 
39

 In der Praxis sind die Vertriebsketten natürlich teilweise noch 
länger und umfassen mehrere Zwischenstufen, was für die 
folgenden Überlegungen jedoch ausgeblendet werden kann. 
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§§ 932 ff. BGB – erwerben kann.40 Im Gegenzug 
verlangt der Lieferant freilich die Abtretung der 
Forderungen, die dem Händler aus dem Weiterverkauf 
gegen den Endkunden entstehen, so dass dieselben das 
ursprünglich vorbehaltene Eigentum als 
Kreditsicherung ersetzen.41 Hierzu genügt ein 
formloser Vertrag gemäß § 398 BGB, den die Parteien 
geheim halten können.42 Zugleich wird der Händler in 
aller Regel dazu ermächtigt, die zedierten 
Forderungen im eigenen Namen einzuziehen – der 
Kunde kann etwaige Zahlungen dann wie gewohnt an 
seinen Vertragspartner entrichten, auf dass dieser die 
Leistungen an den Lieferanten (Gläubiger) weiterleite 
und so seine eigene Kaufpreisschuld erfülle.43 Im 
Ergebnis wird damit einerseits eine möglichst 
einfache und flexible Abwicklung der 
Vertragsverhältnisse ermöglicht, andererseits aber 
auch ein hohes Maß an Diskretion sichergestellt: Da 
der Endkunde von den wirtschaftlichen Hintergründen 
in aller Regel nichts erfährt, muss der Händler nicht 
befürchten, dass ein Bekanntwerden der Kreditierung 
seine Bonität im Außenverhältnis gefährde.44 
 
Was eine etwaige Weiterverarbeitung betrifft, können 
die Parteien nach herrschender Meinung eine sog. 
Verarbeitungsklausel verwenden.45 Mit dieser wird 
dem Schuldner (Käufer, Händler) einerseits eine 
Verarbeitung der unter EV gelieferten Sache gemäß 
§ 950 BGB gestattet,46 andererseits aber auch geregelt, 
dass als Hersteller i.S. der Vorschrift gerade der 
Gläubiger gelten soll.47 Das Eigentum an der neuen 
Sache steht dann im Ergebnis dem Gläubiger zu und 
geht erst mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf den 

                                              
40

 Statt vieler BGH v. 24.3.1971 – VIII ZR 145/69, NJW 
1971, 1038, 1039; Kieninger in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Fn. 
1), § 20 Rn. 23. Die Ermächtigung steht allerdings regelmäßig 
unter der Bedingung, dass die Weiterverfügung im 
„ordnungsgemäßen Geschäftsgang“ erfolgt, so dass der Händler 
z.B. nicht berechtigt ist, die Sache zu verschenken oder an einen 
konkurrierenden Kreditgeber als Sicherheit zu übereignen (zur 
Sicherungsübereignung noch unten, II.3.). 
41

 Kieninger in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Fn. 1), § 20 Rn. 23; 
Brinkmann (Fn. 4), S. 202. 
42

 Sog. „stille Zession“; Roth/Kieninger in: Münchener 
Kommentar zum BGB, Bd. 3, 8. Aufl. 2019, § 398 Rn. 135; 
Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 18; Bülow (Fn. 6), Rn. 1370. 
43

 Als Rechtsgrundlage der Einzugsermächtigung dient § 362 Abs. 
2 i.V.m. § 185 BGB analog; s. BGH v. 16.12.1957 – VII ZR 49/57, 
BGHZ 26, 185, 191 f.; BGH v. 7.6.1972 – VIII ZR 1/71, WM 
1972, 995, 997. 
44

 Vgl. Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 2. 
45

 BGH v. 28.6.1954 – IV ZR 40/54, BGHZ 14, 114, 117; BGH v. 
3.3.1956 – IV ZR 334/55, BGHZ 20, 159, 163. 
46

 Zu § 950 BGB oben, II.2.a). 
47

 Exemplarisch Reiling in: Beck’sche Online-Formulare Vertrag, 
48. Ed. v. 1.3.2019, Teil 3.8, Ziffer (4). 

Käufer über, so dass sich der EV funktional an der 
neuen Sache fortsetzt.48 
 
Die damit verbundenen Vorteile bleiben prinzipiell 
auch in der Insolvenz des Schuldners erhalten. 
Während der Gläubiger hier wieder ein 
Aussonderungsrecht nach § 47 InsO genießt, sofern 
die gelieferte Sache noch in natura vorhanden ist,49 
steht ihm bezüglich der zedierten Kundenforderungen 
(in der Vertriebskette) sowie etwaiger Neuwaren (bei 
Verwendung einer Weiterverarbeitungsklausel) 
zumindest ein Absonderungsrecht zu (§§ 50, 51 Nr. 1 
InsO).50 Die Befugnis zur Verwertung hat so zwar im 
Grundsatz der Verwalter (§§ 166 ff. InsO), doch kann 
der Gläubiger vorzugsweise Befriedigung aus dem 
Verwertungserlös verlangen (§ 170 Abs. 1 InsO).51 
 
Trotz dieser Vorteile hat aber auch das System des 
verlängerten EVs seine Schwächen. So hat der 
Verkäufer auch hier z.B. keineswegs eine Garantie, 
dass der Käufer die vom Kunden erhaltenen Gelder 
wie vereinbart transferiert und nicht etwa für andere, 
eigennützige Zwecke unterschlägt; es droht also ein 
Verlust- und Loyalitätsrisiko.52 Zudem kommt in 
Betracht, dass der Käufer die gelieferten Gegenstände 
oder die verarbeiteten Waren absprachewidrig an 
einen gutgläubigen Dritterwerber veräußert,53 was 
auch ohne entsprechende Ermächtigung gemäß 
§§ 932 ff. BGB möglich bleibt,54 oder den denkbaren 
Wunsch seiner Kunden nach einem vertraglichen 
Abtretungsverbot erfüllt (§ 399 Alt. 2 BGB), so dass 
die Zession ins Leere geht.55 Im schlimmsten Fall ist 

48
 So zumindest die ganz herrschende Meinung, näher Beckmann 

(Fn. 4), § 449 Rn. 146 m. w. Nachw. 
49

 Insoweit nicht anders als beim einfachen EV, oben II.2.a). 
50

 Siehe statt vieler – jeweils m. w. Nachw. – Thole in: K. Schmidt, 
InsO, 19. Aufl. 2016, § 51 Rn. 17; Brinkmann in: Uhlenbruck, 
InsO, 15. Aufl. 2019, § 47 Rn. 42 (für abgetretene 
Kundenforderungen); Bäuerle (Fn. 33), § 51 Rn. 20; Beckmann 
(Fn. 4), § 449 Rn. 158 (für Neuwaren nach § 950 BGB). 
51

 Näher Adolphsen in: Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, 5. 
Aufl. 2015, § 43 Rn. 42, 53. 
52

 Duttle (Fn. 9), S. 233-234. 
53

 Beispielsweise weil die Verfügung – anders als regelmäßig 
vereinbart – nicht im „ordnungsgemäßen Geschäftsgange“ erfolgt; 
dazu oben, Fn. 40. 
54

 Zu denken ist auch an einen gutgläubigen Erwerb nach § 366 
des Handelsgesetzbuches (HGB), für den es genügt, wenn der 
Erwerber ohne grobe Fahrlässigkeit das Bestehen einer 
Verfügungsermächtigung nach § 185 BGB annimmt; dazu nur 
Hopt in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 366 Rn. 2 ff. 
55

 Zu dieser Gefahr, die in der Praxis freilich durch § 354a HGB 
relativiert wird, der die Unwirksamkeit vertraglicher 
Abtretungsverbote bei Geldforderungen im kaufmännischen 
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im Vermögen des Käufers dann kein Gegenwert mehr 
vorhanden, auf den der Gläubiger Zugriff hat. Um 
diese Risiken zu entschärfen, bleibt in der Praxis 
oftmals nur, den Schuldner möglichst eng zu 
überwachen, etwa indem die ordnungsgemäße 
Weiterleitung eingezogener Kundengelder ständig 
überprüft und gegebenenfalls eingeklagt wird.56 
Damit sind aber natürlich Unkosten verbunden. 
 
3. Sicherungsübereignung 
 
Die Sicherungsübereignung dient demgegenüber eher 
zur Besicherung eines Geldkredits. Bedeutung hat sie 
vor allem bei Betriebsmittel- und Investitionskrediten, 
die eine Bank an Geschäftskunden vergibt, während 
ihr Stellenwert im Verbraucherbereich überschaubar 
ist57 – sieht man von Kfz-Krediten ab, bei denen der 
finanzierenden Bank das gekaufte Fahrzeug zur 
Sicherheit übereignet wird, dominieren dort eher 
Personalsicherheiten (Garantien, Bürgschaften), 
Restschuldversicherungen58 oder die 
Sicherungsabtretung von Rechten, etwa von Lohn- 
und Gehaltsforderungen.59 
 
Im Gegensatz zum EV stammt das Sicherungsgut bei 
der Sicherungsübereignung aus der Sphäre des 
Kreditnehmers. Um die Rückzahlung seines 
Darlehens zu sichern, überträgt er der Bank hier das 
Volleigentum an einer in Rede stehenden Sache, 
wobei für gewöhnlich ein sog. Besitzkonstitut nach 
§ 930 BGB vereinbart wird.60 Der unmittelbare Besitz 
kann damit zunächst beim Kreditnehmer verbleiben, 
so dass er die Sache weiter nutzen darf. Der hierin 
liegende Vorteil gegenüber der 
Sicherungsverpfändung61 hat zwar vereinzelt zu 
Debatten darüber geführt, ob es sich bei der 
Sicherungsübereignung um eine verbotene Umgehung 

                                              
Rechtsverkehr anordnet, etwa Thole (Fn. 50), § 51 Rn. 17; 
Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 18. 
56

 Vgl. Duttle (Fn. 9), S. 233-234, 241. 
57

 Näher Lwowski (Fn. 2), S. 177; Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-
936 Rn. 2 (m. w. Nachw.). 
58

 Speziell dazu Mülbert/Wilhelm, WM 2009, 2241 ff. 
59

 Zur Sicherungsabtretung eingehend unten, II.4.  
60

 In der Möglichkeit eines solchen Besitzkonstituts liegt eine 
echte Besonderheit des deutschen Rechts; eingehend Oechsler 
(Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 4; Wiegand in: Staudinger, BGB, 
Buch 3: Eigentum 2 (§§ 925-984; Anh. zu §§ 929 ff.), 2017, Anh. 
§§ 929-931 Rn. 79. 
61

 Oben, II.1. 
62

 Zur historischen Entwicklung des Sicherungseigentums 
Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 3, namentlich unter 
Verweis auf RG v. 11.3.1904 – VII 498/03, RGZ 57, 175, 177 ff. 
63

 Der mittelbare Besitz ist seinerseits in § 868 BGB geregelt. 
Näher Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 15. 

der §§ 1204 ff. BGB handeln könnte; allerdings haben 
die Gerichte ihre Verwendung seit 1904 immer wieder 
akzeptiert.62 
 
Als Grundlage des Besitzkonstituts dient eine 
besondere Sicherungsabrede zwischen den Parteien, 
die das Verfügungsgeschäft der Übereignung mit dem 
Kreditvertrag verknüpft. Zum einen enthält sie 
Bestimmungen darüber, für welche Forderungen 
genau die Übereignung als Sicherheit bestellt wird, 
und zum anderen legt sie fest, wann und wie der 
Darlehensgeber die Sache zur Verwertung 
herausverlangen darf. Auf diese Weise erlangt der 
Kreditgeber sog. mittelbaren Besitz, was § 930 BGB 
auch so verlangt.63 Sofern der Kreditnehmer den 
Kreditvertrag ordnungsgemäß erfüllt, so dass der 
Sicherungszweck entfällt, hat er seinerseits einen 
Anspruch auf Rückübereignung (Freigabe) der Sache, 
der direkt aus der Sicherungsabrede folgt.64 Durch die 
damit verbundene „Aufspaltung“ des Eigentums in 
eine Sicherungsfunktion (die dem Kreditgeber zufällt) 
und eine Nutzungsfunktion (die der Kreditnehmer 
behält) stellt der Kontrakt eine Treuhandvereinbarung 
dar, die das Sicherungseigentum zum Paradefall 
fiduziarischer Kreditsicherheiten macht.65 
 
Darüber hinaus hat die Übereignung nach § 930 BGB 
den Vorteil, dass der Eigentumsverlust des Schuldners 
der Allgemeinheit nicht bekannt wird. Auf diese 
Weise bleibt dem Schuldner die Unannehmlichkeit 
erspart, die Einschaltung eines bestimmten 
Kreditgebers gegenüber Geschäftspartnern 
rechtfertigen zu müssen.66 Zudem gilt im Gegensatz 
zum Vertragspfandrecht nicht der Grundsatz strenger 
Akzessorietät,67 womit die Parteien größere 
Flexibilität in puncto Forderungsmanagement 
genießen.68 Die damit verbundene Entlastung führt 

64
 Ein solcher Anspruch besteht auch dann, wenn er im 

Sicherungsvertrag nicht explizit erwähnt ist; Oechsler (Fn. 4), 
Anh. §§ 929-936 Rn. 47. Zudem können die Parteien vereinbaren, 
dass die Sicherungsübereignung auflösend bedingt i.S. des § 158 
Abs. 2 BGB erfolgt, so dass das Eigentum mit Erfüllung des 
Kreditvertrags automatisch an den Sicherungsnehmer zurückfällt. 
Diese Variante wird in der Praxis aber regelmäßig nicht gewählt; 
vgl. BGH v. 2.2.1984 – IX ZR 8/83, NJW 1984, 1184; Klinck in: 
Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann (Hrsg.), Beck’scher Online-
Großkommentar BGB, Buch 3, Stand: 1.4.2019, § 930 Rn. 66; 
Lwowski (Fn. 2), S. 174. 
65

 Vgl. Wiegand (Fn. 60), Anh. §§ 929-931 Rn. 321 ff.; Oechsler 
(Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 1. 
66

 Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 2. 
67

 Dazu oben, II.1. (für das Vertragspfandrecht). 
68

 Insbesondere wird die Möglichkeit erleichtert, die ursprüngliche 
Kaufpreisforderung bei Bedarf durch eine andere Forderung zu 
ersetzen – hierfür bedarf es nur einer entsprechenden Änderung 
des Sicherungsvertrags. Näher Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 
Rn. 2; Lwowski (Fn. 2), S. 174. 
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erfahrungsgemäß zu einer Verbesserung der Zins- und 
Kreditkonditionen, so dass neben dem Kreditgeber 
auch der Kreditnehmer profitiert.69 
In der Insolvenz des Kreditnehmers ist der 
Kreditgeber ebenfalls geschützt. Anders als ein 
Lieferant, zu dessen Gunsten ein einfacher oder 
verlängerter EV besteht, genießt er hinsichtlich der 
übereigneten Sache zwar kein Aussonderungsrecht 
nach § 47 InsO.70 Gemäß § 51 Nr. 1 InsO ist er aber 
immerhin zur Absonderung berechtigt, so dass seine 
Verwertungsposition derjenigen eines 
Pfandgläubigers entspricht.71  
 
Gleichwohl ergeben sich auch bei der 
Sicherungsübereignung Probleme, die die 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Instituts in 
Zweifel ziehen. Ähnlich wie beim EV betrifft dies 
zunächst die Gefahr einer absprachewidrigen 
Verfügung, d.h. einer Übereignung des 
Sicherungsguts an einen gutgläubigen Dritten, die 
gemäß §§ 932 ff. BGB möglich bleibt und 
gegebenenfalls zum Verlust der Sache führt.72 Hierzu 
hat der Schuldner insbesondere bei angespannter 
Liquiditätslage einen Anreiz, um diese durch einen 
„Notverkauf“ zu lindern.73 Gerät der Kreditnehmer 
daraufhin in Insolvenz, kommt zugunsten des 
Kreditgebers zwar eine Ersatzabsonderung des 
Verkaufserlöses infrage, für die § 48 InsO 
entsprechend gilt.74 Allerdings setzt diese wiederum 
voraus, dass der Erlös noch unterscheidbar beim 
Kreditnehmer vorhanden ist, woran es bei Barbeträgen 
regelmäßig fehlt.75 Zudem droht abermals ein 
Rechtsverlust nach § 950 BGB, was sich wie beim 
verlängerten EV allenfalls durch eine 

                                              
69

 So jedenfalls die erfahrungsgesättigte Annahme von Lwowski 
(Fn. 2), S. 174. 
70

 Zur Rechtsstellung des Vorbehaltsverkäufers nach § 47 InsO 
bereits oben, II.2.a. 
71

 Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 BGB; 
Uhlenbruck/Brinkmann (Fn. 50), § 47 Rn. 17. 
72

 Auch an § 366 HGB (Fn. 54) ist in diesem Zusammenhang zu 
denken. Näher Weigand (Fn. 60), Anh. §§ 929-931 Rn. 246; 
Bülow (Fn. 6), Rn. 1280 (m. w. Nachw.). 
73

 Vgl. nur Drukarczyk, Unternehmen und Insolvenz, 1987, S. 193. 
Die Gefahr aus praktischer Sicht möglicherweise etwas 
unterschätzend Lwowski (Fn. 2), S. 177 („Die Gefahr des 
Verlustes des Sicherungsgutes einer Bank ist äußerst gering. Laut 
Aussagen der Banken spielt es kein Rolle.“). 
74

 Uhlenbruck/Brinkmann (Fn. 50), § 48 Rn. 43; Thole (Fn. 50), 
§ 48 Rn. 25. 
75

 Dies ist naturgemäß vor allem im Einzelhandel ein Problem, wo 
in Deutschland noch immer die Barzahlung dominiert. Zu den 
praktischen Schwierigkeiten bereits oben, II.2.a). 
76

 Eingehend hierzu im Zusammenhang mit der 
Sicherungsübereignung Ganter in: Münchener Kommentar zur 

Verarbeitungsklausel kompensieren lässt.76 Je nach 
Beschaffenheit der Sache droht im Übrigen noch ein 
erheblicher Wertverlust durch Verschleiß, den die 
zwischenzeitliche Weiternutzung der Sache durch den 
Kreditnehmer bewirkt.77 Im Ergebnis muss der 
Kreditgeber daher auch bei der 
Sicherungsübereignung mit Kontroll- und 
Überwachungskosten rechnen, um die Werthaltigkeit 
und den Bestand der Sicherheit bis zum 
Verwertungsfall zu schützen.78 
 
4. Sicherungsabtretung 
 
Die Sicherungsabtretung findet im Grundsatz bei 
nahezu sämtlichen Kreditformen Verwendung. In der 
Praxis ist auch sie zwar vor allem im Bankgeschäft 
von Interesse,79 doch bedienen sich ihrer auch 
Lieferanten zur Besicherung eines Warenkredits, wie 
schon das Beispiel des verlängerten 
Eigentumsvorbehaltes zeigt.80 Als Gegenstand 
kommen übertragbare Rechte aller Art in Betracht, 
wozu neben Marken und Patenten z.B. 
Gesellschaftsanteile gehören.81 Am wichtigsten dürfte 
jedoch die Zession von Geld- oder 
Zahlungsforderungen sein,82 was neben Lohn- und 
Gehaltsforderungen83 etwa Ansprüche aus einer 
Lebensversicherung betrifft.84 
 
Ähnlich wie bei der Sicherungsübereignung findet 
auch hier eine Vollrechtsübertragung mit 
fiduziarischer Zweckbindung statt.85 Die Abtretung 
der Forderung vom Sicherungsgeber 
(Kreditschuldner, Zedent) an den Sicherungsnehmer 

InsO, Bd. 1, 4. Aufl. 2019, § 51 Rn. 109 ff. Zur Bedeutung von 
Verarbeitungsklauseln beim verlängerten EV oben, II.2.b). 
77

 Dazu Duttle (Fn. 9), S. 221, 224; Adams (Fn. 12), S. 124-125. 
78

 Duttle (Fn. 9), S. 221 ff. Vgl. insoweit auch schon oben, II.2.b) 
a.E. mit Blick auf den EV. 
79

 Insoweit ähnlich wie die Sicherungsübereignung, oben II.3. 
80

 Zur sicherungsweisen Abtretung von Kundenforderungen dabei 
schon oben, II.2.b). 
81

 Im Überblick Bülow (Fn. 6), Rn. 1367. 
82

 Bülow (Fn. 6), Rn. 1367 a.E. 
83

 Dazu schon oben, II.3. 
84

 Speziell dazu Ganter in: Schimansky/Bunte/Lwowski (Hrsg.), 
Bankrechts-Handbuch, 5. Aufl. 2017, § 96 Rn. 157. 
85

 Vgl. zum Treuhandcharakter der Sicherungsabtretung schon RG 
v. 6.3.1930 – VI 296/29, RGZ 127, 341, 344-345; ferner Lieder 
(Fn. 4), § 398 Rn. 202; Thole (Fn. 50), § 47 Rn. 86; Grüneberg in: 
Palandt, BGB, 77. Aufl. 2018, § 398 Rn. 23. Zur Parallelsituation 
bei der Sicherungsübereignung nochmals oben, II.3. 
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(Kreditgläubiger, Zessionar) erfolgt durch Vertrag 
gemäß § 398 BGB,86 dem wie beim 
Sicherungseigentum eine Sicherungsabrede 
unterliegt.87 Bleibt die Kreditrückzahlung aus, darf der 
Gläubiger die abgetretene Forderung zu seiner 
Befriedigung verwerten, d.h. die Abtretung dem 
Drittschuldner offenlegen und Erfüllung an sich selbst 
verlangen. Bis dahin bleibt die Abtretung 
typischerweise geheim, um Bonität und Ansehen des 
Kreditnehmers zu schützen.88 Umgekehrt hat der 
Schuldner wieder einen Freigabeanspruch, d.h. einen 
Anspruch auf Rückabtretung aus dem 
Sicherungsvertrag, sofern er den Kreditvertrag 
ordnungsgemäß erfüllt.89 Wird der Kreditnehmer 
insolvent, ist der Kreditgeber abermals durch ein 
Absonderungsrecht geschützt – das zum verlängerten 
EV Gesagte gilt daher insoweit analog.90   
 
Vereiteln kann den Erfolg der Sicherung wiederum in 
Sonderheit ein Zessionsverbot, das der Drittschuldner 
mit dem Kreditnehmer vereinbart hat91 oder das aus 
anderen, gesetzlichen Gründen existiert.92 Wird die 
Abtretung mit einer Einzugsermächtigung verbunden, 
was wie beim verlängerten EV aus 
Praktikabilitätsgründen geschehen mag und im 
Wesentlichen bei der sog. Globalzession eine Rolle 
spielt,93 ergibt sich zudem wieder ein Loyalitäts- und 
Weiterleitungsrisiko,94 das sich vor allem in der 
Insolvenz des Kreditnehmers realisiert.95 Zudem 
hängt der Wert der Sicherheit naturgemäß (auch) von 
der Bonität des Drittschuldners ab, die der Kreditgeber 
daher prüfen sollte.96 Überhaupt ist dem Kreditgeber 

                                              
86

 Sofern es nicht um Forderungen, sondern um sonstige Rechte 
(z.B. Marken, Patente, Gesellschaftsanteile) geht, ist § 398 BGB 
in Verbindung mit § 413 BGB („Übertragung anderer Rechte“) zu 
lesen. 
87

 Lieder (Fn. 4), § 398 Rn. 209; Bülow (Fn. 6), Rn. 1368. 
88

 Dies wiederum namentlich im Kontrast zur Rechtslage beim 
Vertragspfandrecht gemäß § 1280 BGB. Zur stillen Zession auch 
schon oben in Fn. 42; im Übrigen Duttle (Fn. 9), S. 226.  
89

 Prägnant zum Ganzen Grüneberg (Fn. 85), § 398 Rn. 23-26. 
90

 Zur Anwendung der §§ 50, 51 Nr. 1 und §§ 166 ff., 170 InsO in 
diesem Fall daher oben, II.2.b) (Konstellation Vertriebskette); für 
den hiesigen Fall nur Thole (Fn. 50), § 51 Rn. 11; Adolphsen (Fn. 
51), § 43 Rn. 101. 
91

 Insoweit liegen die Dinge ähnlich wie beim verlängerten EV in 
der Konstellation der Vertriebskette; s. dazu oben, II.2.b) mit Blick 
auf § 399 BGB; im Übrigen Duttle (Fn. 9), S. 227. 
92

 Im Überblick dazu Grüneberg (Fn. 85), § 399 Rn. 2. 
93

 Ganter (Fn. 84), § 96 Rn. 73 ff.; Roth/Kieninger (Fn. 42), § 398 
Rn. 106. Zur Einzugsermächtigung beim verlängerten EV 
nochmals oben, II.2.b); zur Globalzession noch sogleich, III.1. 
94

 Vgl. dazu bereits oben, II.2.b); Duttle (Fn. 9), S. 226-227. 
95

 Eingezogene Beträge unterliegen zwar der Ersatzabsonderung 
analog § 48 InsO (aktuell BGH v. 24.1.2019 – IX ZR 110/17, NZI 
2019, 274, 275), doch hilft dies dem Kreditgeber wenig, wenn die 

auch bei der Sicherungszession zu raten, den 
Kreditnehmer möglichst eng zu überwachen, um Wert 
und Bestand seiner Sicherheit zu schützen.97 Einen 
Verlust der Sicherung durch gutgläubigen Dritterwerb 
braucht er allerdings nicht zu fürchten, da ein solcher 
bei der Abtretung von Forderungen generell nicht 
möglich ist.98 
 
 
III. Ausgewählte Praxisfragen 
 
Aus praktischer Sicht stellt sich im Recht der 
Mobiliarsicherheiten eine Vielzahl von Problemen. 
Für Aufsehen hat etwa das Sujet der Übersicherung 
gesorgt, d.h. die lange umstrittene Frage, wann der 
Wert einer Sicherheit die gesicherte Forderung derart 
drastisch übersteigt, dass die Rechtsordnung dem 
Sicherungsvertrag die rechtliche Wirkung versagen 
muss.99 Zudem stoßen verstärkt bestimmte 
Steuerthemen auf Interesse, die sich bei der 
Verwertung von Sicherheiten durch einen Kreditgeber 
ergeben.100 Im Folgenden soll der Blick indes auf eine 
Trias von Gegenständen begrenzt sein, die die 
Rechtspraxis in Deutschland in nahezu jedem Fall 
bewegen. 
 
1. Globalsicherheiten und Bestimmtheitsgrundsatz 
 
Der erste betrifft den Umgang mit dem 
sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Nach 
diesem Prinzip müssen Verfügungsgeschäfte, die auf 
eine Übereignung oder sonstige Veränderung der 
dinglichen Rechtslage abzielen,101 den Gegenstand 

Beträge nicht mehr unterscheidbar im Kreditnehmervermögen 
vorhanden sind. 
96

 Duttle (Fn. 9), S. 226, 228. 
97

 Dabei sollte auch überprüft werden, ob die abgetretenen 
Forderungen unter Umständen einredebehaftet sind und dem 
Drittschuldner z.B. ein Leistungsverweigerungsrecht zusteht, da er 
dieses gemäß § 404 BGB auch dem Kreditgeber entgegenhalten 
kann. Vgl. zum Ganzen Duttle (Fn. 9), S. 226-227. 
98

 Die einzige Ausnahme bildet § 405 BGB für verbriefte 
Forderungen, was hier jedoch keine Rolle spielt. Statt aller 
Roth/Kieninger (Fn. 42), § 398 Rn. 29; Grüneberg (Fn. 85), § 405 
Rn. 1. 
99

 Hier ist im Einzelnen zwischen anfänglicher und nachträglicher 
Übersicherung zu unterscheiden, wobei es jeweils um eine 
Unwirksamkeit des Vertrags wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) 
geht; BGH v. 27.11.1997 – GSZ 1 u. 2/97, BGHZ 137, 212; 
Ellenberger (Fn. 20), § 138 Rn. 97; Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-
936 Rn. 30-33. 
100

 Dabei geht es vor allem um Umsatzsteuerfragen. Eingehend de 
Weerth in: Lwowski/Fischer/Gehrlein (Hrsg.), Das Recht der 
Kreditsicherung, 10. Aufl. 2018, § 19; Oechsler (Fn. 4), Anh. 
§§ 929-936 Rn. 60. 
101

 Zur Unterscheidung zwischen schuldrechtlichen 
Verpflichtungsgeschäften und dinglichen Verfügungsgeschäften 



52 informaciones II/19  

 

 

der Verfügung immer so genau bezeichnen, dass jeder 
Zeuge des Vertrags ihn ohne Zweifel erkennen kann – 
andernfalls sind sie unwirksam.102 Sofern eine 
einzelne Sache in der Form des § 929 S. 1 BGB, d.h. 
durch Einigung und Übergabe an den Erwerber 
veräußert wird, ist dies naturgemäß erfüllt.103 
Probleme bereitet aber die Sicherungsübereignung 
von Waren, sofern sie – wie zumeist – durch ein 
Besitzkonstitut erfolgt104 und sich zudem nicht etwa 
auf einzelne, sondern auf eine Mehrheit von 
Gegenständen bezieht.105 
 
Unter dieser Prämisse hat vor allem die Übereignung 
von Warenlagern Bedeutung. Hier muss von Anfang 
an geklärt sein, welche Teile eines Lagers der 
Erwerber konkret erhalten soll, wobei sich 
Schwierigkeiten vor allem dann ergeben, wenn der 
Bestand des Lagers rotiert.106 Das Bedürfnis der 
Beteiligten geht typischerweise dahin, im Zeitpunkt 
der Kreditvergabe auch schon die Übereignung jener 
Waren zu beschließen, die erst in Zukunft – nach und 
nach – ins Lager eingeliefert werden.107 Der 
Bundesgerichtshof (BGH) ermöglicht dies auf der 
Grundlage eines antizipierten Besitzkonstituts, das 
quasi „auf Vorrat“ vereinbart wird – das Eigentum 
geht dann automatisch auf den Erwerber über, sobald 
es der Veräußerer selbst für eine logische Sekunde 
erwirbt.108 
 
Um dem Bestimmtheitsgrundsatz zu genügen, können 
die Parteien etwa einen „Raumsicherungsvertrag“ 

                                              
im Lichte des Trennungs- und Abstraktionsprinzips bereits oben, 
II.2.a). 
102

 Das Prinzip wurde von der Rechtsprechung entwickelt und 
erklärt sich mit der absoluten Wirkung dinglicher Rechte: Weil 
jedermann das Eigentum seiner Mitmenschen respektieren muss, 
muss auch jederzeit klar sein, welcher Person das Eigentum an 
einer bestimmten Sache zusteht. Vgl. BGH v. 31.1.1979 – VIII ZR 
93/78, BGHZ 73, 253, 254; BGH v. 13.6.1956 – IV ZR 24/56, 
BGHZ 21, 52, 55; Oechsler (Fn. 4), § 929 Rn. 6. 
103

 Dies folgt daraus, dass die Übergabe als Realakt sozusagen 
denknotwendig immer eine genau individualisierte Sache 
betreffen muss; vgl. nur Wiegand (Fn. 60), § 929 Rn. 12; Oechsler 
(Fn. 4), § 929 Rn 6. 
104

 § 930 BGB; dazu schon oben, II.3. 
105

 Wiegand (Fn. 60), § 929 Rn. 12; Oechsler (Fn. 4), § 929 Rn. 6.  
106

 Etwa weil alte Waren veräußert oder verarbeitet werden und 
neue Waren hinzukommen („revolvierender Bestand“).  
107

 Eine Alternative bestünde darin, für jede neu erworbene Sache 
in dem Moment, in dem sie ins Warenlager eingeliefert wird, ein 
jeweils neues Besitzkonstitut zu vereinbaren. Dies wäre aber 
jedenfalls bei häufigem Bestandswechsel überaus aufwendig und 
kommt für die Bedürfnisse der Praxis daher selten in Betracht. 
108

 Streng genommen werden hier sowohl das Besitzkonstitut nach 
§ 930 BGB als auch die dingliche Einigung nach § 929 S. 1 BGB 
vorweggenommen („antizipiert“); statt vieler Oechsler (Fn. 4), 

schließen, nach dem einfach „alle“ Objekte erfasst 
sind, die sich jetzt oder in Zukunft in einem 
bestimmten Raum befinden.109 Soll nur ein Teil des 
Lagers übergehen, lässt sich die Bestimmtheit durch 
Inventarisierung110 oder durch Kennzeichnung 
bewirken, indem die designierte Ware mit einem 
Schild oder Fähnchen versehen wird.111 Zu 
unbestimmt ist indes die rein quantitative 
Beschreibung einer Teilmenge, etwa indem die 
Parteien „75 von 100 Ferkeln“ aus einem 
Mastbetrieb112 oder „sämtliche Waren im Wert von 
über 1.000 Euro“113 in Bezug nehmen. Bei gemischten 
Lagern, die zugleich Eigentum anderer Personen 
enthalten, soll die Bestimmtheit zudem fehlen, wenn 
ohne nähere Bezeichnung nur „die Sachen des 
Kreditnehmers“ übereignet werden.114 Bedenklich 
sind schließlich funktionale Kriterien, die dem 
Beobachter Wertungsspielräume belassen: So hielt es 
die Rechtsprechung etwa für zu unbestimmt, als 
„sämtliche Nachschlagewerke über 
Kunstgegenstände“ aus einer Bibliothek übereignet 
wurden.115 
 
Weniger streng sind die Anforderungen bei der 
Globalzession, d.h. bei der sicherungsweisen 
Abtretung einer Mehrheit gegenwärtiger und künftiger 
Forderungen.116 Der BGH lässt hier die bloße 
Bestimmbarkeit im Zeitpunkt der 
Forderungsentstehung genügen, der die Parteien 
neben der Aufstellung detaillierter Listen117 etwa 

§ 930 Rn. 24 ff.; aus der Rechtsprechung etwa schon BGH v. 
24.6.1958 – VIII ZR 205/57, NJW 1958, 1133, 1135. 
109

 Sog. Allformel; vgl. BGH v. 4.10.1993 – II ZR 156/92, NJW 
1994, 133; BGH v. 13.1.1992 – II ZR 11/91, NJW 1992, 1161; 
Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 7; Bülow (Fn. 6), Rn. 1297. 
110

 Sog. Listenvertrag; Ganter (Fn. 76), § 51 Rn. 62. 
111

 Sog. Markierungsvertrag; vgl. etwa BGH v. 29.4.1958 – VIII 
ZR 211/57, NJW 1958, 945; Urt. v. 21.11.1983 – VIII ZR 191/82, 
NJW 1984, 803, 804; Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 7; 
Bülow (Fn. 6), Rn. 1299. 
112

 Beispiel nach BGH v. 21.11.1983 – VIII ZR 191/82, NJW 
1984, 804. 
113

 Vgl. BGH v. 13.6.1956 – IV ZR 24/56; kritisch Oechsler (Fn. 
4), Anh. §§ 929-936 Rn. 7. 
114

 BGH v. 20.3.1986 – IX ZR 88/85, NJW 1986, 1985, 1986. 
115

 Beispiel nach BGH v. 13.1.1992 – II ZR 11/91, NJW 1992, 
1161 ff. („Handbibliothek Kunst“). 
116

 Zur Sicherungsabtretung oben, II.4., sowie auch im 
Zusammenhang mit dem verlängerten EV, oben II.2.b). 
117

 Exemplarisch Haag in: Hoffmann-Becking/Gebele (Hrsg.), 
Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Teil III.H.3. (Globalzession), § 1 Abs. 2 i.V.m. 
Anlage 1.  
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durch eine Regelung entsprechen, wonach sämtliche 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung mit einem bestimmten Schuldner 
abgetreten sind.118 Ebenso zulässig ist die Abtretung 
künftiger Forderungen aus der Veräußerung oder 
Vermietung von Gütern, mögen die zugrunde 
liegenden Verträge auch aktuell noch nicht 
bestehen.119 Probleme bereitet aber die Teilabtretung 
eines zukünftigen Anspruchs, sofern der relevante Teil 
von der Höhe einer anderen zukünftigen Forderung 
abhängt und dabei zwar die Identität der Forderungen, 
nicht aber ihre spätere Höhe bestimmbar ist.120 
Die Konsequenz aus alledem liegt darin, dass die 
Parteien zur Sicherstellung der Vertragswirksamkeit 
mitunter erheblichen Aufwand betreiben müssen. Es 
liegt auf der Hand, dass die Aufstellung und 
Aktualisierung von Inventarlisten, die Verteilung von 
Waren auf bestimmte Räume oder die sonstigen 
Vorkehrungen zur Gewährleistung der Bestimmtheit 
gewisse Kosten mit sich bringen.121 Zudem 
unterlaufen den Parteien bei der Vertragsgestaltung 
nicht selten Fehler, so dass die mangelnde 
Bestimmtheit etwa bei der Globalzession zu den 
praktisch häufigsten Ausfallursachen gehört.122 Bei 
der Übereignung von Warenlagern ist im Übrigen 
keineswegs gesichert, dass der Schuldner 
(Kreditnehmer) dafür sorgt, dass die maßgeblichen 
Räume überhaupt geeignete Waren enthalten, etwa 
indem er untaugliche oder verlorene Objekte 
gegebenenfalls umgehend ersetzt. Die Praxis behilft 
sich mit sog. Ersatz- und Nachschubklauseln, die den 
Schuldner dazu verpflichten, einen bestimmten 
Minimalbestand in den Räumen zu erhalten.123 Aber 
auch dann ergibt sich postwendend das Problem, dass 
der Gläubiger die Einhaltung dieser Klauseln mitunter 
aufwendig überwachen muss, was wieder Unkosten 
produziert.124 

                                              
118

 Beispiel nach Uhlenbruck/Brinkmann (Fn. 50), § 51 Rn. 30. 
Vgl. ferner BGH v. 7.12.1977 – VIII ZR 164/76, BGHZ 70, 86, 
89; BGH v. 20.11.1980 – VII ZR 70, 80, BGHZ 79, 16, 21; BGH 
v. 29.11.2007 – IX ZR 30/07, BGHZ 174, 297, 305; Bülow (Fn. 
6), Rn. 1382 (m .w. Nachw.). 
119

 Im Überblick Roth/Kieninger (Fn. 42), § 398 Rn. 80 m. w. 
Nachw. 
120

 Vgl. hierzu BGH v. 8.10.1986 – VIII ZR 342/85, BGHZ 98, 
303, 313; OLG Dresden v. 18.2.1997 – 14 U 1294/96, NJW-RR 
1997, 1070; eingehend Roth/Kieninger (Fn. 42), § 398 Rn. 80. 
121

 Prägnant Brinkmann (Fn. 1), S. 53. 
122

 Vgl. Duttle (Fn. 9), S. 227; Adams (Fn. 12), S. 123 ff.; 
Drukarczyk (Fn. 73), S. 192. 
123

 Siehe BGH v. 13.1.1994 – IX ZR 2/93, NJW 1994, 861, 863; 
Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 38. 
124

 Duttle (Fn. 9), S. 224; Drukarczyk (Fn. 73), S. 193; Brinkmann 
(Fn. 1), S. 53. 
125

 Zur Bedeutung des Themas aus empirischer Sicht Duttle (Fn. 
9), S. 227. 

2. Rangkonflikte 
 
Eine ähnliche Bedeutung haben Rangkonflikte, die 
sich bei der Verwertung gekorener Sicherheiten in 
puncto Erlösverteilung stellen. Durch die weitgehende 
rechtliche Anerkennung solcher Sicherheiten stellt 
sich geradezu zwangsläufig die Frage ihres 
Verhältnisses zueinander, insbesondere unter dem 
Blickwinkel einer potenziellen Kollision.125 Die 
Beispiele hierfür sind zahlreich.126 Im Einzelnen geht 
es etwa um Fälle, in denen mehrere Globalzessionen 
miteinander konkurrieren,127 der Schuldner eine unter 
EV stehende Sache auf seine Hausbank transferiert128 
oder ein und dieselbe Ware an mehrere Gläubiger 
nacheinander per Besitzkonstitut übereignet.129 
 
Die höchste Sprengkraft hat jedoch der Konflikt 
zwischen Globalzession und verlängertem EV. Sein 
Ausgangspunkt ist in der Regel die Vergabe eines 
Geldkredits, für den sich die Bank per Globalzession 
die künftigen Forderungen des Kreditnehmers gegen 
seine Kunden abtreten lässt.130 Bezieht der 
Kreditnehmer sodann auch noch Waren auf Kredit, für 
die ein verlängerter EV vereinbart wird, stellt sich im 
Verwertungsfall die Frage, ob die Abtretung an die 
Bank oder jene an den Lieferanten wirksam ist.131 Als 
zeitlich frühere Verfügung müsste an sich die 
Vorausabtretung an die Bank den Vorrang haben,132 
doch geht der BGH einen anderen Weg: Nach seinem 
Dafürhalten ist die Globalzession regelmäßig 
sittenwidrig und damit nichtig (§ 138 BGB), wenn die 
Bank weiß oder wissen muss, dass der Kreditnehmer 
seine Waren unter verlängertem EV bezieht. Unter 
dieser Bedingung verleite sie den Kreditnehmer 
nämlich zu einem Vertragsbruch, weil sie ihm keine 
andere Wahl lasse, als den Lieferanten über die 
Globalzession zu täuschen.133  

126
 Im Überblick Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 18-24, der 

bei Rn. 23 auch auf den praktisch bedeutsamen Konflikt zwischen 
Sicherungseigentum und Vermieterpfandrecht (§ 562 BGB) zu 
sprechen kommt. 
127

 Dazu etwa BGH v. 14.7.2004 – XII ZR 257/01, NJW 2005, 
1192; Ganter (Fn. 76), § 51 Rn. 215; ders. in: 
Schimansky/Bunte/Lwowski (Fn. 84), § 96 Rn. 183. 
128

 Dazu etwa Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 20-21; Duttle 
(Fn. 9), S. 224-225. 
129

 Dazu statt aller Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 19; 
Klinck (Fn. 64), § 930 Rn. 182. 
130

 Dazu soeben, III.1. 
131

 Zum verlängerten EV mit Forderungsabtretung – Konstellation 
Vertriebskette – bereits oben, II.2.b). 
132

 Allgemeines Prioritätsprinzip; vgl. nur Grüneberg (Fn. 85), 
§ 398 Rn. 12-13. 
133

 „Vertragsbruchlehre“; vgl.  BGH v. 12.11.1970 – VII ZR 34/69, 
BGHZ 55, 34; BGH v. 8.12.1998 – XI ZR 302-97, NJW 1999, 
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Die Banken haben auf diese Rechtsprechung mit 
„dinglichen Verzichtsklauseln“ reagiert. Hiernach soll 
die Abtretung einer Forderung, die auch ein 
verlängerter EV erfasst, erst mit Erlöschen desselben 
wirksam werden.134 Auf diese Weise wird zwar das 
Kollisionsproblem entschärft, doch sinkt der Wert der 
Sicherheit aus Sicht der Banken ganz enorm; zudem 
können die Banken im Zeitpunkt der Kreditvergabe 
naturgemäß noch nicht annähernd kalkulieren, in 
welchem Umfang die Globalzession Erfolg hat.135 
Sieht man von Darlehen an 
Dienstleistungsunternehmen ab, bei denen verlängerte 
Eigentumsvorbehalte keine Rolle spielen, kommt es 
also zu einer spürbaren Steigerung der Ausfallrisiken 
und – infolgedessen – zu einer weiteren Erhöhung des 
Kontrollaufwands.136  
 
3. Mobiliarsicherheiten und AGB-Recht 
 
Etwas rosiger fällt die Antwort darauf aus, ob 
gekorene Sicherheiten auch durch allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt werden 
können. Obwohl das deutsche AGB-Recht der §§ 305-
310 BGB im internationalen Vergleich als streng 
gilt,137 sind die Regelungsspielräume für Kreditgeber 
insofern durchaus umfangreich.  
 
Generell unbedenklich ist etwa ein einfacher EV in 
Lieferanten-AGB,138 während für den verlängerten 
EV jedenfalls dann das Gleiche gilt, wenn er zwischen 
Unternehmern vereinbart wird.139 Letzteres ist freilich 
die absolute Regel, da ein entsprechender Vertrag mit 
einem Verbraucher ökonomisch sinnlos ist. 
Schwierigkeiten bereitet es aber, wenn der Vorbehalt 

                                              
940; BGH v. 21.4.1999 – VIII ZR 128-98, NJW 1999, 2588; 
Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 22. 
134

 Dazu OLG Celle v. 24.2.2011 – 6 U 126/10; Oechsler (Fn. 4), 
Anh. §§ 929-936 Rn. 22. Exemplarisch Haag (Fn. 117), Teil 
III.H.3. (Globalzession), § 4 Satz 1 mit Anm. 7. 
135

 Duttle (Fn. 9), S. 227-228. 
136

 Prägnant Duttle (Fn. 9), S. 228-229. 
137

 So jedenfalls unter dem Blickwinkel des unternehmerischen 
Rechtsverkehrs; vgl. etwa Leuschner, Grenzen der 
Vertragsfreiheit im Rechtsvergleich, ZEuP 2017, 335 ff., 369 (m. 
w. Nachw.). 
138

 Beckmann (Fn. 4), § 449 Rn. 17; Klinck (Fn. 64), § 929 Rn. 
144. 
139

 Siehe BGH v. 20.3.1985 – VIII ZR 342/83, NJW 1985, 1836, 
1837; BGH v. 8.10.1986 – VIII ZR 342/85, NJW 1987, 487, 488 
ff.; Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 18. 
140

 Dies kommt vor allem dann in Betracht, wenn es sich beim 
Käufer um einen Verbraucher handelt, während die herrschende 
Meinung bei einer Verwendung gegenüber einem Unternehmer 
wiederum wohlwollender ist; s. nur BGH v. 27.9.2000 – VIII ZR 
155/99, NJW 2001, 292, 297; Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 19. 

dergestalt modifiziert wird, dass der Käufer das 
Eigentum nicht schon mit Erfüllung der 
Kaufpreisforderung, sondern erst mit der Tilgung 
weiterer Verbindlichkeiten erwerben soll 
(„erweiterter“ EV) – dies kann den Käufer 
unangemessen benachteiligen, so dass die Klausel 
nichtig ist.140 Heikle Fragen stellen sich auch, wenn 
der Lieferant sich das Eigentum nicht bereits im 
Kaufvertrag, sondern erst mit dem Lieferschein 
vorbehält („nachträglicher“ EV): Hiermit braucht der 
Käufer wohl in der Regel nicht zu rechnen, so dass der 
Vorbehalt allenfalls gelingt, wenn der Käufer durch 
eine auffällige drucktechnische Gestaltung auf ihn 
hingewiesen wird.141 Verwendet der Käufer in seinen 
Einkaufs-AGB eine „Abwehrklausel“, die einen EV 
zugunsten des Verkäufers ausschließt, ist zwischen 
Schuld- und Sachenrecht zu unterscheiden: Während 
der EV auf schuldrechtlicher Ebene regelmäßig nicht 
Vertragsbestandteil wird,142 kommt es auf dinglicher 
Ebene gleichwohl nur zu einer bedingten 
Übereignung.143 Ein verlängerter EV wird indes 
zumeist an einer Abwehrklausel scheitern, da die 
Vorausabtretung der Kundenforderung144 in einem 
solchen Fall missglückt.145 
 
Zudem kann auch eine Sicherungsübereignung 
zumeist problemlos durch AGB vereinbart werden. 
Sofern die allgemeinen Anforderungen nach dem 
Bestimmtheitsgrundsatz146 sowie die Vorgaben der 
Rechtsprechung zur Übersicherung147 gewahrt sind, 
stehen auch die §§ 305 ff. BGB in aller Regel nicht 
entgegen.148 Eine sog. „erweiterte“ 
Sicherungsübereignung, nach der das Sicherungsgut 
neben dem eigentlichen Darlehen („Anlasskredit“) 

141
 BGH v. 25.10.1978 – VIII ZR 206/77, NJW 1979, 213, 214; 

BGH v. 3.2.1982 – VIII ZR 316/80, NJW 1982, 1749, 1750; 
Beckmann (Fn. 4), § 449 Rn. 32. 
142

 Grund: Offener Dissens zwischen den Vertragsparteien in 
diesem Punkt; vgl. nur Bülow (Fn. 6), Rn. 731. 
143

 Grund: Der Käufer darf die Anlieferung der Sache im Lichte 
der Verkäufer-AGB nur als Angebot einer bedingten Übereignung 
werten, welches er mit der widerspruchslosen Entgegennahme der 
Ware objektiv akzeptiert; BGH v. 15.6.1989 – IX ZR 167/88, NJW 
1989, 3213; BGH v. 3.2.1982 – VIII ZR 316/80, NJW 1982, 1749, 
1750. 
144

 Zu ihr bereits oben, II.2.b) (Konstellation Vertriebskette). 
145

 Vgl. BGH v. 20.3.1985 – VII ZR 327/83, NJW 1985 1838, 
1839; BGH v. 18.6.1986 – VIII ZR 165/85, NJW-RR 1986, 1378, 
1379; Weidenkaff (Fn. 21), § 449 Rn. 5. 
146

 Zu diesen oben, III.1. 
147

 Dazu andeutungsweise oben, III. (m. w. Nachw. in Fn. 99). 
148

 Vgl. BGH v. 2.2.1984 – IX ZR 8/83, NJW 1984, 1184 ff.; 
Grüneberg (Fn. 85), § 307 Rn. 133. 
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auch noch für andere, z.B. künftige Forderungen 
haftet, wird aber vielfach kritisch gesehen; auf 
Bedenken stößt sie vor allem, wenn es sich bei den 
Forderungen um solche gegen Drittschuldner handelt, 
auf deren Entstehung und Bestand der 
Sicherungsgeber keinen Einfluss hat.149 Für die 
formularvertragliche Sicherungsabtretung gilt im 
Wesentlichen das Gleiche, wobei eine Globalzession 
neben § 138 auch an § 307 BGB scheitern kann, wenn 
das Formular keine Verzichtsklausel enthält.150 Im 
Übrigen muss die Sicherungsabrede eindeutig 
bestimmen, wann und wie der Kreditgeber zur 
Verwertung (Einziehung) der zedierten Forderungen 
berechtigt sein soll.151 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Praxis eine Vielzahl 
von Vertragsmustern entwickelt, die in der Regel als 
erprobt und rechtlich wirksam gelten können.152 Für 
die Bankwirtschaft im Speziellen betrifft dies etwa die 
einschlägigen Klauseln der AGB-Banken (für 
Privatbanken)153 oder der AGB-Sparkassen (für die 
Sparkassen),154 doch hat sich im Laufe der Zeit noch 
eine Reihe weiterer, durchaus wechselnder 
Bankstandards etabliert.155 
 
 
IV. Reformfragen und Perspektiven 
 
Die vorstehenden Überlegungen haben gezeigt, dass 
das deutsche System der Mobiliarsicherheiten die 
Bedürfnisse der Praxis im Wesentlichen befriedigt, 
zugleich aber auch Optimierungsbedarf besteht. Das 

                                              
149

 Oechsler (Fn. 4), Anh. §§ 929-936 Rn. 29; Klinck (Fn. 64), 
§ 930 Rn. 165; Lwowski (Fn. 2), S. 174. 
150

 Quantz in: Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Großkommentar BGB, Buch 2, Stand: 1.2.2019, § 307 
Abtretungsklausel Rn. 18 (m. w. Nachw.). Zu Verzichtsklauseln 
schon oben, III.2. 
151

 BGH v. 22.6.1989 – III ZR 72/88, NJW 1989, 2383, 2384-
2385; Grüneberg (Fn. 85), § 398 Rn. 25. 
152

 Vertragsmuster für die Sicherungsübereignung finden sich 
etwa bei Wiegand (Fn. 60), Anh. §§ 929-931 Rn. 74. 
153

 Abrufbar unter <https://bankenverband.de/service/agb-
banken>. 
154

 Siehe etwa die Fassung der Frankfurter Sparkasse vom 
26.11.2018, abrufbar unter <https://www.frankfurter-
sparkasse.de/content/dam/myif/spk-
frankfurt/work/dokumente/pdf/vertragsbedingungen/rechtliches/a
gb.pdf?n=true>. 
155

 Aus früherer Zeit etwa die „Allgemeinen Bedingungen für die 
Abtretung von Forderungen“ (ABAF), abgedruckt bei 
Lippe/Esemann/Tänzer, Das Wissen für Bankkaufleute, 8. Aufl. 
1998, S. 562 (Formular der Deutsche Bank AG); zudem 
„Allgemeine Sicherungsübereignungs-Bedingungen“ (ASB), 
abgedruckt bei Werhahn, Der notleidende Kredit, 1965, Anhang, 
S. 148; Brieflexikon für Kaufleute, 6. Aufl. 1979, S. 311 
(wiederum Deutsche Bank AG). 

Kernproblem liegt darin, dass die weitgehende 
Diskretion des Systems zwar für den Kreditnehmer ein 
Segen, für den Kreditgeber aber mit erheblichen 
Kosten verbunden ist: Aufgrund der fehlenden 
Publizität muss er nicht nur den Verlust von Ware 
durch gutgläubigen Dritterwerb verhüten,156 sondern 
sich auch gegen Loyalitätsrisiken wappnen157 sowie 
die Qualität und den Bestand der Sicherungsgüter 
kontrollieren.158 Zudem leiden die Parteien unter der 
Last der Bestimmtheit, soweit sie logistische und 
organisatorische Mühen mit sich bringt.159 
 
In diesem Lichte überrascht es wenig, dass die 
mangelnde Publizität der Mobiliarsicherheiten in 
Deutschland bereits mehrfach auf rechtspolitische 
Kritik gestoßen ist. So ist etwa schon 1926 ein 
Vorschlag zur Einführung eines öffentlichen 
Sicherheitenregisters mit Publizitätsfunktion in den 
damaligen Reichstag eingebracht worden, in der 
Sache aber ohne Erfolg geblieben.160 Zudem hat sich 
der Deutsche Juristentag (DJT) wiederholt ausführlich 
mit dem Thema beschäftigt.161 Die herrschende 
Meinung hat entsprechende Vorschläge jedoch stets 
unter Hinweis darauf abgetan, dass der 
Informationsgewinn eines solchen Registers zum 
verbundenen Aufwand außer Verhältnis stehe162 und 
es die anerkannten Vorteile der publizitätslosen 
Sicherungsrechte in Deutschland – etwa die Wahrung 
von Ansehen und Bonität des Kreditnehmers – 
konterkariere.163    
 

156
 So in den Fällen des EV (oben II.2.) und der 

Sicherungsübereignung (II.3.). 
157

 So insbesondere, soweit es um die Weiterleitung von 
Kundengeldern durch den Kreditnehmer geht; s. oben, II.2.b) 
(verlängerter EV) und II.4. (Sicherungsabtretung). 
158

 So unter dem Blickwinkel der Drittschuldnerbonität sowie 
drohender Abtretungsverbote bei Sicherungsabtretung und 
verlängertem EV (oben II.2.b) und II.4.), eines möglichen 
Konflikts zwischen Globalzession und verlängertem EV (III.2.) 
oder eines drohenden Warenverschleißes beim verlängerten EV 
(II.2.b)). 
159

 Dazu oben, III.1. 
160

 Vgl. den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Einführung des 
Registerpfandrechts, RT-Drucks., III. Wahlperiode 1924/26, Nr. 
1811, abgedruckt bei Friedländer, Bemerkungen zum Entwurf 
eines Gesetzes betreffend Einführung des Registerpfandrechts, 
Zentralblatt für Handelsrecht (ZBH) 1926, 97; zum Ganzen 
Kieninger (Fn. 1), 210. 
161

 Vgl. Drobnig, Gutachten zum 51. DJT, 1976, F57 ff.; Kieninger 
(Fn. 1), 210-211; Heese (Fn. 2), 11. 
162

 Siehe nur Kieninger (Fn. 1), 211. 
163

 Vgl. zu diesen Bedenken Heese (Fn. 2), 11; Kieninger, RNotZ 
2013, 216.; Lwowski in: Eidenmüller/Kieninger (Hrsg.), The 
Future of Secured Transactions in Europe (2008), S. 174, 178-179; 
Lutz, DNotZ 2013, 84, 87-88. 
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Gleichwohl treten in letzter Zeit wieder verstärkt die 
Befürworter einer entsprechenden Reform in 
Erscheinung, wobei zumeist in der einen oder anderen 
Weise auf internationale Vorbilder Bezug genommen 
wird. Überwiegend steht dabei eine Annäherung an 
das sog. notice filing-System zur Debatte, wie es in 
den USA seit den 1940er Jahren praktiziert wird164 
und neben Reformen in Kanada165 und einigen 
ehemaligen Ostblockstaaten166 z.B. die Regelwerke 
des UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions167 beeinflusst hat.168 Die Details des 
Systems können hier zwar schon aus Raumgründen 
nicht vertieft werden, doch liegt ihm im Wesentlichen 
die Idee einer deklaratorischen Notiz zugrunde: Die 
Parteien eines Kreditvertrags können ein bestimmtes 
Sicherungsrecht zu einem öffentlich zugänglichen 
Register anmelden, was zwar weder eine Bedingung 
noch einen Beweis für die Existenz der Sicherheit 
darstellt. Die Eintragung bildet aber die Grundlage für 
die Lösung von Konkurrenzkonflikten und kann den 
Verlust von Sicherheiten durch einen Notverkauf169 
verhindern, indem sie die Möglichkeit eines 
gutgläubigen Dritterwerbs auf Verfügungen im 
ordentlichen Geschäftsverkehr begrenzt.170 Mit 
anderen Worten knüpft an die Registrierung zwar 
keine positive Publizität, doch lässt sie sich mit dem 
Hissen einer „Warnflagge“ vergleichen.171  
 
Besonderen Charme hat eine solche Lösung vor allem 
im Lichte der fortschreitenden Digitalisierung. Im 
Gegensatz zu früher besteht heute die Option, 
öffentliche Register rein elektronisch zu verwalten 
und die Unkosten so auf ein Minimum zu senken. 
Besonders erfolgreich wird dies seit 2002 in 
Neuseeland praktiziert, wo sich die Kosten für den 

                                              
164

 Als Rechtsgrundlage dient Art. 9 des US-amerikanischen 
Uniform Commercial Code (UCC), der mit bestimmten 
Variationen ab 1953 in sämtlichen US-Bundesstaaten umgesetzt 
wurde; dazu Kieninger (Fn. 163), 217-218. 
165

 Dazu Kieninger (Fn. 163), 217-218. 
166

 Vgl. Simpson/Menze in: European Bank for Reconstruction and 
Development (Hrsg.), Law in Transition – Autumn 2000: Secured 
transactions, S. 20 ( 
<https://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit002a.pdf>). 
167

 Abrufbar unter <https://uncitral.un.org>. 
168

 Prägnant zum Ganzen Kieninger (Fn. 163), 217-218 (m. w. 
Nachw.). 
169

 Zu dieser Gefahr oben, II.3 (bei der Sicherungsübereignung). 
170

 Brinkmann (Fn. 1), § 8 (S. 351 ff.); Kieninger (Fn. 163), 217 
ff.; Heese (Fn. 2), 12 ff.; Lutz (Fn. 163), 85-86. 
171

 Lutz (Fn. 163), 85; Kieninger (Fn. 163), 217 („warning flag“). 
172

 Vgl. Gedye, A Distant Export: The New Zealand Experience 
with a North American Style Personal Property Security Regime, 

Aufbau des dortigen Registers bereits 2006 
amortisierten.172 Darüber hinaus könnten 
Technologien wie die Blockchain, Smart Contracts 
oder das Internet der Dinge für Verbesserungen 
sorgen: Die Blockchain – oder allgemeiner: das 
Konzept der Distributed Ledgers (DLT)173 – ist einer 
breiteren Öffentlichkeit als die Technologie bekannt 
geworden, die der Kryptowährung „Bitcoin“ zugrunde 
liegt. Die technischen Einzelheiten würden den 
hiesigen Rahmen leider sprengen,174 doch wird von 
Expertenseite immer wieder versichert, dass eine 
Blockchain auch zur Verwaltung öffentlicher Register 
genutzt werden kann.175 Neben einer weiteren 
Reduzierung der Verwaltungskosten, die die 
dezentrale Funktionsweise gängiger Blockchain-
Lösungen verspricht,176 sollen sich die einschlägigen 
Abläufe hierdurch stark beschleunigen lassen. Dabei 
spielen auch die erwähnten Smart Contracts eine 
Rolle, bei denen es sich um Programmcodes handelt, 
die auf der Blockchain laufen und die dort registrierten 
Güter nach bestimmte Vorgaben automatisch 
verwalten.177 Sind in den Sachen entsprechende 
Schnittstellen verbaut, könnte zudem eine 
Internetverbindung zwischen ihnen und dem Register 
eingerichtet werden, so dass das Register z.B. ihre 
Verbringung an bestimmte Orte, ihren Verlust oder 
eine Beschädigung registriert (Internet der Dinge).178 
Dies wird aktuell vor allem für Autokredite 
diskutiert.179 
 
Als Skeptiker mag man diese Ideen ganz oder 
teilweise als Science Fiction belächeln. Allerdings 
lässt sich kaum bestreiten, dass die Einführung 
elektronischer bzw. Blockchain-basierter Register aus 
Sicht der Kreditwirtschaft eine gewisse 

Canadian Business Law Journal (CanBusLJ) 43 (2006), 208, 211 
ff., 221; Kieninger (Fn. 1), 211-212; Lutz (Fn. 163), 87. 
173

 Zum Begriff Sandner/Voigt/Fries in: Breidenbach/Glatz 
(Hrsg.), Rechtshandbuch Legal Tech, 1. Aufl. 2018, Kap. 5.4 Rn. 
9. 
174

 Ausführlich Achenbach/Baumgart/Rill, Die Blockchain im 
Rampenlicht, DuD 2017, 673; Blocher, The next big thing: 
Blockchain – Bitcoin – Smart Contracts, AnwBl 2016, 612. 
175

 Vgl. Gorlow/Notheisen/Simmchen, Register 4.0 – vom 
Potenzial blockchainbasierter Publizität für den Mobiliarkredit, in: 
Taeger (Hrsg.), Recht 4.0 – Innovationen aus den 
rechtswissenschaftlichen Laboren, 2017, S. 859 ff.; 
Hildner/Danzmann, Corporate Finance (CF) 2017, 385, 388-389. 
176

 Vgl. die Nachw. oben in Fn. 179. 
177

 Prägnant Blocher in: Kenning/Lamla (Hrsg.), Entgrenzungen 
des Konsums, 2018, S. 87, 102; Finck in: Fries/Paal (Hrsg.), Smart 
Contracts, 2019, S. 1, 2 ff. 
178

 Vgl. Glatz in: Breidenbach/Glatz (Hrsg.), Rechtshandbuch 
Legal Tech, 1. Aufl. 2018, Kap. 4.1 Rn. 66. 
179

 Etwa von Gorlow/Notheisen/Simmchen (Fn. 175), S. 868. 
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Anziehungskraft besitzt. Durch sie könnte nicht nur 
den notorischen Notverkäufen, sondern auch anderen 
Loyalitätsrisiken ein Riegel vorgeschoben werden: 
Man stelle sich nur vor, dass ein und dasselbe Register 
dem Kreditgeber auf Knopfdruck ein Bild darüber 
verschafft, ob eine unter verlängertem EV gelieferte 
Sache bereits aus den Räumen des Käufers 
verschwunden, eine zur Sicherheit übereignete Sache 
noch voll funktionsfähig vorhanden oder eine 
vertragliche Nachschubklausel vom Kreditnehmer 
ordnungsgemäß erfüllt worden ist. Zudem könnte das 
Register die Beachtung des Bestimmtheitsgrundsatzes 
erleichtern, indem es eine andernfalls notwendige 
physische Markierung durch ein automatisches 
„Warentracking“ ersetzt.180 Auf diese Weise würden 
zwar keineswegs sämtliche Probleme der 
Kreditwirtschaft gelöst, doch käme es sicher zu einer 
Entlastung, die sich auch in verbesserten 
Kreditkonditionen ausdrücken dürfte. Zudem müsste 
der Kreditnehmer wohl auch nicht unbedingt 
befürchten, dass die an sich erwünschte Diskretion in 
Bausch und Bogen abhandenkäme; vielmehr sollte es 
möglich sein, den Zugang zum Register z.B. dergestalt 
zu regeln, dass besonders sensible Informationen nur 
mit Zustimmung des Betroffenen oder bei Bestehen 
eines berechtigten Interesses eingesehen werden 
können. Insoweit mag man sich etwa am deutschen 
Grundbuchrecht orientieren, wo derartige 
Beschränkungen bekanntlich ebenfalls existieren.181 
 
Im Übrigen könnte ein Sicherheitenregister 
ungeachtet dessen, ob man einer elektronischen 
Lösung etwas abgewinnen kann, einen Beitrag zum 
Abbau von Handelshindernissen im EU-Binnenmarkt 
leisten. Bislang besteht bei grenzüberschreitenden 
Geschäftsbeziehungen das durchaus ernst zu 

nehmende Problem, dass eine in Mitgliedstaat A 
begründete Mobiliarsicherheit in Mitgliedstaat B 
aufgrund der dortigen lex rei sitae182 nicht akzeptiert 
wird. Ein Klassiker ist etwa der Fall eines Reisebusses, 
der in Deutschland unter EV erworben und dann in 
Spanien beschlagnahmt wurde, weil der EV nach 
spanischem Recht einer Registrierung bedurft hätte 
und deshalb unwirksam war.183 Aus deutscher Sicht 
wird zudem immer wieder darauf verwiesen, dass vor 
allem die publizitätslose Sicherungsübereignung in 
der EU ein Spezifikum bilde, so dass gerade sie im 
internationalen Rechtsverkehr gefährdet sei.184 Zur 
Abhilfe werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
diskutiert, zu denen auch eine potenzielle 
Harmonisierung der nationalen Sachenrechte zählt.185 
Ob gerade Deutschland dabei eine Vorreiterrolle 
spielen und sich für die Einführung eines 
Sicherheitenregisters in den EU-Mitgliedstaaten 
einsetzten sollte, wie es gelegentlich suggeriert 
wird,186 dürfte primär eine politische Frage sein; an 
dieser Stelle genügt jedenfalls ein Hinweis darauf, 
dass das deutsche Recht von einer solchen Regelung 
ohne Weiteres profitieren  
 
 
 
 

 

**Dr. jur., Mag. jur., Habilitand und wiss. 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bank-
recht der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. 
 

 
 

könnte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
180

 In Vertriebs- und Lieferketten wird ein Blockchain-basiertes 
Warentracking offenbar schon erfolgreich praktiziert; vgl. dazu 
Sulkowski, Blockchain, Law, and Business Supply Chains: The 
Need for Governance and Legal Frameworks to Achieve 
Sustainability, Arbeitspapier vom 23.7.2018 
(<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3205452>
). 
181

 Siehe nur § 12 Abs. 1 der deutschen Grundbuchordnung 
(GBO); dazu etwa Wilsch in: Beck’scher Online-Kommentar 
GBO, Stand: 1.3.2019, § 12 Rn. 9 ff. 

182
 Aus deutscher Sicht Art. 43 EGBGB; Dörner in: Schulze 

(Hrsg.), BGB, 10. Aufl. 2019, Art. 43 EGBGB Rn. 3. 
183

 Vgl. Audiencia Provincial de Barcelona v. 13.9.1989, Revista 
Española de Derecho Internacional 1990, 644 (Anm. Sánchez 
Lorenzo); dazu Kieninger (Fn. 1), 187; Lutz (Fn. 163), 86-87. 
184

 Etwa Lutz (Fn. 163), 86-87. 
185

 Im Überblick Kieninger (Fn. 1), 191 ff. 
186

 Vgl. Lutz (Fn. 163), 87. 
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Die Strafbarkeit der unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung 
im Lichte des Artikels 312 Abs. 1 des spanischen Strafgesetzbuches 

 
Dr. Werner von Tabouillot* 

 
 
 
I. Die Rechtsgrundlagen  
 
Das spanische Strafgesetzbuch (Código Penal 
abgekürzt „CP“) regelt in den Artikeln 311 bis 318 des 
Titels XV, Buch II die sogenannten „Delikte gegen die 
Rechte der Arbeitnehmer“.  
 
Mit Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren oder mit 
einer Geldstrafe wird gemäß Artikel 312 Absatz 1 CP 
bestraft „wer auf ungesetzliche Weise mit 
Arbeitskräften Handel betreibt“.1 
 
 
II. Die Art des Deliktes: Gefährdungsdelikt 
 
Nach herrschender Meinung der spanischen 
Fachliteratur und Rechtsprechung handelt es sich um 
ein sog. „abstraktes Gefährdungsdelikt“2. Nach der 
Wirkung einer Straftat ist zwischen Verletzungs- und 
Gefährdungsdelikten zu unterscheiden.  
 
Beim Verletzungsdelikt setzt die Vollendung der Tat 
voraus, dass ein fremdes Rechtsgut tatsächlich verletzt 
worden ist; so zum Beispiel bei der Körperverletzung 
oder einer Sachbeschädigung.  
 
Das Gefährdungsdelikt ist dagegen schon mit dem 
Eintritt der Gefährdung des angegriffenen Rechtsgutes 
vollendet. Hierbei wird zwischen dem konkreten und 
dem abstrakten Gefährdungsdelikt unterschieden, je 
nachdem, ob die Gefährdung im Einzelfall festgestellt 
werden muss –so  z. Bsp. bei Alkoholdelikten im 
Straßenverkehr (Straßenverkehrsgefährdung infolge 
Trunkenheit), oder ob die bloße (abstrakte) 
Möglichkeit des Eintritts einer Schädigung für die 
Vollendung der Tat genügt, so z. Bsp. bei einer 
Brandstiftung, bei der das bloße Inbrandsetzen wegen 
der damit verbundenen Gefahr die Strafbarkeit 
begründet.  
 

                                              
1
 Der spanische Gesetzgeber verwendet das Verb “traficar” (auf 

English “to deal”, Latein “transfigicare” zu Deutsch “Handel 
betreiben”. Dieser Sondertatbestand ist durch die erste 
Schlussbestimmung des Gesetzes 4/2000 vom 11 Januar über die 
Rechte und Freiheiten der Ausländer in Spanien und ihre 
gesellschaftliche Integration eingeführt worden und erst am 1. 
Februar 2000 in Kraft getreten. 
 

III. Voraussetzungen des objektiven und des 
subjektiven Tatbestandes (Artikel 312 Abs. 1 CP)  
 
1.  Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der 
Täter in gesetzeswidriger Weise Handel mit 
Arbeitskräften betreibt.  
 
Wie einige Stimmen innerhalb der Fachliteratur 
behaupten ist dieser Tatbestand recht unbestimmt 
formuliert; er enthält auch keine Aufzählung von 
Regelbeispielen, die bei der Prüfung der 
Voraussetzungen des Tatbestandes herangezogen 
werden könnten.  
 
In der Literatur wird jedoch in diesem Zusammenhang 
behauptet, das Betreiben von Handel mit 
Arbeitskräften setze voraus, dass zwei oder mehr 
natürliche oder juristische Personen 
übereingekommen sind gesetzeswidrige Geschäfte 
mit Arbeitnehmern zu betreiben.  
 
Zur Konkretisierung des subjektiven Tatbestandes 
wird auf die einschlägigen, gesetzlichen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen verwiesen und die 
These aufgestellt, dass es mehrere Konstellationen 
gibt, die als tatbestandlich relevante Handlungen 
betrachtet werden können. Hierzu gehören -unter 
anderem mehr-  
 
a) die ohne Erlaubnis der zuständigen Arbeitsagentur 
durchgeführte Arbeitsvermittlung (Artikel 16 
Arbeitnehmerstatut in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 
1 a.) des Königlichen Dekretes 5/2001 vom 4. August 
zum Erlass des Gesetzes über Verstöße und 
Sanktionen im Bereich der Sozialversicherung);  

 
b) die gesetzeswidrige bzw. unzulässige 
Arbeitnehmerüberlassung gemäß Artikel 43 des 
Arbeitnehmerstatutes.  
 

2
 D.h. um die Strafbarkeit im Einzelfall zu begründen ist der 

Eintritt einer konkreten Schädigung beim Arbeitnehmer  
nicht erforderlich. In diesem Sinne vgl. den Aufsatz von Megias 
Bas, Antonio, “El delito de tráfico ilegal de mano de obra” in 
“Anales del Derecho Nr. 32, 2014, Seite 9 “mit weiteren 
Nachweisen zu zahlreichen Urteilen verschiedener spanische 
Landgerichte. In dem Aufsatz wirf ferner ein  Urteil des Obersten 
Spanischen Gerichtshofes vom 10.03.2005 kritisch erörtert.   
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Fraglich und umstritten in der spanischen 
Fachliteratur und der Rechtsprechung ist die Frage, ob 
der objektive Tatbestand des Artikels 312 Abs. 1 CP 
bereits erfüllt worden ist, wenn ein Fall einer 
unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, 
oder, ob die Handlung des Täters weitere 
Voraussetzungen zu erfüllen hat, um die Strafbarkeit 
gemäß Artikel 312 Abs. 1 CP im konkreten Fall 
begründen bzw. auslösen zu können.  
 
Nach herrschender Meinung der spanischen Literatur 
sind sowohl die Vermittlung von Arbeitnehmern 
außerhalb der hierfür gesetzlich vorgesehenen 
Verfahren bzw. Bahnen wie auch  die unzulässige 
Arbeitnehmerüberlassung bereits tatbestandlich 
relevante und subsumierbare Handlungen im Sinne 
des Artikels 312 Abs. 1 CP. 3 Dieselbe Meinung 
vertritt das Landgericht Huelva in einer Entscheidung 
vom 22.05.2004 und hebt ferner hervor, es handle sich 
um ein abstraktes Gefährdungsdelikt; demzufolge 
seien weder der Eintritt einer Schädigung noch ein 
Missbrauch des Arbeitnehmers weitere 
tatbestandliche Vorausaussetzungen zur Begründung 
der Strafbarkeit gemäß Artikel 312 Abs. 1 CP.  
 
Eine davon abweichende Meinung vertritt der Oberste 
Spanische Gerichtshof in seinen Urteilen vom 
30.06.2000 und 10.03.2005 wonach „als zentrales 
Element des verbrecherischen Verhaltens die 
Ausbeutung des Arbeitnehmers zu betrachten ist“.  
 
Damit stellt der Oberste Spanische Gerichtshof eine 
weitere Voraussetzung auf, die zur Erfüllung des 
objektiven Tatbestandes und somit zur Begründung 
der Strafbarkeit gemäß Artikel 312 Abs. 1 CP im 
Einzelfall gegeben sein muss.4  
 
In einem Urteil des Landgerichts Barcelona vom 
3.02.2009 wird unter Bezugnahme auf das Urteil des 
Obersten Gerichthofes vom 10.03.2005, der vom 
OGH entwickelte Begriff der „Ausbeutung des 
Arbeitnehmers“ näher erläutert und konkretisiert.  
 
 
Nach Auffassung des Landgerichts Barcelona „dürfe 
nicht jede Einschränkung der Rechte der 

                                              
3
 In diesem Sinne MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte 

especial, 13. Aufl. Valencia, 1996. S. 349 und MORILLAS 
CUEVA, L. “Delitos contra los derechos de los trabajadores” en 
Coord. M. Cobo del Rosal, Derecho penal español: parte especial, 
Madrid 2005, Seite 677 und MEGIAS BAS, A. in Anales de 
Derecho Nr. 32, 2014 Seite 9   
4
 Diese von der Rechtsprechung des Obersten Spanischen 

Gerichthofes geforderte weitere Voraussetzung des objektiven 
Tatbestandes des Artikels 312 Abs. 1 CP ist wohlgemerkt im 
Wortlaut der genannten Vorschrift nicht ausdrücklich erwähnt, 
was in der Fachliteratur teilweise kritisch bemerkt wird.  

Arbeitnehmer als widerrechtlicher Handel mit 
Arbeitskräften betrachtet werden, sondern 
ausschließlich diejenigen Einschränkungen, die auf 
Grund ihrer Art und Tragweite/Transzendenz eine 
Ausbeutung des Arbeitnehmers darstellen; eine 
Ausbeutung des Arbeitnehmers im vorbezeichneten 
Sinne liege immer dann vor, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer ausgesprochen missbräuchliche 
Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise die 
Entlohnung mit vergleichsweise äußerst niedrigen 
Gehältern,

5
 übermäßig lange Arbeitszeiten oder aber 

sonstige Arbeitsbedingungen, die gegen die Würde des 
Arbeitnehmers verstoßen sollten, auferlegt.“ 
 
Regelmäßigkeit und Kontinuität (fortgesetzte 
Begehung) als weitere Voraussetzungen des 
objektiven Tatbestandes des Artikels 312 Abs. 1 CP 
 
Vereinzelt werden sowohl in der Literatur wie auch in 
der Rechtsprechung die Regelmäßigkeit und die 
Kontinuität der unzulässigen 
Arbeitnehmerüberlassung oder sonstiger 
Tathandlungen als weitere Voraussetzungen des 
objektiven Tatbestandes des Artikels 312 Abs. 1 CP 
gefordert. Hiergegen wird jedoch argumentiert,6 die 
Häufigkeit der Einzelakte, d.h., ob die Tathandlung (z. 
Bsp. die unzulässige Arbeitnehmerüberlassung) ein 
oder zweimal erfolgt sei, oder ob diese regelmäßig und 
wiederholt -in fortgesetzter Form-  begangen werde, 
dürfe für die Bejahung der Strafbarkeit einer 
tatbestandlichen Handlung nicht ausschlaggebend 
sein. Auch vereinzelt begangene Einzelakte erfüllten 
den (objektiven) Tatbestand der Artikels 312 Abs. 1 
CP.  
 
2. Voraussetzungen des subjektiven Tatbestandes 
des Artikels 312 Abs. 1 CP  
 
Unmittelbarer Vorsatz (dolus directus)  
 
Es besteht Einigkeit in Literatur und Rechtsprechung 
darüber, dass der subjektive Tatbestand des Artikels 
312 Abs. 1 CP unmittelbaren Vorsatz des Täters 
voraussetzt. Der unmittelbare Vorsatz ist gegeben, 
wenn der Täter den mit Strafe bedrohten Tatbestand 

5
  Eine ähnliche Regelung sieht § 15 a des deutschen 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vor, der die Entleihung und 
Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe ahndet, 
sofern der Ausländer im auffälligem Missverhältnis zu den 
Arbeitsbedingungen deutscher Leiharbeitnehmer steht, die die 
gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. In besonders 
schweren Fällen ist die Strafe Freiheitstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren; ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus groben Eigennutz handelt.  
6
 MEGIAS BAS, A. ibidem S. 23  
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und seine Voraussetzungen kennt und ihn 
verwirklichen will (sog.  wissentliches Handeln). 7 
 
Die Bereicherungsabsicht  
 
Für die Mehrheit der spanischen Gerichte scheint die 
Bereicherungsabsicht des Täters im Sinne der 
Erlangung eines unzulässigen Vermögensvorteiles 
keine tatbestandlich relevante Angelegenheit bzw. 
Voraussetzung zu sein. Sehr kritisch mit dieser 
herrschenden Meinung innerhalb der Rechtsprechung 
scheint jedoch ein Teil der Lehre zu sein, die behauptet 
ohne Bereicherungsabsicht des Täters könne kein 
Handel mit Arbeitskräften betrieben werden. Dieselbe 
Auffassung wie die soeben zitierte Literatur vertreten 
einige wenige Landgerichte. 8  
 
 
IV. Besondere persönliche Merkmale des Täters : 
Sonderdelikt ?   
 
Der Wortlaut des Tatbestandes des Artikels 312 Abs. 
1 CP 9 ist zur Klärung der Frage, ob lediglich der 
Arbeitgeber (im Falle der Arbeitnehmerüberlassung 
der Verleiher) oder auch sonstige natürliche oder 
juristische Personen Täter eines Vergehens des 
illegalen Handels mit Arbeitskräften sein können, 
leider nicht besonders hilfreich.  
 
Die Frage ist in der Literatur umstritten. Einige 
Verfasser10 behaupten es handle sich um ein 
Sonderdelikt, d.h. um eine Straftat, die beim Täter ein 
besonderes persönliches Merkmal voraussetze.11 
Daher käme als Täter eines Vergehens des illegalen 
Handels mit Arbeitskräften lediglich der Arbeitgeber 
oder Unternehmer in Betracht.  
 
Andere recht bekannte Autoren behaupten jedoch,12 
jeder der mit Arbeitskräften Handel betreibe und der 
im Arbeitsmarkt interveniere,13 könne Täter eines 
derartigen Vergehens sein; die Erfüllung eines 
besonderen persönlichen Merkmales 

                                              
7
 Urteil des Landgerichts Badajoz vom 16.12.2006  

8
 Vgl. in diesem Sinne die Entscheidung des Landgerichts Madrid 

vom 8.01.2008. 
9
 „Wer auf ungesetzliche Weise Handel mit Arbeitskräften 

betreibt“ 
10

 In diesem Sinne vgl. QUERALT JIMENEZ, J.J. Derecho penal 
(parte especial) 6 Auflage, Barcelona 2010, Seite 863.  
11

 Wie zum Beispiel die Eigenschaft als Amtsträger beim 
Amtsdelikt oder die Eigenschaft als Gemeinschuldner bei 
Konkursstraftaten.  
12

 Vgl. MUÑOZ CONDE, F. siehe oben Fussnote 3, Seite 349 und 
VILLACAMPA ESTIARTE, C. in einem Beitrag “De los delitos 

(Unternehmereigenschaft) sei hierzu nicht 
erforderlich.  
 
 
V. Sonstige Hinweise  
 
1. Das geschützte Rechtsgut ist die Indemnität (zu 
Deutsch Unversehrtheit) des Arbeitsverhältnisses 
(Urteil des spanischen OGHs  vom 10.05.2005). Der 
OGH behauptet in diesem Zusammenhang: „Taten 
bzw. Verhalten, die gegen die Rechte und die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer verstoßen 
sollen strafrechtlich verfolgt werden, unabhängig 
davon, ob die zugrundeliegenden Arbeitsverträge 
wirksam oder nichtig sind und unbeschadet dessen, ob 
der Arbeitnehmer illegal eingewandert oder als 
legaler Einwanderer zu betrachten ist.“ 
 
2. Richter und Gerichte berücksichtigen in der 
Regel das Gesamtbild der Umstände des 
Einzelfalles und insbesondere die Verletzlichkeit 
/Vulnerabilität der Opfer (Arbeitnehmer), ihre 
Entfremdung, sowie ihre persönliche wirtschaftliche 
und rechtliche Lage um festzustellen, ob sie dem 
Händler (Täter) gegenüber hilf- und wehrlos dastehen.  
 
Die Kasuistik der judizierten Fälle beschäftigt sich 
häufig, aber nicht ausschließlich, mit Mitgliedern von 
Schlepperbanden und sonstigen kriminellen 
Organisationen, die illegale Migranten bzw. 
Flüchtlinge in gesetzeswidriger Weise regel- und 
gewerbsmäßig als Arbeitskräfte vermitteln. Die 
genannten Täter werden nicht nur wegen Vergehen 
des illegalen Handels mit Arbeitskräften sondern 
häufig auch in Tateinheit mit sonstigen Delikten gegen 
die Rechte der Arbeitnehmer- zur strafrechtlichen 
Verantwortung herangezogen.   
 
In den Fällen des Artikels 312 Abs. 1 CP kommt 
Tateinheit insbesondere mit dem Sonderdelikt des 
Artikels 311 Abs.1 CP in Frage.14  
 

contra los derechos de los trabajadores” in Hrsgb. G. Quintero 
Olivares  Comentarios al Código penal español, 6 Aufl., Navarra 
2011 Seite 1154.  
13

 MEGIAS BAS, A. mehrmals oben zitiert, Seite 22.  
14

 Gemäß Artikel 311 Abs. 1 CP wird ein Arbeitgeber, der durch 
Täuschung oder Ausnutzung einer Notlage seinen Arbeitnehmern 
sozialversicherungsrechtliche oder sonstige arbeitsrechtliche 
Bedingungen auferlegt, die gegen gesetzlich, vertraglich oder 
tarifvertraglich anerkannte Rechte der Arbeitnehmer verstoßen 
sollten, mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 6 Jahren oder aber 
mit Geldstrafe bestraft.  
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Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass sofern die 
Taten, die in den Vorschriften der Artikel 311 bis 318 
CP („Delikte gegen die Rechte der Arbeitnehmer“) 
vorgesehen sind,  juristischen Personen zuzurechnen 
sind, die sich ergebende Strafe den Geschäftsführern 
oder den beauftragten Mitarbeitern aufzuerlegen ist, 
die für die Begehung der Taten verantwortlich 
gewesen sein sollten und die es unterlassen haben sie 
zu verhindern, obwohl sie dies hätten tun können. 
Unter gewissen Voraussetzungen kann das 
Strafgericht –neben der Verhängung einer Freiheits- 
oder Geldstrafe- weitere  Maßnahmen anordnen und 
beispielsweise die vorläufige Schließung des Werke 
bzw. der Niederlassung oder aber die Einstellung der 
Tätigkeit des Unternehmens anordnen. (Artikel 318 in 
Verbindung mit Art. 129 CP).  
 
 
VI. Zusammenfassung  
 
„Wer auf ungesetzliche Weise mit Arbeitskräften 
Handel betreibt“ macht sich gemäß Artikel 312 Abs. 
1 des spanischen Strafgesetzbuches strafbar und wird 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren oder mit 
einer Geldstrafe bestraft vorausgesetzt, 
 
1. es liegt ein Fall einer unzulässigen 
Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Artikels 43 
des spanischen Arbeitnehmerstatutes vor,  und  

 
2. der Arbeitnehmer wird im Sinne der 
Rechtsprechung des Obersten Spanischen 
Gerichtshofes ausgebeutet, 15und  

 
3.  der Täter handelt vorsätzlich, d.h. wenn der Täter 
den mit Strafe bedrohten Tatbestand und seine 
Voraussetzungen kennt und ihn verwirklichen will 
(sog.  wissentliches Handeln) und  

 
4. es liegen keine die Rechtswidrigkeit der Tat 
ausschließende Rechtfertigungsgründe vor, und  

 
5. es liegen keine Schuldausschließungsgründe vor.  
 
► Vereinzelt werden sowohl in der Literatur wie auch 
in der spanischen Rechtsprechung die Regelmäßigkeit 
und die Kontinuität (fortgesetzte Begehung der Tat) 
der unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung oder 
sonstiger Tathandlungen als weitere Voraussetzungen 
des objektiven Tatbestandes des Artikels 312 Abs. 1 
CP gefordert. 

                                              
15

 Die Ausbeutung des Arbeitnehmers ist ein „ungeschriebenes“ 
von der Rechtsprechung des Obersten Spanischen Gerichtshofes 
entwickeltes –umstrittenes- „Tatbestandsmerkmal“.  
16

 Sehr kritisch mit dieser herrschenden Meinung innerhalb der 
Rechtsprechung scheint jedoch ein Teil der Lehre zu sein, die 

► Erstaunlicherweise scheint für die Mehrheit der 
spanischen Gerichte die Bereicherungsabsicht des 
Täters im Sinne der Erlangung eines unzulässigen 
Vermögensvorteiles keine tatbestandlich relevante 
Angelegenheit bzw. Voraussetzung zu sein.16  
 
► Es handelt sich um ein abstraktes 
Gefährdungsdelikt; demzufolge ist der Eintritt einer 
konkreten Schädigung beim Arbeitnehmer keine 
weitere tatbestandliche Vorausaussetzungen zur 
Begründung der Strafbarkeit gemäß Artikel 312 Abs. 
1 CP.  
 
Der Oberste Spanische Gerichtshof vertritt in seinen 
Urteilen vom 30.6.2000 und vom 10.3.2005 jedoch die 
Auffassung, die Ausbeutung des Arbeitnehmers sei als 
zentrales Element des verbrecherischen Verhaltens zu 
betrachten. Damit stellt der OGH eine weitere 
Voraussetzung zur Begründung der Strafbarkeit 
gemäß Artikel 312 Abs. 1 CP auf. Diese Auffassung 
des OGH´s stößt teilweise auf heftige Kritik seitens 
der spanischen Literatur, unter anderem mit dem 
Argument, sie verwische in gewisser Weise die 
Qualifikation des Deliktes als abstraktes 
Gefährdungsdelikt.  
 
► Das geschützte Rechtsgut ist die Indemnität 
(Unversehrtheit) des Arbeitsverhältnisses. 
 
► Richter und Gerichte berücksichtigen in der 
Regel das Gesamtbild der Umstände des 
Einzelfalles und insbesondere die Verletzlichkeit 
der Opfer (Arbeitnehmer), ihre Entfremdung, sowie 
ihre persönliche wirtschaftliche und rechtliche Lage 
um festzustellen, ob sie dem Händler (Täter) 
gegenüber hilf- und wehrlos dastehen.  
 
Die obigen Ausführungen enthalten weder eine auf 
einen konkreten Fall bezogene gutachterliche 
Stellungnahme noch Rechtsrat. Sie erfolgen ohne 
jegliche Gewähr.  
 
 

 

 
 
*Abogado, Madrid 
tabouillot@telefonica.net 
 
 

behauptet ohne Bereicherungsabsicht des Täters könne kein 
Handel mit Arbeitskräften betrieben werden. Dieselbe Auffassung 
wie die soeben zitierte Literatur vertreten einige wenige 
Landgerichte. 
 

mailto:tabouillot@telefonica.net
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Gesetz zur Arbeitszeiterfassung Spanien 

 
Frank Müller* 

 
 

Mit Datum vom 13.5.2019 ist das am 8. März 2019 
durch Königlichen Erlass (Real Decreto-ley 8/2019) 
verabschiedete Gesetz über dringende 
Sozialschutzmaßnahmen und der Bekämpfung 
prekärer Arbeitszeitbedingungen („medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo“ in Kraft getreten. Mit 
dem Gesetz werden Maßnahmen zum Schutz von 
Arbeitnehmern, welche in 2012 durch die frühere 
Regierung aufgehoben worden waren, 
wiederhergestellt.  

Artikel 10 des Gesetzes modifiziert Art. 34 des 
spanischen Arbeitnehmergesetzes (Estatuto de los 
Trabajadores, ET) und fügt einen neuen Absatz 9 ein, 
der Unternehmen verpflichtet ein Tagesregister zu 
führen, welches den konkreten Arbeitsbeginn und das 
konkrete Arbeitsende jedes einzelnen Mitarbeiters - 
unbeschadet der Möglichkeiten einer flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung in Übereinstimmung mit dem 
Arbeitnehmergesetz - zu führen. Das Gesetz legt keine 
Bestimmungen zur Form dieses Registers fest. 
Lediglich regelt es eine Aufbewahrungsfrist von 4 
Jahren in denen die Register zur Verfügung der 
Mitarbeiter, deren Rechtsvertretern und der Inspektion 
der Arbeitsbehörden stehen müssen. 

Mithilfe des Gesetzes zur Arbeitszeiterfassung soll der 
Arbeitsinspektion die Kontrolle ermöglicht werden, 
dass Arbeitszeiten nicht überschritten und im Falle des 
Überschreitens, vergütet werden. Ziel des 
Gesetzgebers ist Gesetzesverstöße aufgrund 
unbezahlter oder Überstunden überprüfen und 
Missbrauchssituationen aufdecken zu können.  
Den Unternehmen bleibt die Wahl des Mediums ihres 
Zeiterfassungssystems selbst überlassen, dieses muss 
nur nachweislich die täglichen Anfangs- und 
Endzeiten darstellen. Mithin ist die Verwendung 
analoger Systeme, wie Stechuhren ebenso möglich, 
wie manuelle Erfassung oder aber digitale Systeme in 
Form von Apps, die auf den Endgeräten des 
Arbeitnehmers oder des Unternehmens installiert 
werden. Dies ermöglicht auch die Erfassung von 
Arbeiten im „home office“, denn auch Arbeitsstunden 
fern vom Arbeitsplatz sind zu berücksichtigen.  

Bei der Einführung jedenfalls moderner 
Zeiterfassungssysteme sollten Unternehmen 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter mit 
einbinden, um insbesondere Verstöße gegen 
Datenschutz und Bestimmungen zum Schutz der 
Privatsphäre zu vermeiden. Ansonsten kann die 
Arbeitszeiterfassung manuell mit Unterschrift 
erfolgen. Das Register muss folgende Informationen 
enthalten: 

• Identität des Unternehmens mit Steuernummer 

• Identifizierung des Arbeitnehmers mit 
Steuernummer 

• Spezifizierung der täglichen Arbeitszeit mit Beginn, 
Unterbrechung/en und Ende   

• Angabe der regulär und zusätzlich geleisteten 
Arbeitsstunden pro Arbeitstag 

• Tägliche Unterschrift des Arbeitnehmers 

• Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des 
Unternehmens am Monatsende 

Dies unbeschadet dessen, ob es sich im Einzelfall um 
Voll- oder um Teilzeitarbeitsverträge handelt und ob 
Überstunden gearbeitet werden oder nicht.  

Verstöße gegen die Bestimmungen des neuen 
Absatzes 9 des Art 34 ET bei der Registrierung der 
Arbeitsstunden werden als schwer gewertet und 
(gemäß Art. 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones 
del Orden Social) mit Strafen bis 6.250,00 Euro 
belegt. 

Letztlich bestimmt das Gesetz, dass die Regierung auf 
Vorschlag des Arbeitsministeriums und nach 
Anhörung der wesentlichen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisationen Beschränkungen und 
Erweiterungen der Regulierung und der Dauer der 
Arbeits- und der Erholungszeiten, sowie spezielle 
Bestimmungen im Rahmen der Registrierung der 
Zeiterfassung für Sektoren, Arbeiten und Kategorien, 
die aufgrund ihrer Besonderheiten dies erfordern, 
treffen kann. 

Inspektionen der Sozialversicherungen werten als 
schweren Verstoß nicht nur das Fehlen eines 
Registers, oder die Feststellung von Überschreiten der 
Arbeitszeiten oder nicht registrierten Überstunden und 
deren Verschleierung, sondern auch Fälle in denen 
zwar ein Register geführt wird und eine Erklärung der 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a34
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Überstunden vorliegt, jedoch das gesetzlich zulässige 
Maximum von 80 Überstunden überschritten wird. 

Kriterien der Arbeitsinspektion 

Mit Datum vom 10.06.2019 hat die Generaldirektion 
für Arbeitsinspektionen technische Kriterien für die 
neue Verpflichtung zur Registrierung der 
Arbeitsstunden veröffentlicht: 

∙ Demnach ist der Verpflichtung täglich 
nachzukommen 

∙  Pausen und Unterbrechungen sind nicht zwingend 
zu registrieren  

∙  Die Gesamtzahl der effektiven Arbeitszeit ist nicht 
anzugeben (auch wenn dies ebenso wie die der Pausen 
empfehlenswert ist). 

∙ Die Regelung findet auf Außendienst – und im 
Ausland tätige Mitarbeiter Anwendung 

Dokumentation: 

∙ Jedes Medium welches zuverlässig die Stunden 
registrieren lässt ist zugelassen.  

Zu beachten ist, dass jedwedes nachträglich 
manipulierbare Mittel angezweifelt werden kann. Zur 
Sicherheit sollte ein monatlicher Ausdruck erfolgen, 
der von den Arbeitsvertragsparteien gegengezeichnet 
wird.  

∙ Das Register muss jederzeit am Arbeitsort einsehbar 
und zugänglich sein. Ausreichend ist der Vorhalt eines 
scans, sofern das Original andernorts aufbewahrt wird. 

∙ Sofern keine andere Vereinbarung vorliegt muss dem 
Arbeitnehmer keine Kopie ausgehändigt werden. 

Arbeitszeiterfassung in der EU 

Gemäß Pressemitteilung vom 14.5.2019 hat auch der 
Europäische Gerichtshof (EuGH, Rechtssache C-
55/18) entschieden, dass Arbeitszeiten seitens der 
Arbeitgeber systematisch und vollumfänglich zu 
erfassen sind. Sowohl die EU-Arbeitszeitrichtlinie als 
auch die EU-Grundrechtecharta der Europäischen 
Union verpflichte hierzu. Nur auf diese Weise sei eine 
Kontrolle der Überschreitung zulässiger Arbeitszeiten 
möglich.   

Das Gericht führt aus, „um  die  nützliche  Wirkung  
der  von  der Arbeitszeitrichtlinie  und  der  Charta  
verliehenen Rechte  zu  gewährleisten,  müssen  die  
Mitgliedstaaten  die Arbeitgeber  daher verpflichten, 
ein objektives, verlässliches und zugängliches System 
einzurichten, mit dem die von einem jeden  
Arbeitnehmer  geleistete  tägliche  Arbeitszeit 
gemessen  werden  kann. Es  obliegt  den 
Mitgliedstaaten,  die  konkreten  Modalitäten  zur 
Umsetzung  eines  solchen  Systems,  insbesondere der 
von ihm anzunehmenden Form, zu bestimmen und 
dabei gegebenenfalls den Besonderheiten des  
jeweiligen  Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, sogar 
der Größe, bestimmter Unternehmen Rechnung zu 
tragen“. 

Mit dem Urteil werden die EU-Mitgliedstaaten nun 
verpflichtet, ein System zur systematischen Erfassung 
der Arbeitszeiten durch Arbeitgeber zu bestimmen. 
Das Urteil wird mithin zu erheblichen Auswirkungen 
auf den Arbeitsalltag in allen Ländern der EU führen.  

 
 

 

* Rechtsanwalt, Abogado, Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht 
Barcelona – Frankfurt am Main 
ra@abogadomueller.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf
mailto:ra@abogadomueller.net
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Mehr Freiheit für die Bestimmung des Güterrechts 
Mayor libertad para escoger la ley aplicable al régimen económico matrimonial 

 
Carmen López Salaver* 

 
Das Güterrecht regelt in der Ehe und anderen staatlich 
registrierten Lebensgemeinschaften die Frage, ob 
Vermögensgegenstände (Immobilien, Konten usw.) den 
Ehe- bzw. Lebenspartnern einzeln oder gemeinsam 
zuzurechnen sind. Das Güterrecht regelt ebenfalls, ob 
und wie im Falle einer Trennung oder Scheidung das 
gemeinsame Vermögen und erzielte Zuwächse zu 
verteilen sind.  
 
 
Nach der Verabschiedung der EU-Verordnung 
2016/1103 vom 24. Juni 2016 oder EuGüVO gelten 
neue Vorschriften zur Bestimmung des anwendbaren 
Rechts für Ehen, die ab dem 29. Januar 2019 
geschlossen werden, sowie für Ehen, die vor dem 
Inkrafttreten geschlossen wurden, wenn die Ehegatten 
eine Rechtswahl für ihren Güterstand ab dem 29. Januar 
2019 getroffen haben.  
 
Dank der Güterrechtsverordnung können Ehegatten nun 
gemäß Art. 22 EuGüVO das auf ihren ehelichen 
Güterstand anzuwendende Recht durch Vereinbarung 
bestimmen oder ändern. Hierbei gilt   
 
 das Recht des Staates, in dem die Ehegatten 
oder künftige Ehegatten oder einer von ihnen zum 
Zeitpunkt der Rechtswahl ihren/seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat oder  
 
 das Recht eines Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit einer der Ehegatten oder künftige 
Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechtswahl besitzen.  

 
Treffen die Eheleute keine Entscheidung in Bezug auf 
das anzuwendende Recht, unterliegt gemäß Art. 26 
EuGüVO der eheliche Güterstand dem Recht des 
Staates, in dem die Ehegatten  
 
 nach der Eheschließung ihren ersten 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt  
 
 
 andernfalls dessen Staatsangehörigkeit beide 
Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschließung besitzen 
oder  
 
 andernfalls mit dem die Ehegatten zum 
Zeitpunkt der Eheschließung gemeinsam am engsten 
verbunden sind. 
Im Fall der Anwendbarkeit materiellen Rechts aufgrund 
des ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts 

En los matrimonios y parejas registradas conforme el 
derecho de los estados miembros, la ley aplicable al 
régimen económico matrimonial regula la cuestión si 
los bienes (bienes inmuebles, cuentas, etc.) deben 
atribuirse individual o conjuntamente a los cónyuges o 
miembros de la pareja de hecho. La ley aplicable 
también regula si los bienes comunes y las ganancias 
obtenidas deben distribuirse en caso de separación o 
divorcio y de qué manera.  
 
A los matrimonios celebrados a partir del 29 de enero 
de 2019 y las opciones de ley para aquellos contraídos 
anteriormente al 29 de enero de 2019, les será de 
aplicación lo previsto en el Reglamento 2016/1103 de 
24 de junio de 2016. 
 
 
 
 
Gracias al Reglamento los cónyuges pueden ahora 
determinar o modificar la ley aplicable a su régimen 
matrimonial mediante acuerdo conforme a lo previsto 
en el artículo 22 del Reglamento pudiendo optar entre: 
 
 la ley del Estado en el que los cónyuges o 
futuros cónyuges, o uno de ellos, tengan su residencia 
habitual en el momento de la celebración del acuerdo. 
 
 
 la ley del Estado de la nacionalidad de 
cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el 
momento en que se celebre el acuerdo. 

 
En defecto de acuerdo de los cónyuges, el régimen 
económico matrimonial se regirá por la ley del Estado 
en el que estén domiciliados, de conformidad con el 
artículo 26 del Convenio de Bruselas, ley del país:  
 
 de ley primera residencia habitual común de 
los cónyuges tras la celebración del matrimonio o en su 
defecto, 
 
 de la nacionalidad común de los cónyuges en 
el momento de la celebración del matrimonio, o, en su 
defecto,  
 
 con la que ambos cónyuges tengan la conexión 
más estrecha en el momento de la celebración del 
matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias. 
 En caso de que sea aplicable el derecho material 
correspondiente a la primera residencia habitual común, 
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kann ein Gericht auf Antrag eines Ehegatten nach Art. 
26 Abs. 3 EuGüVO das Recht eines anderen Staates 
zugrunde legen, sofern nachgewiesen ist, dass die 
Ehegatten ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt in diesem Staat über einen erheblich 
längeren Zeitraum als im Staat des ersten gewöhnlichen 
Aufenthalts hatten und (zusätzlich!) beide Eheleute auf 
das Recht dieses Staates bei der Regelung und Planung 
ihrer vermögensrechtlichen Beziehungen vertraut 
hatten. 
 
Die erhebliche Bedeutung der Güterrechtsverordnung 
in der Praxis sehen wir anhand von zwei Beispielen: 
 
1. Giovanni, italienischer Staatsangehöriger und 
Giovanna, ebenfalls italienische Staatsangehörige leben 
beide in Koblenz und heiraten dort.  
 
Haben die Eheleute vor dem 29.01.2019 geheiratet, 
leben sie beide im gesetzlichen Güterrecht nach 
italienischem Recht, somit in Errungenschafts-
gemeinschaft.  
 
 
Heiraten sie nach am 29.01.2019 leben die Ehegatten in 
Ermangelung einer Rechtswahl im gesetzlichen 
Güterstand der deutschen Zugewinngemeinschaft, da 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
haben.  
 
 
2. Thomas und Katja, beide deutsche Staatsangehörige 
heiraten in Frankreich, wo beide aus beruflichen 
Gründen leben. Nach drei Jahren in Frankreich 
beschließen sie, nach Spanien zu ziehen.  
 
Vor der Güterrechtsverordnung richtet sich das 
Güterrecht nach deutschem Recht. Mit der 
Güterrechtsverordnung richtet sich das Güterrecht nach 
französischem Recht, wobei die Eheleute durch 
Rechtwahl die Möglichkeit haben für das spanische 
oder deutsche Recht zu optieren, wenn sie dies möchten.  
 
Zusammenfassend bietet die Güterrechtsverordnung 
allen Eheleuten, die ihre Ehe nach dem 29.01.2019 
geschlossen haben oder eine Rechtswahl nach diesem 
Datum treffen möchten, eine breite Palette an 
Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf ihr Güterrecht. 
Es lohnt sich daher sich ausführlich zu informieren, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen und 
welches Güterrecht am besten zum Lebensentwurf der 
Eheleute passt. 

un órgano jurisdiccional puede conforme al artículo 26 
apartado 3 a petición de un cónyuge, puede aplicar la 
legislación de otro Estado, siempre que se demuestre 
que los cónyuges han tenido su última residencia 
habitual común en dicho Estado durante un período 
considerablemente más largo que en el Estado de la 
primera residencia habitual y (¡además!) ambos 
cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para 
organizar o planificar sus relaciones patrimoniales. 
 
 
Veamos dos ejemplos que reflejan la importancia del 
Reglamento en la práctica:  
 
1. Giovanni, ciudadano italiano, y Giovanna, 
también ciudadana italiana, viven y se casan en 
Koblenz.  
 
Si los cónyuges se casaron antes del 29.01.2019 su 
régimen económico matrimonial será de aplicación la 
ley italiana y por ser ésta la nacionalidad común, por lo 
que estarán casados en régimen de comunidad de 
bienes.  
 
Si se casan después del 29.01.2019 los cónyuges, a falta 
de elección de ley, a su régimen económico conyugal 
les será aplicada la ley alemana por ser éste el país de su 
residencia habitual común. Su régimen económico 
conyugal será el de separación de bienes con 
participación en las ganancias.  
 
2. Thomas y Katja, ambos ciudadanos alemanes, 
se casan en Francia, donde ambos viven por razones 
profesionales. Después de tres años en Francia, deciden 
mudarse a España y continuar su matrimonio allí.  
 
Antes de la entrada en vigor del Reglamento su régimen 
económico matrimonial se regía por el derecho alemán. 
Con el nuevo Reglamento el régimen económico 
matrimonial se rige por el derecho francés, si bien los 
cónyuges podrán optar tanto por el derecho español o 
alemán.  
 
En resumen, el nuevo Reglamento ofrece a todos los 
cónyuges que se hayan casado después del 29 de enero 
de 2019, si lo desean, modificar su régimen económico 
matrimonial con una amplia gama de opciones por lo 
que a la ley material aplicable respecta. Por lo tanto, 
vale la pena asesorarse sobre las opciones existen para 
averiguar qué régimen económico conyugal se adapta 
mejor al proyecto de vida de los cónyuges. 
 

 

* Abogada y Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familien- und Erbrecht  
Artz, López & Col., Koblenz 
lopez@artzlopez.com; www.artzlopez.com 
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El Tribunal Supremo Federal (BGH) rechaza la aplicación análoga del artículo 179a de la Ley alemana de 

Sociedades Anónimas (AktG) a las sociedades alemanas de responsabilidad limitada (GmbH) 
 

Dr. Katharina Haneke* 
 
 
En una sentencia de fecha 8 de enero de 2019, 
publicada el 29 de marzo (II ZR 364/18), el BGH 
dictaminó que el artículo 179a de la AktG no se aplica 
de forma análoga a la GmbH. De este modo, el BGH 
ha aclarado un tema importante y controvertido, 
especialmente para las transacciones, y se ha 
pronunciado en contra de la opinión predominante en 
la doctrina. 
 
Según el artículo 179a de la AktG, un contrato por el 
que una sociedad anónima alemana (AG) se 
compromete a transferir su patrimonio social requiere 
una resolución de la Junta General de Accionistas, 
incluso si ello no está relacionado con un cambio en el 
objeto social de la sociedad. Este acuerdo de 
aprobación (que ha de ser elevado a escritura pública) 
de la Junta General de Accionistas es un requisito 
previo de efectividad del acuerdo de cesión en virtud 
del derecho de obligaciones. 
 
La cuestión de si el artículo 179a de la AktG debe 
aplicarse de forma análoga a la GmbH se ha 
contestado hasta ahora en gran medida de forma 
afirmativa en la doctrina. Sin embargo, el alcance de 
la aplicación análoga (requisito formal e impacto 
externo) no se evaluó de manera uniforme. Ahora el 
BGH se opone a ello. Señala que no se cumplen las 
condiciones para una aplicación análoga, ya que los 
socios de la GmbH pueden ejercer una influencia 
significativa en la gestión a través de sus mayores 
derechos de participación, control e información en 
comparación con los accionistas y, por lo tanto, existe 
una menor necesidad de protección de los socios frente 
a jugadas individuales de los administradores. Por lo 
tanto, una aplicación análoga del artículo 179a de la 
AktG constituiría una restricción ajena al sistema de la 
facultad de representación del administrador delegado 
con efectos externos y no estaría justificada en 
relación con el consiguiente menoscabo de las 
transacciones jurídicas que se lleven a cabo con 
arreglo a la legislación vigente. 
 
Además, el BGH declara que el objetivo de protección 
del artículo 179a de la AktG, es decir, garantizar el 
control interno de la gestión en el caso de 
transacciones del total de los bienes a través de la 
participación de los socios, ya se ha cumplido en el 

Derecho de la GmbH por el hecho de que se trata de 
una operación de especial importancia, cuya ejecución 
debe ser objeto, en cualquier caso, de una resolución 
favorable de la junta general de socios por parte de su 
administrador, aun cuando en los estatutos sociales no 
figure la correspondiente reserva de consentimiento.  
 
A falta de tal resolución, esto, a diferencia de lo que 
ocurre en el derecho de sociedades anónimas, carece 
de importancia fundamental en las relaciones 
exteriores con arreglo al artículo 37, apartado 2, frase 
1, de la Ley alemana de sociedades de responsabilidad 
limitada (GmbHG). Sin embargo, esto no se aplica sin 
excepción. En circunstancias especiales, la contraparte 
no podrá derivar derechos contractuales u objeciones 
de la transacción debido al abuso del poder de 
representación. Según el BGH, esto es especialmente 
relevante en el caso de operaciones especialmente 
significativas si las circunstancias obligan a la parte 
contratante a obligar al administrador a rebasar su 
poder de representación sin que la junta de socios 
adopte un acuerdo de aprobación de la operación. A 
juicio del BGH, este es a menudo, si no regularmente, 
el caso de la transferencia de empresas. Por lo tanto, 
una parte contratante prudente no puede invocar su 
mera ignorancia en casos individuales con respecto a 
la no existencia de un acuerdo de aprobación. Más 
bien, puede estar asimismo sujeto a la obligación de 
preguntar al respecto en el caso concreto. Además, 
también puede existir un abuso si la otra parte 
contractual se entera de que un socio mayoritario no 
está de acuerdo con la transacción. 
 
Al asesorar a una GmbH que desee vender su empresa 
o su patrimonio social (incluyendo, por ejemplo, la 
venta de participaciones sociales por parte de 
sociedades holding), así como al asesorar al 
comprador, se debe observar que se obtenga o se 
pruebe la existencia de un acuerdo de aprobación de 
los socios. 
 
 

 

* Rechtsanbwältin 
CMS Hasche Sigle, Hamburg 
katharina.haneke@cms-hs.com; www.cms-
hs.com 
 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=93990&pos=54&anz=569
mailto:katharina.haneke@cms-hs.com
http://www.cms-hs.com/
http://www.cms-hs.com/
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El Tribunal Supremo Federal (BGH) define los principios esenciales de la compraventa de derechos y 

empresas bajo el nuevo derecho de obligaciones 
 

Dr. Katharina Haneke* 
 
 

 
Los litigios en determinados ámbitos del derecho 
económico rara vez se resuelven ante los tribunales 
estatales. La consecuencia de esto es que la 
jurisprudencia en este ámbito avanza de manera lenta 
e incompleta, una conclusión que también ha sido 
confirmada reiteradamente por el poder judicial. En 
este contexto, no sorprende que el BGH aún no haya 
emitido una resolución definitiva sobre los derechos 
por vicios en la compraventa de empresas y la 
aplicación a este respecto del nuevo derecho sobre la 
compraventa, que fue revisado ya en 2001. 
 
Ahora esto ha cambiado. En una sentencia publicada 
el 26 de septiembre de 2018 (VIII ZR 187/17), el BGH 
aborda fundamentalmente la aplicación del nuevo 
derecho de obligaciones a la compraventa de derechos 
y empresas. Los principios desarrollados en la 
jurisprudencia anterior serán mantenidos y precisados. 
Según el BGH, la normativa sobre la compraventa de 
derechos válida desde 2002 no conduce a un cambio 
de paradigma en el derecho sobre garantías, lo cual fue 
preconizado por parte de la doctrina. 
 
En primer lugar, el BGH aclara que, en el caso de una 
compra de participaciones en una sociedad alemana de 
responsabilidad limitada (GmbH), que como tal es una 
compra de derechos de conformidad con el § 453 
apdo. 1, alt. 1 del Código Civil alemán (BGB), en caso 
de defectos de la empresa explotada por la GmbH, se 
aplicarán los derechos de garantía de los §§ 434 y ss. 
BGB si el objeto del contrato es la adquisición de la 
totalidad o de la práctica totalidad de las 
participaciones de la sociedad y la adquisición de las 
participaciones constituye, por tanto, tanto desde el 
punto de vista de las partes contratantes como 
objetivamente desde el punto de vista económico, una 
compra de la propia empresa y, por tanto, una compra 
de cosas. En cambio, esta adquisición de todas o 
prácticamente todas las participaciones de la sociedad 
no se produce en caso de una compra adicional o 
complementaria, de modo que se trata de una mera 
compra de participaciones, es decir, de una 
compraventa de derechos, y no de una compra de 
empresas y, por lo tanto, no de una compra de cosas. 
Tampoco se tendrán en cuenta en este caso los 
derechos de garantía por vicios materiales. 
 

En tal caso, el BGH considera que, en principio, debe 
excluirse una modificación del contrato de 
compraventa en cuestión con arreglo al § 313 apdo. 1 
y 2 BGB, en la medida en que se abra el ámbito de 
aplicación del derecho de garantía por vicios 
materiales y legales de los §§ 434 y ss. BGB. Esto 
significa que el artículo 313 BGB no puede incluirse, 
en principio, en el ámbito de aplicación de la 
responsabilidad por vicios materiales y legales en 
virtud del derecho de compraventa, ya que, de lo 
contrario, la distribución de riesgos en la que se basan 
las disposiciones de los §§ 434 y ss. BGB se vería 
modificada por la presunción de una perturbación de 
la base del negocio. 
 
Esto también se aplica si las condiciones previas para 
la responsabilidad por vicios no se cumplen en casos 
individuales, por ejemplo, debido a una exclusión 
efectiva de responsabilidad. 
 
Por último, el BGH confirma que el 
sobreendeudamiento y el consiguiente vencimiento de 
insolvencia de la GmbH no constituyen un vicio legal 
de las participaciones. 
 
Esta resolución es importante para la compraventa de 
derechos en general, ya que aclara cuestiones 
fundamentales relativas a su tratamiento según el 
nuevo derecho de obligaciones. Dado que el BGH se 
atiene a los puntos esenciales de los criterios jurídicos 
tradicionales anteriores a 2002, la resolución 
contribuye en gran medida a la seguridad jurídica. Sin 
embargo, por regla general, los derechos del 
comprador están regulados contractualmente de forma 
exhaustiva y concluyente en el contrato de 
compraventa de la empresa, con lo que se excluyen 
tanto los derechos de garantía legales como los 
derechos del § 313 BGB. Sin embargo, en el caso 
excepcional de que esto no ocurriera, la nueva 
sentencia del BGH adquiriría relevancia.  
 

 

* Rechtsanbwältin 
CMS Hasche Sigle, Hamburg 
katharina.haneke@cms-hs.com; www.cms-
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Cómo negociar a varias bandas con eficacia 

 
 

Dr. Guido Stein* und / y Dr. Kandarp Mehta** 
 

 
 
Dos

*
 hermanas se pelean por una naranja. Su madre 

interviene y descubre que una de ellas quiere el zumo 
y

**
 la otra necesita la piel para hacer un pastel. 

Convenientemente, la madre reparte las dos partes de 
la naranja entre las dos hermanas y las dos están muy 
contentas. Habrás leído este tipo de historia en muchos 
libros de negociación. Sin embargo, añade a este 
escenario otra hermana que quiera la piel para uso 
cosmético, una abuela que crea que la naranja está 
podrida y se debería tirar, un bebé que piense que la 
naranja es una pelota y quiera jugar con ella y un 
hermano mayor que quiera la naranja por el mero 
hecho de que nadie más la pueda tener. Ahí tienes una 
negociación multilateral. En una negociación 
multilateral a menudo resulta difícil saber lo que 
quiere cada uno y cómo conseguir lo que se quiere en 
una situación dinámica de ese tipo. Vamos a intentar 
comprender cuáles son algunos de los mayores retos 
en una negociación multilateral.  
* y *

 
*
 

Uno de los motivos por los que tenemos que entender 
bien las negociaciones a varias bandas, o 
multilaterales es porque son mucho más frecuentes de 
lo que creemos. En nuestros programas de 
negociación solemos preguntar a los participantes en 
qué clase de negociaciones participan con más 
frecuencia: individuales, en equipo o multilaterales. 
Rara vez encontramos un negociador que mencione 
las negociaciones multilaterales como un ejercicio de 
negociación frecuente. Sin embargo, cuando 
realizamos simulaciones de negociación, muy a 
menudo esos mismos negociadores confiesan que no 
se habían dado cuenta de lo frecuente que es que se 
vean envueltos en una situación de negociación 
multilateral. Muchas negociaciones internas son 
variaciones de las negociaciones multilaterales: por 
ejemplo, reuniones de departamento, encuentros 

familiares para discutir sobre cuestiones de propiedad, 
conflictos comerciales o interpersonales, reuniones de 
vecinos para resolver problemas de la comunidad o 
incluso una reunión de un grupo de amigos para 
decidir dónde ir de vacaciones juntos.  
 
 
Identificar los intereses de otras personas 
 
Uno de los mayores retos en una negociación 
multilateral es determinar los intereses de cada uno en 
la mesa de negociación. Al mismo tiempo, es 
importante poder trasladar nuestros intereses al resto 
de personas. A menudo, en nuestros talleres de 
negociación, cuando organizamos ejercicios de 
negociación multilateral los participantes se quejan de 
que sus voces no se han oído lo suficiente, o de que no 
han sido capaces de expresar su punto de vista de 
forma adecuada. Es muy importante dirigir el proceso 
de negociación de modo que todos los presentes 
tengan la oportunidad de participar en la conversación. 
Una de las formas de identificar los intereses de los 
demás en una negociación multilateral es la 
preparación. En este caso, es muy importante 
identificar lo que sabemos con seguridad y lo que 
creemos que sabemos. Fíjate en la Figura 1 más abajo. 
Puedes utilizarla para identificar claramente lo que 
sabes con seguridad y lo que crees que sabes. Hay dos 
motivos para hacerlo. El primero es poder identificar 
con exactitud la información que tenemos. Eso nos 
ayudará a prever las preguntas que hemos de plantear 
cuando negociemos. El otro objetivo es evitar que 
actuemos basándonos simplemente en prejuicios. En 
una negociación, a menudo hacemos suposiciones 
basadas en nuestros prejuicios sobre lo que los demás 
quieren, pero al final resultan ser falsas. La Figura 1 
muestra cómo se pueden analizar las necesidades de 
los demás antes de una negociación. 

 
 
 
 

                                              
*
 Profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones 

y Unidad de Negociación, IESE Business School 

**
 Senoir Lecturer de Iniciativa Emprendedora y Unidad 

Docente de Negociación, IESE Business School 
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Figura 1 
Conocimiento real y suposiciones 
 

Necesidades Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Lo que sé con seguridad que 
necesitan 

      

Lo que supongo que necesitan       

 
 
Al identificar las necesidades de esta manera 
podremos realmente elaborar las preguntas que 

tendremos que hacer cuando entremos en la 
negociación multilateral.  

 
Poder y alianzas 
 
Otro factor importante que influye en las expectativas 
de un negociador en una negociación es el poder. En 
el caso de una negociación multilateral, el poder 
desempeña un papel muy importante. En una 
negociación entre dos o bilateral, es más fácil 
identificar las necesidades de cada parte porque 
comparar las situaciones y alternativas para solo dos 
partes no es tan complicado. En un escenario de 
negociación multilateral resulta difícil valorar las 
situaciones de cada uno en comparación con las 
nuestras. También es importante tener en cuenta las 
relaciones entre las distintas partes para identificar el 
tipo de alianzas que se podrían formar.  
 
Formar una alianza antes y durante una negociación 
multilateral es una de las tareas más importantes de un 
negociador.  
 
1. Crear una alianza poderosa. 
2. Protegerse frente a una alianza hostil. 
 
Estrategias para formar una alianza 
 
Diagrama de afinidad 
Generalmente, durante las negociaciones tienes que 
crear una alianza y protegerte frente a las alianzas 
hostiles. ¿Cómo puede un negociador hacer las dos 
cosas de forma eficaz? Una vez más, la preparación es 
la clave. Como se suele decir: «cuanto más sudor en 
tiempos de paz, menos sangre en tiempos de guerra». 
Un negociador tiene que estar preparado para las dos 
situaciones. La herramienta que recomendamos para 
prepararse para las alianzas es el llamado «diagrama 
de afinidad». Básicamente, se trata de una 
representación visual de la proximidad de intereses de 
las distintas partes implicadas en una negociación. El 
objetivo es mostrar los tipos de alianza que es probable 
que surjan. 
 

Supongamos que los altos directivos de una empresa 
se reúnen para decidir sobre el nuevo presupuesto de 
producción. La decisión clave es si la empresa debería 
invertir en ampliar la planta. Los distintos directivos 
tienen preocupaciones diferentes, como se ve aquí:  
 
1. El director general (CEO, por sus siglas en 
inglés) quiere hacer lo mejor para la empresa a largo 
plazo. 
 
2. El director financiero (CFO, por sus siglas en 
inglés) quiere reducir la sobreinversión en la planta 
debido a unos tipos de interés más altos. 
 
3. El director de Marketing (CMO, por sus siglas 
en inglés) cree que aumentar la producción supondrá 
más stock y esto, a su vez, podría significar cifras de 
ventas más altas. 
 
4. El director de Operaciones (COO, por sus 
siglas en inglés) opina que aumentar la producción 
supondrá una producción a mayor escala y más 
eficiente, así como una mejor gestión de la planta. 
5. El director de Recursos Humanos (CRHO, por 
sus siglas en inglés) está preocupado porque una 
planta más grande aumentará la presión sobre el 
personal existente, significará un incremento de los 
costes por horas extra y también más presión para la 
contratación inmediata. 
Según la información anterior, ¿cuál será la posición 
de cada uno de ellos? Lógicamente, el director de 
Marketing y el de Operaciones estarían a favor de la 
inversión, mientras que el director financiero y el de 
Recursos Humanos no lo estarían. El director general 
tiene una posición neutral y, probablemente, se 
pondría de un lado o de otro tras realizar un análisis 
más detallado.  
 
Si dibujamos un diagrama de afinidad para ver quién 
apoya la ampliación de la planta o quién se opone, el 
resultado sería el siguiente: 
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Diagrama de afinidad 
 

 

 
Como puedes ver, resulta fácil identificar quién podría 
formar una alianza con quién. El ejemplo que se 
muestra es bastante rudimentario, pero explica muy 
bien el concepto de diagrama de afinidad. Pensemos 
en una posible reunión entre estos cinco directivos. 
Mientras el CEO estudia la situación, el CFO y el 
director de RR. HH. intentarán convencerle de las 
desventajas de la inversión y, a su vez, el CMO y el 
COO intentarán convencerle de que siga adelante con 
ella.  
Con una herramienta como el diagrama de afinidad, el 
CFO se dará cuenta de que tiene que crear una alianza 
con el director de RR. HH. para después presentar 
conjuntamente argumentos de peso contra la 
ampliación. El CFO también tiene que asegurarse de 
que el director de RR. HH. siga respaldando esa 
posición. Finalmente, como es probable que el resto 
de directivos se inclinen más a favor de la ampliación, 
el CFO tiene que asegurarse de algún modo de que su 
alianza no se mantenga.  
 
Escuchar a los demás y demostrar que escuchas 
 
En un escenario multilateral, para poder comprender 
realmente lo que necesitan los demás es muy 
importante escucharles. Para escuchar bien, es 
importante asegurarse de que los negociadores de la 
mesa tengan suficiente espacio y tiempo para plantear 
sus necesidades. La mejor manera de asegurarse de 
que esto es así es tomar la iniciativa a la hora de 
formular preguntas.  
 
 

Hacer sugerencias sobre el proceso 
 
Es importante tener el control sobre el proceso de 
negociación. Un modo de conseguirlo es hacer una 
recomendación relacionada con el proceso. Si los 
otros negociadores no han pensado realmente en el 
ello, es probable que todos estén de acuerdo con tu 
recomendación. Así conseguirás más control sobre el 
proceso de negociación.  
 
Alcanzar un acuerdo y establecer alianzas 
 
Alcanzar un acuerdo en una negociación multilateral 
no es solo complejo, sino también vulnerable a los 
prejuicios y las dificultades. Veamos un ejemplo. 
El padre astuto y el marqués de Condorcet 
 

Una familia determinada tiene tres miembros: el 
padre, la madre y una hija adolescente. Llega el 
invierno y deciden pasar un fin de semana en una 
estación de esquí. Llegan al complejo el viernes por la 
tarde y el padre es el primero en encender la televisión. 
Para su consternación, descubre que solo hay tres 
canales. En un canal dan una película que le encanta, 
en otro, un partido de tenis y, en el último, las noticias. 
El padre quiere ver la película y, como segunda 
opción, el partido de tenis. No está de humor para ver 
las noticias justo ahora. El padre sabe que a su hija le 
encantaría ver el partido de tenis, ya que ella juega 
muy bien. Si no puede ver el partido, la hija preferiría 
las noticias. Sin embargo, nunca querría ver la 
película, ya que se trata de una comedia romántica, un 

CEO

GRUPO 
DE CFO

Dir. 
RR.HH.

En contra

Posiciones

CMO

COO

A favor
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género que odia. A la madre no le gusta el tenis. 
Aunque puede que quisiera ver la película, su primera 
opción sería con toda seguridad ver las noticias. 

 

 
  Padre Madre Hija 
Primera opción Película Noticias Tenis 

Segunda opción Tenis Película Noticias 

Tercera opción Noticias  Tenis Película 

 
 
El padre quiere asegurarse de que su propuesta acabará 
ganando, pero también quiere conocer la opinión de 
los demás. ¿Qué debería hacer? Este padre astuto hace 
algo poco ético. Les dice a su mujer y a su hija: «En la 
tele dan una película o un partido de tenis. ¿Qué 
queréis que veamos?» La hija contesta: «¡Tenis!» La 
mujer dice: «¡No! Yo no quiero ver tenis. Prefiero otra 
cosa». El padre le dice a su hija: «Cariño, yo también 
prefiero la película al tenis. Y mamá está de acuerdo. 
¿Por qué no vemos la película?». Todos acaban viendo 
la película.  
 
Si todos hubieran conocido todas las opciones desde 
el principio no habría habido solución, ya que el padre 
habría querido ver la película, la madre habría 
preferido las noticias y la hija, el tenis. Esto se conoce 
como el ciclo de Condorcet, por el filósofo francés del 
siglo XVIII Nicolás de Condorcet, el marqués de 
Condorcet. En un ciclo de Condorcet, las opciones son 
de naturaleza cíclica (A > B > C > A), por lo que no 
hay un claro ganador. Para aprovecharse de esa 
situación, a veces algunos negociadores presentan la 
situación limitando las opciones disponibles, lo que 
deja al resto de personas en una posición en la que no 
pueden elegir la opción que realmente preferirían. 
Siempre hay que tener mucho cuidado con no caer en 
una trampa de ese estilo (como la trampa del padre 
astuto) en una negociación multilateral. 
 
Fijar la agenda y presentar las opciones  
 
Otros elementos importantes en una negociación 
multilateral son fijar la agenda y presentar las opciones. 
Puesto que en una mesa de negociación hay varias 
partes, es muy importante tener voz y voto a la hora de 
fijar la agenda y de presentar las alternativas. En otras 
palabras, para que una negociación multilateral sea más 
efectiva, es fundamental tener un mayor control del 
proceso. Otro motivo por el que es importante presentar 
opciones es porque un negociador desarrolla una 
perspectiva limitada cuando hay varias opciones sobre 
la mesa. En un estudio realizado por Leigh Thompson, 
al acabar la negociación multilateral se preguntó a los 
participantes cuántas soluciones potenciales creían que 
eran posibles. En la negociación se trataban cinco 
cuestiones distintas y cada una de ellas tenía cuatro o 

cinco alternativas claramente identificadas. ¡La 
respuesta de los participantes fue una! De media, 
calcularon que existían unas cuatro soluciones 
alternativas posibles. En realidad, el ejercicio ofrecía 
unas cincuenta soluciones posibles. Este problema se 
conoce como un problema de negociabilidad limitada. 
La negociabilidad limitada se refiere a nuestra 
capacidad de ver una serie limitada de cuestiones como 
«negociables». En esto influye en gran medida nuestra 
preparación y cómo se presentan las cuestiones en una 
negociación. Por eso es importante entender todas las 
cuestiones de antemano e intentar obtener la imagen 
completa antes de que empiece la negociación. 
 
A menudo recomendamos que nuestros participantes 
y alumnos utilicen el gráfico VIA para analizar las 
necesidades de las diferentes partes reunidas en la 
mesa. En el gráfico VIA se anima a los participantes a 
clasificar las necesidades existentes como vitales (V), 
importantes (I) y adicionales (A). Esta clasificación 
ayuda al negociador a gestionar el tiempo disponible 
de la forma adecuada y a centrarse en las cuestiones 
que son más importantes que otras.  
 
Veamos un ejemplo. Un directivo nos habló una vez 
de una negociación multilateral en la que había 
participado. Imaginemos que, en una compañía 
farmacéutica, tiene lugar una negociación para decidir 
qué parte del presupuesto se debe destinar a un nuevo 
producto cosmético. Las cuestiones que hay que 
decidir son la asignación de presupuesto, la asignación 
de capital humano, la compra de nuevos equipos y el 
plazo para lanzar el producto al mercado. 
¿Qué cuestión es más probable que genere más debate 
en este caso? Generalmente, cuando planteamos esta 
pregunta, la respuesta que recibimos es: «¡La 
asignación de presupuesto, claro!». Sin embargo, el 
directivo que compartía la historia con nosotros dibujó 
un gráfico VIA para todas las cuestiones y todas las 
partes presentes. En la reunión estaban presentes los 
siguientes negociadores: el CEO, el director 
financiero, el director de Operaciones, el director de 
Investigación y Desarrollo, el director de Marketing y 
el director de Recursos Humanos. En este escenario, 
la asignación de capital humano es una decisión vital 
para el CEO, el COO y el director de RR. HH. La 
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asignación de presupuesto es una decisión esencial 
para el CEO, el CFO y el director de I + D. A 

continuación, se ofrece una lista completa de cómo 
consideró cada persona cada cuestión. 

 
 
Gráfico VIA de cuestiones y partes 
 

Cuestión CEO CFO COO Dir. I + D Dir. RR. HH. CMO 

Asignación de 
fondos Vital Vital Importante Vital Importante Importante 

Compra de 
nuevos equipos Vital Vital Vital Vital Adicional Adicional 

Asignación de 
más miembros del 
personal 

Vital Adicional Importante Vital Vital Adicional 

Fijación del plazo 
hasta el 
lanzamiento del 
producto 

Vital Importante Importante Vital Adicional Vital 

 

¿Qué vemos en este gráfico? Aparentemente, la 
decisión sobre si se debía comprar nuevos equipos 
para el proyecto de investigación era una cuestión vital 
para la mayoría de los negociadores (cuatro de los 
seis), mientras que la asignación de presupuesto era 
una decisión vital para solo tres de ellos. Finalmente, 
como anticipó el directivo, la decisión sobre los 
equipos fue la que ocupó la mayor parte del tiempo en 
la reunión. Uno de los motivos por los que se generó 
un cierto conflicto fue porque casi todos supusieron 
que quizá no fuera una cuestión demasiado importante 
para el resto de los negociadores. Por esa razón, todos 
sacaron el tema en la conversación algo más tarde de 
lo previsto y, finalmente, esto generó un importante 
caos y conflictos en el equipo. Junto con el diagrama 
de afinidad, un gráfico VIA para las partes 
negociadoras ayuda a identificar rápidamente a los 
posibles aliados. 
 
Establecer el núcleo 
 
El propietario de una empresa familiar compartió una 
vez con nosotros una interesante historia. Hacían 
negocios en toda América Central y la empresa la 
gestionaba el hermano mayor de la familia. Este 
hermano (llamémosle Ramón, por ejemplo) tenía casi 
setenta años y quería delegar más responsabilidades en 
sus dos hermanos menores y sus seis hijos. (Cada uno 
de los tres hermanos tenía dos hijos.) Ramón era el 
presidente y el CEO de la compañía, mientras que 
sus dos hermanos eran los vicepresidentes. Los dos 
hijos de Ramón y sus cuatro sobrinos trabajaban en el 
negocio y se encargaban de distintas operaciones. Sin 
embargo, Ramón quería reestructurar la empresa en 

diferentes áreas de negocio autónomas y permitir a cada 
hijo y sobrino hacerse cargo de un rol de mayor 
liderazgo en esas áreas. También quería que sus dos 
hermanos fueran ocupando su lugar de forma gradual, 
de forma que uno de ellos se convirtiera en el presidente 
de la empresa y, el otro, en el CEO. Durante algunos 
meses Ramón habló con cada uno de ellos 
individualmente, pero sin revelar sus planes, con el fin 
de averiguar lo que quería cada uno, tanto a nivel 
personal como profesional. Finalmente, ideó un plan. 
En una de las reuniones trimestrales para analizar los 
resultados, Ramón convocó a sus hermanos, hijos y 
sobrinos y desveló su plan para reestructurar la 
empresa. A todos les pareció bien la idea de realizar 
cambios en la organización y también se mostraron 
predispuestos a asumir mayores responsabilidades. Sin 
embargo, cuando Ramón les dijo lo que creía que debía 
hacer cada uno, el entusiasmo empezó a enfriarse. De 
hecho, en la reunión no se llegó a ninguna conclusión y 
Ramón tuvo que dejar de hablar de reestructuración 
porque temía que aumentaran las tensiones y no quería 
desavenencias en el seno de la familia. Estaba 
desconcertado por el hecho de que su idea se hubiera 
recibido con tanta frialdad, ya que había pensado en 
todos los aspectos detalladamente y había intentado 
hacer lo mejor según los intereses de cada uno. Pasados 
algunos meses, todos se volvieron a reunir en la boda 
de la hija de un empleado. Ramón pensó que sería 
seguro sacar el tema de la reestructuración porque, 
aunque alguno de ellos se enfadara, nadie querría 
montar un numerito en la boda. Sin embargo, esta vez 
Ramón no podría hablar con todos a la vez. En su mesa 
estaba sentado él con su esposa, sus dos hermanos y sus 
respectivas esposas. Ramón empezó a hablar con sus 
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hermanos sobre el plan y sus esposas también 
participaron en la conversación. La mujer de Ramón era 
muy querida por sus dos hermanos, que la trataban 
como a una hermana mayor. Al final de la comida, 
Ramón había convencido a sus hermanos y se había 
asegurado el compromiso de ellos y sus esposas de 
hacer todo lo posible para convencer a sus hijos. Poco a 
poco, a lo largo de los dos meses siguientes, Ramón 
convenció a sus hijos para que apoyaran el plan de 
reestructuración y, finalmente, obtuvo el compromiso 
de todos. Asimismo, había introducido algunos 
cambios en sus planes. «Quería contentar a todos al 
mismo tiempo, pero estaba equivocado», dijo. 
«Aprendí una importante lección de liderazgo justo 
cuando estaba a punto de abandonar la posición de líder. 
No importa lo bien que quieras hacerlo con los demás; 
al final, tienes que llegar a un consenso poco a poco. No 
puedes convencerlos a todos a la vez». 
En general, es difícil formar una coalición de todos a 
la vez por la falta de confianza entre los miembros del 
grupo. Para el negociador, primero es importante 
ganarse la confianza de unos pocos miembros clave 
(los más cercanos en el diagrama de afinidad) y crear 
un núcleo. Contar con un núcleo hace más fácil 

ganarse la confianza de los miembros nuevos y 
también facilita la ampliación de la coalición sin 
provocar una gran disrupción. 
 
Intercambio de favores circular 
 
Otra de las ventajas de establecer un núcleo es el 
intercambio de favores circular. Esto se refiere a hacer 
concesiones a otros miembros. Pensemos en una 
situación a tres bandas en la que A y B ya han 
establecido una alianza y quieren que C entre también 
en la alianza. Sin embargo, para conseguirlo, A 
necesita que C respalde un tema concreto X, sobre el 
que A y C tienen posiciones opuestas. En otras 
palabras, A necesita que C apoye a A. Sin embargo, 
hay otro tema Y en el que B puede mostrarse a favor 
de C. En este caso, A puede convencer a C para que 
renuncie a X a cambio de Y, tema en el que B le 
apoyará. Este intercambio de favores o de concesiones 
circular es posible cuando un negociador ya ha 
establecido una alianza básica e intenta ampliarla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ejemplo de intercambio de favores circular 

Tarjeta de preparación 

Nombre ____________________ 

Organización ____________________________ 

Posibles intereses ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Posición actual ______________________________________________________________________________________ 

Posibles relaciones ___________________________________________________________________________________ 

Experiencia previa con nosotros _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

A

B

C

Transferencia de valor sobre X de C a A

Transferencia de valor sobre Y de B a C
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Comprender a los demás 

Para establecer una coalición poderosa es muy 
importante comprender quién se sienta a la mesa. Un 
análisis rápido mediante una estructura uniforme 
puede resultar útil para conocer bien con antelación al 
resto de personas presentes. Más arriba hay un 
ejemplo de tarjeta que se puede utilizar para realizar 
un análisis rápido de un negociador de la mesa.  

Uno de los objetivos de dicho análisis es identificar a 
los aliados de facto en la mesa. Las alianzas de facto 
surgen más allá de la mesa de negociación. Puede que 
no sean alianzas en el contexto de la negociación, sino 
que influyan en la negociación de forma indirecta. Un 
directivo de uno de los programas nos explicó una 
anécdota interesante. Iba a participar en una 
negociación en la que iban a estar representados un 
banco y el Gobierno de un país. El día de la 
negociación el directivo negociador se sorprendió al 
ver que el negociador del Gobierno era un antiguo 
compañero de clase y que incluso habían ido juntos de 
vacaciones durante sus años de universidad. Por  

 

motivos de trabajo el negociador había abandonado el 
país y había perdido el contacto con muchos de sus 
antiguos amigos. Sin embargo, encontrarse con un 
viejo amigo le recordó los buenos momentos que 
habían compartido, lo que creó una dinámica diferente 
en la negociación. Muy a menudo este tipo de alianzas 
de facto escapan a nuestro análisis y pueden resultar 
contra-producentes aunque hagamos todo lo posible 
para crear una alianza. 
 
Enfrentarse a alianzas hostiles 
 
Otro deber importante de un negociador es enfrentarse 
a las alianzas hostiles. Es muy importante que el 
negociador intente evitar la formación cualquier 
alianza hostil durante una negociación y que esté 
preparado para enfrentarse a cualquier alianza de esa 
clase que se cree. Contra las alianzas hostiles se puede 
luchar de dos formas: 

 

 

 
 
 
Si la alianza hostil ya se ha formado, es importante 
que el negociador consiga de algún modo hacerla 
menos relevante para la negociación o anular su 
impacto. Una manera de hacerlo es fijar la agenda de 
la negociación de forma que la alianza hostil tenga 
menos relevancia o que a todos se les dé la misma 
oportunidad. Una alternativa es intentar que la alianza 
se rompa antes de la negociación. Esto se consigue 
organizando reuniones personales con algunos o todos 
los miembros de la alianza hostil. Generalmente, esas 
reuniones cara a cara ayudan a entender a los distintos 
socios de la alianza y dan al negociador más 
flexibilidad para enfrentarse a ella. Si la alianza hostil 
se crea durante el proceso de negociación, es 
importante interrumpir el proceso. El proceso de  

 
 
negociación se puede interrumpir sacando temas que 
no sean tan importantes o pidiendo que se preste 
atención a asuntos que puedan cambiar el enfoque del 
resto de los negociadores. Otra forma de distraer a los 
demás es exponer objetivos que se salgan de lo que se 
está debatiendo. Apelar a una cuestión de integridad 
moral o a un objetivo de nivel superior también puede 
ayudar a romper una alianza hostil. 
 
Al final, si volvemos a la discusión en sí de crear una 
alianza o enfrentarse a una alianza hostil, un factor  
 
habitual que aparece claramente es el control del 
proceso de negociación. En general, en un escenario de 
negociación a varias bandas y de varios temas es muy 

Si la alianza hostil se forma 
durante la negociación

Sugerir intervenciones 
en el proceso

Plantear la opción de 
encuentros individuales

Interrumpir el proceso

Plantear objetivos más 
ambiciosos

Si la alianza hostil ya se ha 
formado antes de la negociación
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importante controlar el proceso de negociación. Una de 
las formas más seguras de controlar el proceso de 
negociación es preparar y diseñar el proceso antes de la 
negociación. Después de todo, la negociación es una 
habilidad y, como pasa con todas las habilidades, es 
mejor prepararse para la ejecución que para el 
resultado. En cualquier deporte, un atleta profesional 
no se prepara para el resultado, sino para el juego. 
 
 

 

* Professor IESE Business 
School 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
 

Neue Geheimnisschutzgesetze in Deutschland und Spanien – Was Unternehmen jetzt wissen müssen 
 

Susanne Dumke* und / y Magnus Brau** 
 

 
 

Am
*
 26.04.2019 ist in Deutschland

**
 das Gesetz zum 

Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in 
Kraft getreten. In Spanien gibt es mit dem Gesetz 
1/2019 vom 20. Februar über Geschäftsgeheimnisse 
(Secretos Empresariales) seit dem 13.03.2019 ein 
neues Geheimnisschutzgesetz. Beide Gesetze dienen 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
08.06.2016 (sog. EU-Geschäftsgeheimnisrichtlinie) 
und stellen den Geheimnisschutz in beiden 
Rechtsordnungen auf neue Füße. Was sich in der 
Praxis ändert und welche Auswirkungen die Gesetze 
für Unternehmen in Deutschland und Spanien haben, 
wird nachfolgend dargestellt. 
 
 
I. Einführung 
 
Der Geheimnisschutz war in der Europäischen Union 
bisher eine rein nationale Angelegenheit. Während er 
in einigen Ländern wie z.B. Italien1 oder Schweden2 
bereits in eigenen Gesetzen geregelt war, fristete er in 
der deutschen und spanischen Rechtsordnung lange 
Zeit eher ein Schattendasein. Denn obwohl 
                                              
*
 Rechtsanwältin, Abogada Inscrita und Europajuristin, Kanzlei 

Monereo Meyer Abogados, Madrid/Spanien 
**

 Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, 
Kanzlei Büsing, Müffelmann & Theye (BMT), 
München/Deutschland 
1
 Italian Code of Industrial Property. 

2
 Swedish Act on the Protection of Trade Secrets. 

3
 Nach einer Studie der EUIPO aus 2017 schätzen Unternehmen 

in der EU Geschäftsgeheimnisse als genauso wichtiges Mittel wie 

Geschäftsgeheimnisse häufig essentielle 
Unternehmenswerte und ein wichtiges Instrument 
zum Schutz von Innovationen darstellen3, waren sie 
im deutschen Recht gesetzlich lediglich als 
lauterkeitsrechtliche Strafvorschriften4 im UWG 
geschützt.5 Auch in Spanien wurden 
Geschäftsgeheimnisse bisher lediglich strafrechtlich 
und wettbewerbsrechtlich geschützt. 
 
Um dieser Rechtszersplitterung entgegenzutreten und 
ein einheitliches Schutzniveau für 
Geschäftsgeheimnisse in der Europäischen Union 
vorzusehen, erließ die EU die sog. 
Geschäftsgeheimnisrichtlinie. 
 
Hiermit will die EU insbesondere den europäischen 
Binnenmarkt für neue Ideen und innovative 
Geschäftsmodelle stärken sowie die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Unternehmen in Forschungskooperationen fördern.6 
 
Die Vorgaben der Geschäftsgeheimnisrichtlinie haben 
Deutschland und Spanien nun mit dem GeschGehG 

Patente ein, um Innovationen zu schützen; vgl. Möller, EuZW 
2017, 627 
4
 §§ 17 bis 19 UWG; zivilrechtlicher Schutz nur als Reflex über 

die §§ 823, 826 BGB und § 1004 BGB analog 
5
 Unter dem Terminus „Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse“ 

6
 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 
(Geschäftsgeheimnisrichtlinie) 
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bzw. dem Gesetz 1/2019 vom 20. Februar über 
Geschäftsgeheimnisse („LSE“) in nationales Recht 
umgesetzt. Die neuen Gesetze ergänzen nicht nur die 
alten Vorschriften und füllen die zuvor bestehenden 
Gesetzeslücken, sondern sehen auch weitreichende 
zivilrechtliche Ansprüche vor, die das 
Geschäftsgeheimnis im Ergebnis dem Schutz eines 
Immaterialgüterrechts annähern.7  
 
Dieser verbesserten Rechtslage stehen jedoch erhöhte 
Anforderungen an den Geheimnisschutz gegenüber. 
Denn nur wer mit eigenen Geschäftsgeheimnissen 
sorgfältig umgeht und diese ausreichend schützt sowie 
den Schutz auch dokumentiert, kann sich mit Erfolg 
auf die neuen Gesetze berufen.  
 
Diese Anforderungen sind von den 
Geheimnisinhabern unmittelbar mit Inkrafttreten des 
GeschGehG in Deutschland am 26. April 2019 bzw. 
des LSE in Spanien am 13. März 2019 zu erfüllen. 
 
 
II. Begriffsbestimmung des Geschäftsgeheimnisses 
und Eröffnung des Schutzbereiches 
 
Zwingend aufgrund der Richtlinie sehen sowohl das 
GeschGehG als auch das LSE eine neue 
Begriffsbestimmung für Geschäftsgeheimnisse vor:  
 
1. Nach der Definition in § 2 Nr. 1 GeschGehG sind  
Informationen geschützt, die zusammengefasst 
 
a) geheim sind, 
 
b) wegen ihrer Nicht-Offenkundigkeit 

wirtschaftlichen Wert haben, 
 
c) Gegenstand von angemessenen 

Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren Inhaber 
sind und 

 
d) bei denen ein berechtigtes Interesse an 

Geheimhaltung besteht. 
 
2. Nach Art. 1 LSE ist eine Information und Kenntnis 
zusammengefasst unter den folgenden 
Voraussetzungen geschützt, wenn diese 

                                              
7
 Die genaue dogmatische Einordnung ist umstritten; zum Stand 

der Diskussion in Deutschland Kiefer, WRP 2018, 910, 911.
8
 

Erwägungsgrund Nr. 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 
(Geschäftsgeheimnisrichtlinie) 
8
 Erwägungsgrund Nr. 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2016 
(Geschäftsgeheimnisrichtlinie) 

 
a)  geheim ist,  
 
b)  einen realen oder potenziellen wirtschaftlichen 

Wert hat aufgrund der Tatsache, dass diese geheim 
ist, und 

 
c) durch den Inhaber durch angemessene Maßnahmen 

geheim gehalten worden ist.  
 
Aufgrund der Definition in der 
Geschäftsgeheimnisrichtlinie sind kaum Unterschiede 
zwischen der deutschen und spanischen Definition 
hervorzuheben. In Spanien, wo es vorher keine 
Legaldefinition gab, wurde in lit. b) der reale und  
potenzielle Wert der Information hinzugefügt. Diese 
Ergänzung findet sich in den Erwägungsgründen der 
Richtlinie wieder und hat aus diesem Grund vor allem 
klarstellenden Charakter.8 In der deutschen Definition 
wurde die Voraussetzung eines „berechtigten 
Interesses“ an der Geheimhaltung in lit. d) 
mitaufgenommen, welche ebenfalls der Klarstellung 
dient.9  
 
Es handelt sich bei der Voraussetzung zu lit. c) um 
eine echte materielle Änderung des Begriffes des 
Geschäftsgeheimnisses, da nach herkömmlichen 
Begriffsverständnis ein nach außen erkennbarer 
subjektiver Geheimhaltungswille ausreichend war. 
Nun muss der Geheimnisinhaber nach neuem Recht 
„den Umständen nach angemessene“ 
Geheimhaltungsmaßnahmen ergreifen, damit die 
Information unter die Definition 
„Geschäftsgeheimnis“ fällt und damit von den neuen 
Gesetzen sowohl in Deutschland wie auch in Spanien 
geschützt wird.10 Erfolgt dies nicht, verliert er den 
Schutz. 
 
Was im Einzelfall „angemessen“ ist, wird vom Gesetz 
nicht vorgegeben. Dies hängt vielmehr von der Art des 
konkreten Geheimnisses und seinem wirtschaftlichen 
Wert11 ab. Es sind weder überzogene und 
unverhältnismäßige Schutzvorkehrungen erforderlich 
noch reine „Alibi“-Maßnahmen ausreichend.12 Als 
Faustformel lässt sich aufstellen, dass ein 
Geschäftsgeheimnis umso besser geschützt werden 

9
 Vgl. hierzu Ohly, GRUR 2019, 441, 444 

10
 José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, 

Características, alcance de la protección conferida e implicaciones 
para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA 
LEY 3281/2019, Seite 1 
11

 Vgl. die deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 22 
12

 So auch Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391, 392 
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muss, je wichtiger es für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens und dessen Fortkommen im 
Wettbewerb ist. Technisches Know-how, das durch 
aufwändige Forschung und Entwicklung entstanden 
ist und einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern 
sichert, ist umfangreicher zu schützen als Know-how, 
das zwar besteht, aber in der Praxis tatsächlich gar 
nicht genutzt wird.    
 
Auch die Frage, welche Arten von Maßnahmen zu 
ergreifen sind, lässt sich nicht schematisch 
beantworten. Es gibt viele verschiedene Ansätze, um 
die gesetzliche Voraussetzung „angemessene 
Maßnahme“ zum Schutz der Information zu erfüllen. 
In Betracht kommen technische, organisatorische und 
rechtliche Maßnahmen. Es handelt sich dabei um 
interne wie externe Maßnahmen, die ein 
vermeintlicher Inhaber von Geschäftsgeheimnissen in 
Betracht ziehen muss, um den rechtlichen Schutz 
seiner Informationen in Anspruch nehmen zu können. 
Beispielhaft seien genannt: 
 
 
Interne Maßnahmen: 
 
• Geheimnisschutzkonzept13, 
• Vertraulichkeitsvermerke, 
• Beschränkung von Zugriffsberechtigungen14, 
• Verschlüsselung von E-Mails, 
• Ggf. Untersagung der Privatnutzung von 

Betriebsmitteln15, 
• Auferlegung von arbeitsvertraglichen  

Verschwiegenheitspflichten16, 
• Werks- und Gebäudeschutz und 
• Mitarbeiterschulungen17. 
 
Externe Maßnahmen: 
 
• Vertragsmuster anpassen, 
• Bestehende Verträge prüfen und ggf. neu 

verhandeln 
• Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsverein-

barungen und 
• Zukünftige Vertragspartner informieren und 

entsprechende Vertragsklauseln aufnehmen. 
 
                                              
13

 José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, 
Características, alcance de la protección conferida e implicaciones 
para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA 
LEY 3281/2019, Seite 5 
14

 Javier Condomines Concellón / Eduardo Ortega Figueiral, in: 
Diario La Ley, Sección Documento on-line, 13. März 2019, 
Editorial Wolters Kluwer, Abschnitt 4 
15

 Voigt/Herrmann/Grabenschschröer, BB 2019, 142 empfehlen 
die technische Trennung von beruflich und privat genutzten 
Endgeräten 

Bei den externen Maßnahmen ist darauf zu achten, 
dass sich die Vertragspartner entsprechend 
verpflichten, die Geschäftsgeheimnisse des anderen 
angemessen zu schützen. In Vertraulichkeits- und 
Geheimhaltungsvereinbarungen kann ausdrücklich 
eine Einbeziehung der Geschäftsgeheimnisse in die 
Geheimhaltungsregeln vereinbart werden. Der 
Vertragspartner wird, wie bei vertraulichen 
Informationen, unter anderem dazu verpflichtet, diese 
Information geheim zu halten, zu gewährleisten, dass 
seine Mitarbeiter und Dritte, die Zugriff auf diese 
Informationen haben könnten, die vertraglich 
vereinbarten Verpflichtungen erfüllen und 
Schutzvorkehrungen durchgeführt werden.  
 
Vertragspartner mit Sitz außerhalb der EU kennen den 
gesetzlich geregelten Schutz des 
Geschäftsgeheimnisses meist nicht. Die Einbeziehung 
der Geschäftsgeheimnisse in die 
Geheimhaltungsvereinbarungen kann daher Fragen 
aufwerfen. Durch den Verweis auf die nationalen 
Gesetze und die Geschäftsgeheimnisrichtlinie kann 
schnell erklärt werden, dass Geschäftsgeheimnisse in 
der EU einen besonderen Schutz genießen, aber der 
Geheimnisinhaber sicherstellen muss, dass diese 
Informationen durch angemessene Maßnahmen 
geheim gehalten werden.  
 
Ebenso wichtig wie die Frage, ob "angemessene 
Geheimhaltungsmaßnahmen" ergriffen wurden, ist 
deren Dokumentation, um die vorgenommenen 
Maßnahmen bei einer potenziellen gerichtlichen 
Auseinandersetzung beweisen zu können. Nur wenn 
der Geheimnisinhaber diesen Nachweis im 
Verletzungsfall erbringen kann, wird er vor Gericht 
obsiegen. Denn er trägt die Darlegungs- und 
Beweislast dafür, dass es sich bei der Information 
tatsächlich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. 
Geschäftsgeheimnisse unterliegen dem Schutz des 
Gesetzes und können mit verschiedenen Maßnahmen, 
auf die später noch eingegangen wird, verteidigt 
werden. 
 
 

16
 Javier Condomines Concellón / Eduardo Ortega Figueiral, in: 

Diario La Ley, Sección Documento on-line, 13. März 2019, 
Editorial Wolters Kluwer, Abschnitt 7 
17

 José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, 
Características, alcance de la protección conferida e implicaciones 
para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA 
LEY 3281/2019, Seite 5 
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III. Handlungsbedarf für Unternehmen 
 
1. Evaluierung des gegenwärtigen Zustands  
 
Unternehmensinhaber und Geschäftsführer müssen 
mit Inkrafttreten der neuen Gesetze prüfen, welche 
Geschäftsgeheimnisse in ihrem Unternehmen 
existieren und ob diese aktuell geschützt werden und 
wenn ja, ob dieser Schutz „angemessen“ ist. Diese 
Frage dürften viele, insbesondere große Unternehmen 
mit einem „Ja“ beantworten, da sie schon heute 
hinreichende Maßnahmen im wohlverstandenen 
Eigeninteresse ergreifen.18  
 
Die Unternehmen, die bei der Evaluierung feststellen, 
dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht ausreichend 
geschützt sind, müssen binnen kurzer Zeit 
angemessene Schutzmaßnahmen implementieren, 
damit sie sich im Fall einer Verletzung hinsichtlich 
ihrer Geschäftsgeheimnisse auf die gesetzlichen 
Regelungen berufen können. 
 
2. Ausarbeitung eines Geheimnisschutzkonzepts 
Unternehmen, die über Geschäftsgeheimnisse 
verfügen und diese schützen wollen, ist zu empfehlen, 
ein schriftliches, in sich geschlossenes 
Geheimnisschutzkonzept aufzustellen sowie 
fortlaufend zu überprüfen und zu aktualisieren.19 
 
Ein dementsprechendes Geheimnisschutzkonzept 
sollte Auskunft geben über: 
 
• was im konkreten Geschäftsbetrieb aus welchen 

Gründen als kommerziell wertvolles und damit als 
geheimhaltungsbedürftiges Geschäftsgeheimnis 
anzusehen ist,  

• die technischen, organisatorischen und rechtlichen 
Maßnahmen,  

• die physikalisch-technische Aufbewahrung von 
Geschäftsgeheimnissen mit entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen im Computersystem 
(z.B. elektronische Daten auf Datenträgern),  

• den Kreis der für Geheimnisschutz im 
Unternehmen zuständigen Mitarbeiter,  

• Regeln für die Handhabung und Offenbarung von 
Geschäftsgeheimnissen im eigenen und 
verbundenen Unternehmen (konzernübergreifende 
Regelungen), 

                                              
18

 So auch die deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 
21; der deutsche Gesetzgeber spricht von Sowieso-Kosten  
19

 José Miquel Lissén Arbeloa / Patricia Guillén Monge, 
Características, alcance de la protección conferida e implicaciones 
para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, LA 
LEY 3281/2019, Seite 5 

• Regeln für die Offenbarung von 
Geschäftsgeheimnissen gegenüber Kunden und 
Kooperationspartnern, einschließlich interne 
Richtlinien bezüglich der Vertragsgestaltung mit 
Dritten, 

• Prozesse für die Sicherung der Einhaltung der 
Regelungen sowie periodische Überprüfung des 
Geheimnisschutzkonzeptes und 

• Regelungen zur Einbindung der Mitarbeiter. 
 
Praxishinweis: 
 
Wer bereits anlässlich der Umsetzung der Vorgaben 
der DSGVO die Regeln zur Datensicherheit gemäß 
Art. 32 DSGVO umsetzt, kann auf entsprechende 
Maßnahmen aufsetzen. Denn die technisch-
organisatorischen Maßnahmen gemäß DSGVO laufen 
mit den technischen Maßnahmen zum 
Geheimnisschutz in der Regel parallel. 
 
 
IV. Verletzungshandlungen 
 
1. Verletzungshandlungen – nach deutschem 
Recht 
 
Auch nach neuem Recht werden 
Geschäftsgeheimnisse nicht „absolut“ gegen jegliche 
Nutzung oder Verwertung, sondern nur gegen 
unlautere Verhaltensweisen geschützt.20 Hierfür legt § 
4 GeschGehG bestimmte Handlungsverbote fest, bei 
deren Vorliegen die Erlangung, Nutzung oder 
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses 
rechtswidrig ist.  
 
§ 5 GeschGehG enthält zum Schutz berechtigter 
Interessen, insbesondere von Whistleblowern, die 
Missstände im eigenen Unternehmen aufdecken, 
Ausnahmetatbestände von den Verboten des § 4 
GeschGehG. Ebenfalls nicht den Handlungsverboten 
unterfallen die Tatbestände des § 3 GeschGehG, der 
bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B. die Doppel- 
oder Parallelschöpfung, als gesetzlich ausdrücklich 
erlaubt ansieht. 
 
Nach § 4 Abs. 1 GeschGehG darf ein 
Geschäftsgeheimnis weder durch unbefugten Zugang, 
unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren 

20
 Mangels Ausschließlichkeitsrechte sind Geschäftsgeheimnisse 

keine „echten“ Immaterialgüterrechte. Ohly, GRUR 2019, 441, 
445 spricht daher von einem „Hybrid“ zwischen geistigem 
Eigentum und Lauterkeitsrecht 
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(„Agenten-Methoden“) noch durch sonstiges 
unethisches Verhalten erlangt werden. 
 
Nach § 4 Abs. 2 GeschGehG darf ein 
Geschäftsgeheimnis nicht nutzen oder offenlegen, wer 
es wie vorstehend beschrieben rechtswidrig erlangt 
hat oder – im Falle der rechtmäßigen Erlangung – 
gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der 
Nutzung des Geheimnisses oder gegen eine 
Verpflichtung verstößt, das Geheimnis nicht 
offenzulegen. Mit diesen Verpflichtungen sind 
insbesondere Vertraulichkeitsvereinbarungen und 
Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen21 
gemeint.  
 
Schließlich darf nach § 4 Abs. 3 GeschGehG auch ein 
Dritter ein Geschäftsgeheimnis nicht erlangen, nutzen 
oder offenlegen, wenn er es zwar nicht selbst verletzt, 
aber die Verletzung durch den anderen, von dem er es 
bekommt, kennt oder kennen muss, mithin bösgläubig 
ist. Hierfür müssen jedenfalls konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, dass es sich bei der Information um ein 
Geschäftsgeheimnis handelt und der Informant dem 
Dritten diese unbefugt weitergibt.22 Verbleiben 
Zweifel, ist der Dritte gehalten, diesen Zweifeln 
nachzugehen und nach Möglichkeit aufzuklären, 
bevor er die Information verwertet.23 
 
Neu eingeführt wurde im deutschen Recht die 
grundsätzliche Zulässigkeit des sog. Reverse 
Engineering. Darunter ist das „Beobachten, 
Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts 
oder Gegenstands“ zu verstehen. Dies ist nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG erlaubt, wenn der so 
untersuchte Gegenstand öffentlich verfügbar gemacht 
wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des 
Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder 
Testenden befindet.  
 
2. Verletzungshandlungen – nach spanischem 
Recht 
 
Das neue Geheimnisschutzgesetz in Spanien (LSE) 
regelt ausdrücklich, welche Handlungen einen 
Eingriff in den Schutzbereich eines 
Geschäftsgeheimnisses darstellen. Daneben werden 
bestimmte Tatbestände auch ausdrücklich aus den 
Verletzungstatbeständen herausgenommen, wenn 
beispielsweise die Handlung dazu dient, Missstände 
im Unternehmen aufzuzeigen, welches unter dem 
Stichwort Whistleblowing bekannt ist. 
 

                                              
21

 Im bestehenden Arbeitsverhältnis folgt die 
Verschwiegenheitspflicht für Arbeitnehmer meist schon aus der 
arbeitsvertraglichen Treuepflicht 

Nach Art. 3 LSE ist die Erlangung eines 
Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig, wenn jemand 
ohne Zustimmung des Inhabers des 
Geschäftsgeheimnisses unbefugt auf Dokumente, 
Gegenstände, Materialien, Stoffe, elektronische Daten 
oder andere Medien zugreift, anderen bereitstellt oder 
vervielfältigt, wenn darin Geschäftsgeheimnisse 
enthalten sind oder daraus abgeleitet werden können. 
Es werden darunter auch Handlungen gefasst, die 
unter bestimmten Umständen nicht mit einer seriösen 
Geschäftspraxis als vereinbar angesehen werden 
können. 
 
Als weiteren Schritt wird in Art. 3.2 LSE die 
Verwendung oder Offenlegung eines 
Geschäftsgeheimnisses als rechtswidrig beurteilt, 
wenn diese Handlungen ohne Einwilligung des 
Inhabers des Geschäftsgeheimnisses erfolgte und die 
handelnde Person das Geschäftsgeheimnis 
rechtswidrig erlangt hat oder gegen 
Geheimhaltungsvereinbarungen oder vergleichbare 
Verpflichtungen verstoßen hat, die die Nutzung der 
Geschäftsgeheimnisse einschränkt. 
 
Ebenso besteht eine Verletzungshandlung, wenn die 
Person, die das Geschäftsgeheimnis erlangt, benutzt 
oder offengelegt hat, das Geschäftsgeheimnis von 
einer dritten Person erhalten hat, welche es nach der 
zuvor ausgeführten Verletzungshandlung 
widerrechtlich erworben hat, und davon Kenntnis 
hatte oder hätte haben müssen, dass diese dritte Person 
die Geschäftsgeheimnisse widerrechtlich erlangt hat 
(vgl. 3.3 LSE). 
 
Die letzte Verletzungshandlung dieses Artikels 
handelt von „rechtwidrigen Gütern“ (mercancías 
infractoras). Das Gesetz versteht darunter ein Produkt 
oder eine Dienstleistung, deren Design, Merkmal, 
Betrieb, Produktionsprozess oder Vermarktung 
erheblich von den unrechtmäßig erworbenen oder 
offengelegten Geschäftsgeheimnissen profitiert.  
 
Das Herstellen, Anbieten oder Inverkehrbringen von 
rechtswidrigen Gütern oder deren Einfuhr, Ausfuhr 
oder Lagerung stellt eine rechtswidrige Verwendung 
eines Geschäftsgeheimnisses dar, wenn die handelnde 
Person wusste oder hätte wissen müssen, dass das 
Geschäftsgeheimnis, welches dazu benutzt wurde, 
nach Art. 3.2 LSE rechtswidrig benutzt wurde (Art. 
3.4 LSE). 
 

22
 Ohly, GRUR 2019, 441, 447 

23
 Ohly, GRUR 2019, 441, 447 
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V. Ansprüche des Geheimnisinhabers 
 
1. Ansprüche des Geheimnisinhabers – nach 
deutschem Recht 
 
Anders als nach bisheriger Rechtslage sehen die 
Geheimnisschutzgesetze nun einen durchgreifenden 
Zivilrechtsschutz vor, die dem Rechtsfolgensystem 
der Immaterialgüterrechte wie Patente und Marken 
ähneln. Denn der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses 
hat gegen den Verletzer nunmehr in Reichweite und 
Umfang klar definierte Ansprüche auf Beseitigung 
und Unterlassung (vgl. § 6 GeschGehG) sowie 
Vernichtung oder Herausgabe von Verkörperungen 
des Geschäftsgeheimnisses (vgl. § 7 Nr. 1 
GeschGehG).  
 
Werden unter unrechtmäßiger Verwendung des 
Geschäftsgeheimnisses Produkte hergestellt und 
vermarktet, hat der Inhaber des 
Geschäftsgeheimnisses hinsichtlich dieser 
rechtsverletzenden Produkte auch Ansprüche auf 
Rückruf (vgl. § 7 Nr. 2 GeschGehG), Entfernung aus 
den Vertriebswegen (vgl. § 7 Nr. 3 GeschGehG), 
Rücknahme der Produkte vom Markt (vgl. § 7 Nr. 5 
GeschGehG) sowie ihre Vernichtung (vgl. § 7 Nr. 4 
GeschGehG).  
Der Rechtsverletzer ist zugleich gemäß § 8 
GeschGehG zur Auskunft über Bezugsquellen, 
Abnehmer und Verkaufsstellen, über Menge und 
Kaufpreise sowie Verkörperung der 
Geschäftsgeheimnisse und den Personen, von denen er 
das Geschäftsgeheimnis erlangte und an die er es 
offenbarte, verpflichtet.  
 
Diese Ansprüche unterliegen jedoch der 
Verhältnismäßigkeitsgrenze nach § 9 GeschGeG, der 
für die Prüfung der Unverhältnismäßigkeit 
insbesondere folgende Kriterien aufstellt:  
 
• Wert des Geschäftsgeheimnisses, 
• die ergriffenen Geheimhaltungsmaßnahmen, 
• das Verhalten des Rechtsverletzers, 
• die Folgen der rechtswidrigen Nutzung. 
 
Anhand dieser Kriterien sollen Fälle erfasst werden, in 
denen die Geltendmachung der vorgenannten 
Ansprüche unbillig wäre, wenn bspw. nur eine 
einzelne Komponente eines komplexen Produkts auf 
dem Geheimnis beruht24 oder nur das Marketing, nicht 
                                              
24

 Ohly, GRUR 2019, 441, 449 
25

 Vgl. deutsche Gesetzesbegründung, BT-Ds. 19/4724, S. 32 
26

 Ohly, GRUR 2019, 441, 449 

aber das Produkt als solches, ein rechtswidrig 
erlangtes Geheimnis beinhaltet.25 
 
Außerdem hat der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses 
gegen den Verletzer gemäß § 10 GeschGehG 
Anspruch auf Schadensersatz, wobei zur Berechnung 
des Schadens sowohl der vom Verletzer erzielte 
Gewinn wie auch eine vom Inhaber andernfalls 
erlangte angemessene Vergütung für die Nutzung des 
Geschäftsgeheimnisses herangezogen werden können. 
Auch immaterieller Schaden ist nach 
Billigkeitsgesichtspunkten zu ersetzen. Dies betrifft in 
der Praxis wohl vor allem Fälle, in denen die 
Veröffentlichung eines fremden Geheimnisses zu 
einer Rufschädigung des Geheimnisinhabers führt.26  
 
Darüber hinaus sieht das GeschGehG eine Haftung 
des Unternehmensinhabers für Fehlverhalten seiner 
Mitarbeiter vor. Denn dieser haftet gemäß § 12 
GeschGehG ohne eigenes Verschulden27 neben 
seinem Mitarbeiter, der ein fremdes Geheimnis 
verletzt, so dass eine gesamtschuldnerische Haftung 
begründet wird. Der Inhaber des verletzten 
Geschäftsgeheimnisses kann sich also aussuchen, wen 
er in Anspruch nimmt und sich hierfür auch an den 
Unternehmensinhaber selber wenden, selbst wenn 
dieser von der Rechtsverletzung keine Kenntnis hatte. 
 
Praxishinweis: 
 
Damit besteht insbesondere eine Haftungsfalle beim 
„Onboarding“ von neuen Mitarbeitern. Denn wenn 
Neuzugänge Geschäftsgeheimnisse aus ihrem alten 
Unternehmen mitnehmen und diese unbefugt28 im 
neuen Unternehmen verwerten, haftet hierfür (auch) 
der neue Arbeitgeber. Daher sollten Mitarbeiter schon 
bei deren Einstellung für den Geheimnisschutz 
sensibilisiert und geschult werden, bspw. indem ihnen 
ein Verhaltenskodex zum Umgang mit (fremden und 
eigenen) Geschäftsgeheimnissen übergeben wird.       
 
2. Ansprüche des Geheimnisinhabers – nach 
spanischem Recht 
 
Gemäß Art. 8 LSE kann jeder Inhaber von 
Geschäftsgeheimnissen gegen denjenigen, der die 
Verletzungshandlung ausführt oder ausgeführt hat, 
Abwehrmaßnahmen verlangen, unabhängig davon, 
welche Art und Klasse das Geschäftsgeheimnis hat. 

27
 Das gilt nicht für den Anspruch auf Schadensersatz. Für eine 

Haftung auf Schadensersatz muss dem Unternehmensinhaber die 
Verletzungshandlung zugerechnet werden 
28

 Bspw. bei Verstoß gegen eine nachvertragliche 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem alten Arbeitgeber 
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Der Verletzer kann gemäß Art. 3 LSE sowohl eine 
juristische als auch eine natürliche Person sein. 
 
Das Gesetz sieht in Art. 9 LSE verschiedene 
zivilrechtliche Maßnahmen vor, welche gerichtlich 
durchsetzbar sind. Dazu gehört die Feststellung, dass 
eine Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses vorlag, 
die Unterlassung einer Verletzungshandlung gegen 
das Geschäftsgeheimnis und das Verbot rechtswidrige 
Waren herzustellen, anzubieten, zu vermarkten oder 
zu verwenden oder sie für solche Zwecke zu 
importieren, auszuführen oder zu lagern. Es kann 
ebenso verlangt werden, unter bestimmten 
Voraussetzungen, dass die rechtswidrigen Güter 
beschlagnahmt und vom Markt entfernt werden 
  
Ebenso gibt es den gesetzlichen Anspruch auf 
Entfernung oder Übergabe von Dokumenten, 
Gegenständen, Materialien, Stoffen, elektronischen 
Daten oder vergleichbarer Sachen, die das 
Geschäftsgeheimnis enthalten sowie deren 
Vernichtung. Der Anspruch der Zuweisung des 
Eigentums an rechtswidrigen Gütern ist ebenfalls 
möglich, dieser steht jedoch im engen Zusammenhang 
mit den entsprechenden Schadensersatzansprüchen, 
welche selbstverständlich ebenfalls nach Art. 9 LSE 
bestehen und durchgesetzt werden können. 
 
Das Gericht hat nach dem Gesetz unter anderem den 
Wert und andere Merkmale des 
Geschäftsgeheimnisses sowie die Verhältnismäßigkeit 
und die Umstände des Einzelfalls bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. 
 
Die Berechnung des Schadens ist im Art. 10 LSE 
näher geregelt und es werden, wie im deutschen Recht, 
Gewinnausfälle und mögliche immaterielle Schäden 
mit in Betracht gezogen. 
 
 
 

 
VI. Ausblick 
 
Die neuen Geheimnisschutzgesetze stellen eine 
deutliche Verbesserung der Rechtslage für 
Geheimnisinhaber in Deutschland und Spanien dar, da 
sie im Falle einer Verletzung eines 
Geschäftsgeheimnisses weitreichende zivilrechtliche 
Ansprüche des Geheimnisinhabers gegen den 
Verletzer vorsehen. 
 
Auf diesen Schutz berufen kann sich nur, wer 
„angemessene Maßnahmen“ ergreift, um seine 
Geschäftsgeheimnisse zu schützen, und diese 
hinreichend dokumentiert. Angemessene Maßnahmen 
zum Schutz der eigenen Geschäftsgeheimnisse 
umzusetzen, stellt eine neue Herausforderung an die 
Unternehmen dar.  
Das Meistern dieser Herausforderung wird mit einem 
hohen Rechtsschutz der Geschäftsgeheimnisse 
„belohnt“. Die genaue Ausarbeitung der 
Anforderungen an die Schutzvoraussetzung der 
„angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ wird 
neben der Rechtsliteratur durch die Entscheidungen 
der nationalen Gerichte und des EuGHs näher 
bestimmt. Diese Entwicklung bleibt spannend und 
muss sowohl in Deutschland wie auch in Spanien 
weiter beobachtet werden. 
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Spanische Rechtsprechung / Jurisprudencia española 

zusammengestellt von / seleccionada por 

Tiuna Neskovic* 

 

 

I. Arbeits- und Sozialrecht 
 
A. Zeiterfassungssysteme, Urteil des Gerichtshofs 
der Europäischen Union  in der Rechtssache C-
55/18  Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE vom 14. 
Mai 2019 
 
Die Mitgliedstaaten müssen die Arbeitgeber 
verpflichten, ein System einzurichten, mit dem die 
tägliche Arbeitszeit tatsächlich und effektiv erfasst 
werden kann. 
 
Nur zwei Tage nach Inkrafttreten der spanischen 
gesetzlichen Regelung, die eine solche Pflicht 
ausdrücklich vorsieht, stellt der EuGH für alle 
Mitgliedstaaten der EU verbindlich fest, dass 
Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System 
einzurichten, mit dem die tatsächliche tägliche 
Arbeitszeit jedes einzelnen Arbeitnehmers gemessen 
werden kann. 
 
Die spanische Gewerkschaft Comisiones Obreras 
(CCOO) klagte in Spanien auf Feststellung der 
Verpflichtung der Deutschen Bank SAE, ein System 
zur Erfassung der von ihren Mitarbeitern geleisteten 
täglichen Arbeitszeit einzurichten. Nach Ansicht der 
Klägerin ist dieses System notwendig, um die 
Einhaltung der vorgesehenen Arbeitszeit und der in 
den spanischen Vorschriften vorgesehenen 
Verpflichtung, den Gewerkschaftsvertretern die 
Angaben über die monatlich geleisteten Überstunden 
zu übermitteln, überprüfen zu können. Die besagte 
Pflicht, ein solches Registrierungssystem einzuführen, 
folge eben nicht nur aus den spanischen Vorschriften, 
sondern bereits aus der Grundrechtecharta der EU und 
der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG). 
Dagegen führte die Deutsche Bank an, dass das 
(damalige) spanische Recht keine solche 
allgemeingültige Verpflichtung vorsehe. Nach 
höchstgerichtlicher spanischer Rechtsprechung sei 
lediglich die Führung einer Auflistung der von den 
Arbeitnehmern geleisteten Überstunden sowie die 
Übermittlung dieser Überstunden an die Arbeitnehmer 
und ihre Vertreter Pflicht.  
 
Da der spanische Nationale Gerichtshof (Audiencia 
Nacional) an der Vereinbarkeit der Auslegung des 

spanischen Gesetzes durch das Tribunal Supremo mit 
dem Unionsrecht zweifelte, rief es den EuGH im 
Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens an. 
Dabei wies die Audiencia Nacional insbesondere auch 
darauf hin, dass mit der Auslegung des spanischen 
Rechts durch das Tribunal Supremo den 
Arbeitnehmern ein wesentliches Beweismittel 
vorenthalten werde, mit dem sie darlegen könnten, 
dass ihre Arbeitszeit die Höchstarbeitszeit 
überschritten habe. Außerdem würden den 
Arbeitnehmervertretern die erforderlichen Mittel zur 
Überprüfung der Einhaltung der geltenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen vorenthalten. Aus 
diesem Grund könne das derart ausgelegte spanische 
Recht nicht die tatsächliche Einhaltung der in der 
Arbeitszeitrichtlinie und der Richtlinie über die 
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (Richtlinie 89/391/EWG) vorgesehenen 
Verpflichtungen gewährleisten.  
 
Mit seinem Urteil erklärt der EuGH, dass die 
genannten Richtlinien im Licht der Grundrechtecharta 
auszulegen sind und somit einer nationalen Regelung 
entgegenstehen, die von den nationalen Gerichten 
derart ausgelegt wird, dass Arbeitgeber nicht 
verpflichtet seien, ein System einzurichten, mit dem 
die von jedem einzelnen Arbeitnehmer geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 
 
Der Gerichtshof argumentiert mit der Bedeutung des 
Arbeitnehmergrundrechts auf eine Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten. Dieses Recht dürfe nicht inhaltlich 
ausgehöhlt werden und die Mitgliedstaaten müssten 
die Arbeitnehmer als die schwächere Partei des 
Arbeitsvertrags schützen und somit verhindern, dass 
Arbeitgeber die Rechte ihrer Arbeitnehmer auf 
rechtswidrige Weise beschränken.  
 
Letztlich kommt der EuGH zu dem Schluss, dass ein 
System, mit dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden 
Arbeitnehmers gemessen werden kann, notwendig ist, 
um die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
und ihre zeitliche Verteilung, sowie die Zahl der 
Überstunden objektiv und verlässlich ermitteln zu 
können, damit der Arbeitnehmer effektiv seine Rechte 
durchzusetzen vermag. Eine Regelung, der die 
Verpflichtung zur Einführung eines solchen 
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Arbeitszeiterfassungssystems fehlt, gewährleistet 
demnach die Arbeitnehmerrechte nicht. 
 
Folglich haben die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber zu 
verpflichten, ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzurichten, mit dem die von 
jedem einzelnen Arbeitnehmer geleistete tägliche 
Arbeitszeit gemessen werden kann.  
 
Dies ist in Spanien mithilfe des Königlichen Dekrets 
8/2019 vom 8. März jedenfalls in der Theorie 
geschehen, da Arbeitgeber seit dem 12. Mai 2019 
ausdrücklich zur Einführung eines 
Arbeitszeiterfassungssystems verpflichtet sind. 
Dagegen hat die besagte Vorschrift bislang in der 
unternehmerischen Praxis, trotz der darin 
vorgesehenen Geldstrafen für den Fall der 
Zuwiderhandlung, kaum Umsetzung gefunden. 
 
B. Rente Teilzeitbeschäftigter, Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union in der 
Rechtssache C-161/18  Violeta Villar Láiz / INSS 
und TGSS vom 8. Mai 2019 
 
Eine nationale Regelung zur Berechnung der 
Altersrenten von Teilzeitbeschäftigten verstößt 
gegen Unionsrecht, sofern sie für weibliche 
Arbeitnehmer besonders nachteilig ist. 
 
Die Klägerin wandte sich gegen die von der 
spanischen staatlichen Sozialversicherungsanstalt 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)) 
vorgenommene Berechnung ihrer Altersrente. Bei 
Berechnung ihrer Rente fiel ins Gewicht, dass sie 
einen Großteil ihres Arbeitslebens in Teilzeit 
gearbeitet hatte. Dagegen brachte die Klägerin vor, 
dass die nationale Regelung zu einer 
unterschiedlichen Behandlung führe, welche 
wiederum eine mittelbare Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zur Folge habe, da die Mehrheit der 
Teilzeitbeschäftigten Frauen seien. Dies verstoße 
gegen die Richtlinie über den Grundsatz der 
Gleichbehandlung (Richtlinie 79/7/EWG).  
 
Infrage stand die spanische Regelung, gemäß derer die 
Höhe der beitragsbezogenen Altersrente eines 
Teilzeitbeschäftigten wie folgt berechnet wird: 
Zunächst wird anhand der tatsächlich bezogenen 
Gehälter und der tatsächlich geleisteten Beiträge eine 
Berechnungsgrundlage ermittelt. Anschließend wird 
die Berechnungsgrundlage mit einem Prozentsatz 
multipliziert, der von der Dauer des Beitragszeitraums 
abhängt. Auf diesen Zeitraum wird wiederum ein 
Teilzeitkoeffizient angewendet, der dem Verhältnis 
zwischen der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit in 
Teilzeit und der von einem vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigten geleisteten Arbeitszeit 

entspricht, und er wird durch die Anwendung eines 
Koeffizienten von 1,5 erhöht.  
 
In seinem Urteil kommt der Gerichtshof zu dem 
Ergebnis, dass die spanische Vorschrift der genannten 
Richtlinie insofern zuwiderläuft, als sie sich für 
weibliche Arbeitnehmer besonders nachteilig erweist.  
Der EuGH stellte zunächst fest, dass die Richtlinie 
jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, z. B. bei Berechnung der 
Leistungen im Bereich der sozialen Sicherheit, 
verbietet. Dabei definierte er eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts als jede 
Situation, in der dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften Personen des einen Geschlechts 
gegenüber Personen des anderen Geschlechts in 
besonderer Weise benachteiligen können. Er bejaht 
eine derartige Benachteiligung, wenn sich eine 
Regelung auf einen bedeutend höheren Anteil von 
Personen des einen Geschlechts im Vergleich zu 
Personen des anderen Geschlechts ungünstig 
auswirkt.  
 
Im Anschluss kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass 
die fragliche spanische Regelung in den meisten 
Fällen nachteilige Wirkungen für Teilzeitbeschäftigte 
im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten habe, da der auf 
die Berechnungsgrundlage von in geringem Umfang 
Teilzeitbeschäftigten anwendbare Teilzeitkoeffizient 
niedriger ist als derjenige, der auf die 
Berechnungsgrundlage von Vollzeitbeschäftigten 
anwendbar ist. Somit erlitten Teilzeitbeschäftigte 
aufgrund der Anwendung dieses Teilzeitkoeffizienten 
einen Nachteil.  
 
Somit verstieße die spanische Vorschrift gegen die 
Gleichberechtigungs-Richtlinie, sofern die 
statistischen Daten über die Verteilung der 
männlichen und weiblichen, in Teilzeit tätigen 
Arbeitnehmer richtig seien, sodass lediglich eine 
objektive Rechtfertigung möglich wäre. 
 
In Betracht kämen hierbei als legitimes Ziel 
sozialpolitische Gründe. Indessen ist nach Ansicht des 
EuGH nicht objektiv zu rechtfertigen, dass das 
Ruhegehalt eines Arbeitnehmers stärker als unter 
proportionaler Berücksichtigung seiner Zeiten der 
Teilzeitbeschäftigung gekürzt werde, da dies nicht 
mehr der geminderten Arbeitsleistung entspräche.  
Im Ergebnis schloss der Gerichtshof, dass die 
spanische Vorschrift zwei Bestandteile enthält, die 
bewirken, dass der Betrag der Altersrente von 
Teilzeitbeschäftigten geringer ausfällt: zum einen 
wird die Berechnungsgrundlage nach Maßgabe der 
Beitragsbemessungsgrundlagen ermittelt, die aus den 
Gehältern bestehen, die entsprechend den geleisteten 
Arbeitsstunden tatsächlich bezogen wurden. Diese 
Berechnungsgrundlage ist offensichtlich bei 
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Teilzeitbeschäftigten niedriger. Zweitens wird, 
obwohl die Berechnungsgrundlage mit einem 
Prozentsatz multipliziert wird, der sich nach der Zahl 
der Beitragstage richtet, die Zahl dieser Tage selbst 
ebenfalls mit einem Teilzeitkoeffizienten 
multipliziert, der dem Verhältnis zwischen der vom 
betreffenden Arbeitnehmer tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeit in Teilzeit und der von einem 
vergleichbaren Arbeitnehmer in Vollzeit geleisteten 
Arbeitszeit entspricht. Auch wenn dieser zweite 
Bestandteil abgemildert wird, ist bereits der erste 
Bestandteil für sich alleine geeignet, das verfolgte Ziel 
der Wahrung des beitragsbezogenen Systems der 
sozialen Sicherheit zu erreichen. Folglich geht der 
zweite Bestandteil über das zur Erreichung des 
genannten Zieles Erforderliche hinaus, was in Bezug 
auf die Gruppe der Arbeitnehmer, die in geringem 
Umfang teilzeitbeschäftigt waren, zu einer 
Reduzierung des Betrags der Altersrente, die stärker 
ist als die Reduzierung, die sich aus der bloßen 
Berücksichtigung pro rata temporis ihrer Arbeitszeit 
ergäbe, führt. 
 
 
II. Steuerrecht, Urteil des Gerichts der 
Europäischen Union  in den Rechtssachen T-
679/16 Athletic Club / Kommission und T-865/16 
Fútbol Club Barcelona / Kommission vom 26. 
Februar 2019 
 
Eine vier spanische Profifußballvereine 
betreffende spanische Steuerregelung stellt keine 
staatliche Beihilfe dar. 
 
Ein spanisches Gesetz aus dem Jahr 1990 verpflichtete 
sämtliche spanischen Profisportvereine dazu, sich in 
Sport-Aktiengesellschaften (SAG) umzuwandeln. 
Dies sollte zu einem verantwortungsvolleren 
Management der Clubs führen. Indessen durften 
diejenigen Profisportvereine, die in den Steuerjahren 
vor Verabschiedung des Gesetzes einen Überschuss 
erwirtschaftet hatten, in der Form von Sportvereinen 
fortbestehen. Vier spanische Profifußballvereine – der 
Fútbol Club Barcelona (Barcelona), der Club Atlético 
Osasuna (Pamplona), der Athletic Club (Bilbao) und 
der Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) – übten 
diese Option aus und bestanden als juristische 
Personen ohne Gewinnerzielungsabsicht fort. Sie 
kamen deshalb, im Unterschied zu den SAGs, in den 
Genuss des besonderen Einkommensteuersatzes, der 
bis 2016 unterhalb des auf die SAGs anwendbaren 
Steuersatzes lag.  
 
Diese Situation führte dazu, dass die Kommission 
2016 in ihrem Beschluss feststellte, dass Spanien 
rechtswidrig eine Beihilfe in Form einer steuerlichen 

Begünstigung für die genannten Vereine eingeführt 
habe. Diese Regelung sei mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, weshalb die Kommission Spanien 
anwies, dem ein Ende zu setzen und die gewährte 
Beihilfe unverzüglich zurückzufordern.  
 
Dieser Beschluss der Kommission wurde nunmehr 
erfolgreich vor dem Gericht der Europäischen Union 
angefochten.  
 
Dabei prüfte das Gericht verschiedene vor- und 
nachteilige Auswirkungen für die Empfänger der 
mutmaßlichen Beihilferegelung. Es ging darum, ob 
die fragliche Steuerregelung überhaupt dazu geeignet 
war, die Begünstigten in eine vorteilhaftere Lage zu 
bringen, als wenn sie zwangsweise die Form einer 
SAG hätten annehmen müssen. Wie bereits die 
Kommission in ihrem Beschluss dargelegt hatte, 
waren die begünstigten Vereine von 1990 bis 2015 in 
den Genuss eines nominalen Steuersatzes gekommen, 
der gegenüber dem der SAGs geringer war.  
 
Nichtsdestotrotz waren nicht nur die Vorteile der 
Regelung zu berücksichtigen, sondern auch die 
Nachteile, die diese mit sich brachte. In diesem Sinne 
hatte der Real Madrid Club de Fútbol im 
Verwaltungsverfahren vor der Kommission bereits 
vorgetragen, dass die Steuerabzüge für die 
Wiederanlage von außergewöhnlichen Gewinnen bei 
SAGs höher seien, als bei Vereinen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht. Nach Angaben von Real 
Madrid konnte der besagte Abzug aufgrund von 
Spielertransfers erheblichen Umfang annehmen, da 
die Gewinne in den Kauf neuer Spieler angelegt 
werden konnten. Demnach aber sei von 2000 bis 2013 
die für Vereine ohne Gewinnerzielungsabsicht 
geltende Steuerregelung „viel ungünstiger“ gewesen 
als die der SAGs.  
 
Die Kommission hatte jedoch ausgeschlossen, dass 
der genannte relative Steuervorteil der SAGs 
gegenüber Vereinen ohne Gewinnerzielungsabsicht 
den geltenden Vorzugssteuersatz ausgeglichen habe, 
weil nicht bewiesen worden sei, dass dieses 
Steuerabzugssystem „grundsätzlich und auf lange 
Sicht günstiger“ gewesen sei. Dagegen stellte das EuG 
nun fest, dass die Kommission die Beweislast für das 
Vorliegen eines steuerlichen Vorteils für Vereine ohne 
Gewinnerzielungsabsicht zu tragen gehabt habe und 
dass ein solcher Vorteil nur dadurch hätte 
nachgewiesen werden können, dass der Nachteil der 
geringeren Steuerabzüge für Vereine ohne 
Gewinnerzielungsabsicht den Vorteil des niedrigeren 
nominalen Steuersatzes nicht hätte ausgleichen 
können. 
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Die Kommission hatte ihren Beschluss auf Zahlen aus 
einer Studie gestützt, die Spanien im 
Verwaltungsverfahren vorgelegt hatte. Auf dieser 
Grundlage machte sie geltend, dass die tatsächliche 
Besteuerung der genannten vier Profifußballvereine in 
den meisten Steuerjahren niedriger gewesen sei, als 
die vergleichbarer Clubs in Form von SAGs. Die 
Zahlen folgten jedoch aus Daten über sämtliche 
Wirtschaftszweige und -teilnehmer und betrafen 
lediglich vier Steuerjahre, während sich die streitige 
Steuerregelung über den Zeitraum von 1990 bis 2015 
erstreckte. Deshalb wirft das Gericht der Kommission 
nunmehr eine fehlerhafte Sachverhaltswürdigung vor. 
Im Anschluss prüfte das EuG, ob sich die Kommission 
trotz dieses Fehlers zur Feststellung des Vorteils auf 
die von Spanien vorgelegten Daten stützen durfte. 
Dabei kommt es zu dem Schluss, dass diese Daten 
zusammen mit den übrigen vorgetragenen Tatsachen 
betrachtet werden mussten, wie beispielsweise den 
Hinweisen von Real Madrid über das Ausmaß der mit 
der Praxis der Spielertransfers zusammenhängenden 
Steuerabzüge für Profifußballvereine. Das Gericht ist 
daher der Ansicht, dass die Kommission beim Erlass 
ihres Beschlusses über ausreichend Angaben verfügte, 
um die bestehenden Besonderheiten des betroffenen 
Sektors zu kennen. Infolgedessen hätte sie daran 
zweifeln müssen, ob die allgemeinen Feststellungen 
über die tatsächliche Besteuerung von Einrichtungen 
ohne Gewinnerzielungsabsicht, die für alle Sektoren 
getroffen wurden, auch auf diesen speziellen Sektor 
anwendbar waren. Letzten Endes stellte das Gericht 
fest, dass die Kommission nicht ausreichend 
nachgewiesen habe, dass die streitige Maßnahme den 
von ihr Begünstigten einen tatsächlichen Vorteil 
verschafft habe. 
 
 
III. Presserecht 
 
A. Einsatz versteckter Kameras, Urteil des 
Tribunal Constitucional im Rechtsbehelf 169/2018 
vom 25. Februar 2019 
 
Eine versteckte Kamera stellt grundsätzlich kein 
journalistisches Mittel dar und ihr Einsatz 
unterliegt strengen Bedingungen. 
 
Das spanische Verfassungsgericht urteilt zugunsten 
des Beschwerdeführers, der u.a. sein 
Persönlichkeitsrecht und sein Recht am eigenen Bild 
von einem spanischen Fernsehsender verletzt sah, 
welcher eine mithilfe einer versteckten Kamera 
gefilmte Reportage veröffentlichte.  
 
Dabei kommt das Verfassungsgericht anders als noch 
das Tribunal Supremo zu dem Schluss, dass 
insbesondere die freie Berichterstattung hinter den 

genannten Persönlichkeitsrechten zurückstehen 
müsse.  
 
Dem Urteil liegt folgender Fall zugrunde: mehrere 
Journalisten suchten das Büro des Beschwerdeführers, 
der als Mentor, Coach und Persönlichkeitsberater tätig 
ist, auf und einer von ihnen gab vor, an Krebs zu 
leiden. Der Besuch wurde mit einer versteckten 
Kamera gefilmt. Bei Ausstrahlung der 
Aufzeichnungen drehte sich die Debatte hauptsächlich 
darum, den Betroffenen als „Heiler“ darzustellen, der 
zwar über keinerlei medizinischen Abschluss verfügt, 
sich aber selbst die Fähigkeit zuschreibt, gleich 
welche Krankheit heilen zu können; außerdem wurde 
der Betroffene als Aufreißer dargestellt und ihm 
wurde vorgeworfen, in seiner Therapie über bloße 
Streicheleinheiten hinauszugehen. 
 
Vor dem Verfassungsgericht ging es nunmehr um den 
Konflikt zwischen dem Recht auf freie 
Berichterstattung wahrer Informationen eines 
Kommunikationsmittels und dem Grundrecht auf 
Ehre, dem Persönlichkeitsrecht und dem Recht am 
eigenen Bild des Beschwerdeführers. Dabei sah es das 
spanische Verfassungsgericht als notwendig an, den 
Schutz des Privatlebens zu stärken, um die Gefahren, 
die sich aus der invasiven Nutzung neuer 
Kommunikationstechnologien ergeben, zu 
bekämpfen. Dazu gehörten nach Ansicht des Gerichts 
insbesondere die systematische Bildaufzeichnung, 
ohne dass die betroffene Person sich dessen bewusst 
sei, sowie die anschließende Verbreitung an Großteile 
des Publikums. 
 
Nach Ansicht des Gerichts sind dabei die betroffenen 
Rechte im Einzelfall gegeneinander abzuwägen, da 
keines der in Artikel 18 der spanischen Verfassung 
genannten Persönlichkeitsrechte absolut und 
bedingungslos gewährleistetet werde. Dabei sei 
entscheidend, dass die Information wahrheitsgetreu 
und für die Bildung der öffentlichen Meinung 
erheblich sei und in Bezug zu Belangen des 
Allgemeininteresses stehe. 
 
Unter Verweis auf die umfangreiche Rechtsprechung 
des EGMR hebt das Tribunal Constitucional im 
Folgenden hervor, dass die legitime Nutzung einer 
versteckten Kamera als journalistisches Mittel zum 
Erhalt von Informationen strengen 
Abwägungskriterien unterliege, die einer 
unverhältnismäßigen und somit unnötigen 
Einmischung in das Privatleben der Personen 
vorbeugen sollen. Da der Einsatz einer versteckten 
Kamera grundsätzlich intrusiv und für das Privatleben 
schädlich sei, müsse diese streng kontrolliert werden 
und dürfe als letztes Mittel nur gemäß den Regeln 
eines strengen Verhaltenskodex erfolgen. 
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Im vorliegenden Fall schließt das spanische 
Verfassungsgericht, dass der Einsatz einer versteckten 
Kamera unnötig und somit hinsichtlich des Zwecks 
unverhältnismäßig gewesen sei, da Interviews mit 
ehemaligen Patienten ausreichend gewesen seien. Es 
kritisiert in diesem Zusammenhang ebenfalls die 
Ausstrahlung der Bilder und der nicht verzerrten 
Stimme des Beschwerdeführers in verschiedenen 
Programmen und auf der Homepage des Senders, was 
eine unnötige Verletzung seiner Persönlichkeit 
dargestellt habe, da die ausgestrahlten Programme 
manipulative Aspekte und herablassende Äußerungen 
enthalten hätten, die zur bloßen Information des 
Publikums unnötig gewesen seien. 
 
B. Amtsträger und ihre Persönlichkeitsrechte, 
Urteil des Tribunal Constitucional im Rechtsbehelf 
3264/2017 vom 25. Februar 2019 
 
Die teilweise Veröffentlichung von Kontoauszügen 
eines Amtsträgers im Rahmen einer Nachricht 
über die Verwendung öffentlicher Gelder kann 
vom Recht auf Informationsfreiheit des 
Journalisten geschützt sein. 
 
Im vorliegenden Fall veröffentlichte der 
beschwerdeführende Journalist in einer 
Internetzeitung eine Nachricht, die das Bild eines 
Kontoauszugs der damaligen Präsidentin der 
Provinzregierung Leons enthielt. Die Nachricht 
handelte davon, dass die betroffene Person von der 
Bank Caja España Kilometergeld für ihre Reisen im 
Dienstauto der Provinzregierung erhielt, was mithilfe 
eines Bildes des Kontoauszugs bestätigt wurde.  
 
Der Journalist wurde aufgrund des genannten Artikels 
vom Strafgericht von Leon, sowie in zweiter Instanz 
von der Audiencia Provincial, aufgrund einer Straftat 
des Geheimnisverrats verurteilt, da die 
Veröffentlichung finanzieller Informationen 
unmittelbar das Persönlichkeitsrecht der betroffenen 
Person verletzt habe. 
 
Dagegen handelte es sich nach Ansicht des spanischen 
Verfassungsgerichts um „die Verbreitung von 
Information, die von öffentlicher Wichtigkeit und 
wahrheitsgetreu ist“ und somit unter den Schutz des 
Rechts auf freie Berichterstattung (Artikel 20.1 d) der 
spanischen Verfassung) falle, weshalb die 
Verurteilungen aufzuheben sind. Insbesondere wurde 
kein vollständiges Bild des Kontoauszugs 
veröffentlicht, sondern lediglich die 
Kontobewegungen bezüglich der Einzahlungen der 
Bank Caja España mit dem Verwendungszweck 
„Kilometergeld“ zur Teilnahme an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats des Unternehmens. Auch der 

Kontostand und andere Bewegungen waren 
geschwärzt worden, sowie die Kontonummer und der 
Name des Inhabers desselben. 
 
Aufgrund dessen urteilt das Verfassungsgericht, dass 
sowohl die veröffentlichte Nachricht, als auch die 
dazu in Bezug stehenden finanziellen Angaben von 
„sozialer Wichtigkeit“ waren, da es sich um eine 
Person handelte, die ein öffentliches Amt innehatte 
und es zudem um den Empfang finanzieller Mittel und 
den Nutzen öffentlicher Gelder ging. Laut Urteil 
unterstrichen die abgedruckten Bankbewegungen die 
Wahrhaftigkeit der Nachricht und steigerten die 
Glaubwürdigkeit der verbreiteten Information, 
weshalb sie nicht als unwichtig oder unnötig 
eingeordnet werden konnten. 
 
 
IV. Unionsrecht, Ungleichbehandlung aufgrund 
unverhältnismäßiger Sprachanforderungen, Urteil 
des EuGH in den Rechtssachen C-377/16 und C-
621/16 P, vom 26. März 2019 
 
Der EuGH stellt fest, dass Bewerbungen für Stellen 
bei Unionsorganen in mehreren Sprachen zulässig 
sein müssen, sofern kein besonderes dienstliches 
Interesse besteht. 
 
Derzeit gibt es 24 offizielle EU-Amtssprachen, was 
unter anderem bedeutet, dass sämtliche EU-Gesetze in 
den besagten 24 Sprachen veröffentlicht werden 
müssen. Mit seinem Urteil hat der Europäische 
Gerichtshof nunmehr klargestellt, dass bei 
Bewerbungen um EU-Jobs die Sprachanforderungen 
an Bewerber nur bedingt beschränkt werden können. 
Geklagt hatten Spanien und Italien. Sie wandten sich 
gegen die grundsätzliche Anforderung an Bewerber 
auf EU-Stellen, der englischen, französischen oder 
deutschen Sprache mächtig sein zu müssen.  
 
Der EuGH gab ihnen nun Recht, indem er entschied, 
dass eine Ungleichbehandlung aufgrund der Sprache 
nur dann zulässig ist, wenn „sie einem tatsächlichen 
dienstlichen Interesse entspricht“. Zudem müsse die 
Beschränkung angemessen und mit „klaren, 
objektiven und vorhersehbaren Kriterien“ begründet 
werden. 
 
Im von Spanien vorangetriebenen Verfahren ging es 
um Vorgaben des Europaparlaments für Bewerbungen 
auf Fahrerstellen. Im Rahmen des genannten 
Auswahlverfahrens war beispielsweise das 
Einschreibungsformular nur auf Englisch, Französisch 
oder Deutsch verfügbar. Des Weiteren mussten die 
Bewerber über ausreichende Kenntnisse in einer der 
drei Sprachen verfügen.  
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Nach Ansicht des EuGH stellten die Anforderungen 
eine unzulässige Ungleichbehandlung aufgrund der 
Sprache dar. Insbesondere sei die Beschränkung auf 
drei Sprachen nicht dadurch gerechtfertigt, dass die 
eingestellten Fahrer überwiegend in französisch- oder 
deutschsprachigen Städten eingesetzt werden sollten 
und ihre Fahrgäste meist Englisch sprächen. 
Diesbezüglich habe das Parlament nicht 
nachgewiesen, dass diese Sprachen für die Aufgaben 
besonders nützlich seien und deshalb für die 
Bewerbung keine andere Sprache habe gewählt 
werden können. 
 
Der Oberste Europäische Gerichtshof stellt ebenfalls 
klar, dass das Europäische Amt für Personalauswahl 
nicht verpflichtet ist, auf einer frei vom Bewerber 
gewählten Sprache zu kommunizieren. Indessen muss 
eine Beschränkung der Sprachauswahl gut begründet 
werden. Im konkreten Fall habe die Behörde ihr 
Vorgehen jedoch nicht ausreichend gerechtfertigt. 
 
Somit ist eine Ungleichbehandlung aufgrund der 
Sprache nur dann zulässig, wenn sie durch ein 
legitimes Ziel von allgemeinem Interesse 
gerechtfertigt ist, wie dem dienstlichen Interesse oder 
den tatsächlichen Erfordernissen in Bezug auf die 
Amtsausübung durch die eingestellten Personen. 
Obwohl den Organen im Rahmen der 
Auswahlverfahren ein weites Ermessen bei der 
Bewertung von Qualifikationen und Verdiensten der 
Bewerber zur Verfügung steht, müssen sie nicht nur 
sicherstellen, dass jede Ungleichbehandlung aufgrund 
der Sprache dem dienstlichen Interesse entspricht und 
in angemessenem Verhältnis zu ihm steht, sondern 
eine solche Ungleichbehandlung auch durch klare, 
objektive und vorhersehbare Kriterien begründen, 
damit Bewerber die Gründe der Ungleichbehandlung 
verstehen und die Unionsgerichte ihre Rechtmäßigkeit 
überprüfen können. 
 
 
 
 
 
 

V. Menschenrechte, EGMR Urteil in der 
Rechtssache Forcadell i Lluis u.a. gegen Spanien 
(Az. 75147/17) vom 28. Mai 2019 
 
Das Verbot des spanischen Verfassungsgerichts, 
dass die Ausrufung der Unabhängigkeit 
Kataloniens verhindern sollte, war rechtmäßig. 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 
die Beschwerde des Separatistenführers Carles 
Puigdemont u.a. in seinem Urteil vom 28. Mai 
abgelehnt. Puigdemont und andere Befürworter der 
Unabhängigkeit hatten sich gegen ein Verbot 
gewandt, das die Abhaltung der Parlamentssitzung im 
Oktober 2017 untersagte, im Rahmen derer die 
Unabhängigkeit der spanischen Region verkündet 
werden sollte. Dagegen bestätigte der EGMR, dass das 
spanische Verfassungsgericht mit dem Verbot im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit und im Rahmen 
der spanischen Gesetze gehandelt habe. Dem hätten 
insbesondere auch nicht die Grundrechte der 
Beschwerdeführer entgegengestanden, da die geplante 
Ausrufung der Unabhängigkeit nicht von der 
Meinungs- oder Versammlungsfreiheit geschützt 
gewesen sei. 
 
Somit stellte die Abhaltung der Plenarsitzung am 10. 
Oktober 2017, in der die Unabhängigkeit Kataloniens 
ausgerufen wurde, entgegen des Verbots einen 
Verstoß gegen die Entscheidung des 
Verfassungsgerichts dar. Insbesondere habe das 
spanische Recht eine Rechtsgrundlage für das Verbot 
des Verfassungsgerichts vorgesehen, weshalb das 
spanische Verfassungsgericht die notwendigen 
Maßnahmen zur Einhaltung seiner Entscheidung 
treffen durfte. 
 

 

*Abogada 
Bilbao 
t.neskovic@gmail.com 
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Buchbesprechung / Reseña bibliográfica 
 

 
Prof. Dr. Gerhard Robbers, Einführung in das 
deutsche Recht, 6. Auflage 2017, 238 Seiten 
broschiert, Nomos Verlag Baden-Baden, € 25,-  
 
Als Interessenten für Robbers‘ Einführung in das 
deutsche Recht kommen in Betracht: Jura-Studenten, 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften, 
ausländische Studenten und Rechtsanwender. Ein 
Jeder sucht so ein Entré in dieser Darstellung von 
Robbers über ein noch unbekanntes Gebiet. Er findet 
einen Überblick über allgemeine Strukturen des 
deutschen Rechts, über öffentliches Recht, Strafrecht, 
das Privatrecht, also insbesondere über die fünf 
Bücher des BGB, internationales Privatrecht, 
Handels- und Gesellschaftsrecht und weitere 
wirtschaftsrechtliche Gebiete wie das des 
Wertpapierrechts, den gewerblichen Rechtschutz, das 
Urheber- und Arbeitsrecht. Auch findet man eine 
Kurzabhandlung über das deutsche Zivilprozessrecht 
und die freiwillige Gerichtsbarkeit.  
Insgesamt bekommt der Leser in diesem informativen 
Werk des Trierer Universitätsprofessors Robbers eine 
klare Übersicht über die vielen Sparten des Rechts in 
Deutschland. Als Autor kann man jedoch nicht auf 
allen Hochzeiten tanzen und glänzen. So ist das 

Kapitel über das internationale Privatrecht sehr kurz 
und mager. Und dass das Heimatrecht des Erblassers 
maßgebliches Erbstatut eines deutschen Erblassers ist 
(Rn 889), gilt seit dem Inkrafttreten der EU-ErbVO 
650/2012 per 17.08.2015 auch nicht mehr. 
Maßgebliches Erbstatut ist vielmehr der letzte 
gewöhnliche Aufenthalt des Erblassers (Art. 21 EU-
ErbVO). Diese kleine Panne mindert jedoch nicht die 
Qualität des insgesamt informativen und gut lesbaren 
Werk von Robbers. Ein Wunsch des Rezensenten 
wäre eine spanischsprachige Fassung des Buches. 
Dies würde sicherlich für viele Interessenten jenseits 
der Pyrenäen einen Anreiz für einen Studienaufenthalt 
in der deutschen Rechtslandschaft bedeuten.  
 
 

 

Dr. Burckhardt Löber 
Rechtsanwalt & Abogado 
Löber Steinmetz & García Rechtsanwälte 
Frankfurt am Main 
b.loeber@loeber-steinmetz.de 
 

 
 

 
 

 

 

 

Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación 

 

 

El congreso de Toledo mejoró todas las expectativas. La 
proximidad a la semana del Corpus, hizo que la ciudad 
nos recibiese en su plenitud, totalmente engalanada y 
con un ambiente indescriptible.  
 
 
Las ponencias, no cabe duda, fueron de un altísimo 
nivel. Una vez más, dentro del capítulo “off-law” 
pudimos disfrutar de una interesantísima ponencia del 
profesor de IESE Guido Stein, sobre técnicas de 
negociación. El éxito de la ponencia, consolida la 
iniciativa de incluir algunas ponencias de ámbito no 
estrictamente jurídico. Esperamos seguir contando con 
la colaboración de la escuela de negocios IESE para 
ello.  
 
 

Der Kongress in Toledo hat alle Erwartungen 
übertroffen. Dank der Nähe zur Fronleichmanswoche 
empfing uns die Stadt in all  ihrer Fülle, reich 
geschmückt und mit einem unbeschreiblichem 
Ambiente. 
 
Zweifellos lagen die Referate auf höchstem Niveau. 
Erneut konnten wir unter dem Titel „Off-Law“ ein 
interessantes Referat  von Prof. Guido Stein von der 
IESE Business School über  Verhandlungstechniken 
geniessen. Der Erfolg des Referats hat die Initiative 
bekräftigt, nicht nur Theman aus strikt juristischen 
Bereichen anzubieten. Wir hoffen, weiterhin auf die 
Zusammenarbeit mit der IESE Business School rechnen 
zu dürfen. 
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Este año contamos con la novedad de la participación 
de un grupo de 23 estudiantes de las universidades de 
Bayreuth y Pablo Olavide Sevilla, quienes pudieron 
asistir a la primera jornada del congreso, dentro del 
programa de colaboración que nuestra asociación 
mantiene con dicha universidad.  
 
Como siempre, el ambiente fue estupendo y la 
organización, llevada a cabo por nuestro amigo Michael 
Fries, impecable.  
 
Durante la asamblea general, nuestro amigo Alex Llevat 
presentó la candidatura de Tarragona para la 
celebración del congreso anual de 2021, la cual fue 
aprobada por unanimidad los asistentes.  
 
Asimismo, durante la asamblea se explicó el plan de 
comunicación y marketing digital que estamos 
implementando. Dicho plan, prevé la creación de sendas 
páginas de la asociación en Linkedin e Instagram, así 
como la implementación de un plan de comunicación 
digital que girará en torno a la nueva web de la 
Asociación.  
 
En adelante, y como parte del nuevo plan de 
comunicación, todas las invitaciones a congresos serán 
enviadas en formato digital.  
 
El próximo mini-congreso tendrá lugar el 9 de 
noviembre en Hamburgo y tratará sobre derecho 
procesal y cuestiones de derecho internacional privado. 
 
El congreso de primavera tendrá lugar en Bilbao el 15 
de marzo de 2020, restando pendiente de decidir sobre 
que versará.  
 
Esperando encontraros en Hamburgo, recibid un cordial 
saludo,  
 
 
Víctor Fabregat 
 

Als Neuheit besuchten uns dieses Jahr am ersten 
Kongresstag eine Gruppe von 23 Studenten der 
Universitäten Bayreuth und Pablo Olavide Sevilla im 
Rahmen des  Unterstützungsprogramms unserer 
Vereinigung mit diesen Universitäten. 
 
 
Wie immer, hatten wir ein grossartiges Ambiente und 
eine einwandfreie Organisation dank unseren Freund 
Michael Fries. 
 
Anlässlich dier Mitgliederverssammlung hat unser 
Freund Alex Llevat die Kandidatur von Tarragona für 
den Jahreskongress 2021 vorgestellt, die von den 
Anwesenden einstimmig beschlossen wurde. 
 
Anlässlich der Sitzung wurde auch der 
Kommunikations- und digitale Marktingplan 
vorgestellt, den wir einführen werden. Dieser Plan sieht 
die Schaffung je einer Seite der Vereinigung in 
Linkedin und Instagram vor, sowie die Einführung eines 
digitalen Kommunikationsplans im Zusammenhang mit 
der neuen Homepage unserer Vereinigung. 
 
In Zukunft und als Teil des neuen Kommunikationplans 
werde alle Kongresseinladungen in digitales Form 
versandt. 
 
Der nächste Minikongress wird am 9. November in 
Hamburg stattfinden zu dem Thema Prozess- und 
internationales Privatrecht. 
 
Der Minikongres im Frühjahr wird am 15. März 2020 
in Bilbao stattfinden. Das Thema wurde noch nicht 
abschliessend beschlossen. 
 
In der Hoffnung, alle in Hamburg zu sehen, verbleibe 
ich mit herzlichen Grüssen 
 
 
Víctor Fabregat 

  

 

Vizepräsident – Vicepresidente DSJV-AHAJ 
Abogado  
Fabregat Perulles Sales Abogados, 
Barcelona 
v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com 
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Protokoll der Mitgliederversammlung der DSJV e.V. 
vom 15.06.2019 in Toledo 

 
 
 
Die Mitgliederversammlung während des 35. 
Jahreskongresses der Deutsch Spanischen 
Juristenvereinigung findet am 15.06.2019 um 16:00 
Uhr im Palacio de Congresos de Toledo statt. Zu der 
Mitgliederversammlung sind insgesamt 35 Mitglieder 
erschienen. 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Gemäß der an die Mitglieder rechtzeitig versandten 
Tagesordnung eröffnet unsere Präsidentin, Frau 
Mónica Weimann Gómez, die 
Mitgliederversammlung um 16:00 Uhr, begrüßt die 
Anwesenden Mitglieder und bedankt sich für deren 
Anwesenheit. 
 
2. Geschäftsbericht der Präsidentin 
 
Die Präsidentin geht sodann über in den Jahresbericht 
des abgelaufenen Jahres 2018 und stellt kurz die 
einzelnen Vorstandsmitglieder und deren 
Tätigkeitsbereiche vor. Im Vordergrund ihres Berichts 
stellt unsere Präsidentin auf Grundlage der 
vorbereiteten Power Point Präsentation die die 
Vereinigung betreffenden wesentlichen 
Herausforderungen für die Zukunft vor: 
 
Erhöhung der Teilnehmerzahlen an unseren 3 
Kongressen sowie mögliche Erhöhung der 
Gesamtmitgliederzahl, die notwendige digitale 
Anpassung der Vereinigung aufgrund der 
fortschreitenden technologischen Entwicklung auch 
im Hinblick auf die sozialen Medien und die 
Sicherung der finanziellen Stabilität der Vereinigung. 
Im Detail stellt unsere Präsidentin verschiedene 
Charts vor. Aus diesen Übersichten ergibt sich die 
Entwicklung der Teilnehmerzahlen an Jahreshaupt- 
und Minikongressen, die Mitgliederentwicklung und 
die zusammen mit unserer Geschäftsstellenleiterin 
Christiane Bünger vorbereitete detaillierte 
Aufschlüsselung der einzelnen Kongresse nach 
Teilnehmerzahlen, Kongresseinnahmen und -
ausgaben sämtlicher Jahreshaupt- und Minikongresse 
ab dem Jahr 2014.  
 
Ergebnis der durchgeführten Analyse und Darstellung 
unserer Präsidentin ist, dass seit 2014 die 
Kongressteilnehmerzahlen seit 2014 rückläufig sind. 
Im Hinblick auf die Finanzlage der Vereinigung 
konnte der Vorstand in seiner knapp 

anderthalbjährigen Arbeit seit den letzten 
Vorstandswahlen ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis 
erzielen, und dass vormalige Defizit ausgleichen. Dies 
ist neben einzelnen Einsparungen auch der moderaten 
Anhebung der Mitgliedsbeiträge von 100,-- auf 125,-- 
€ zum 01.01.2018 zu verdanken. Im Zusammenhang 
mit der notwendigen digitalen Transformation 
übergibt die Präsidentin das Wort dem 1. 
Vizepräsidenten, Herrn Víctor Fabregat Rubiol, der 
federführend im Vorstand für die Erneuerung der 
Homepage sowie weiterer digitaler Maßnahmen 
zusammen mit unserem Beisitzer Ignacio Ordejón 
Zuckermaier verantwortlich ist. Víctor Fabregat 
Rubiol stellt im Wesentlichen den Aufbau der 
geplanten neuen Homepage vor. Dort sollen Artikel 
aus der INF u. a. offen abrufbar sein und die 
Homepage-Struktur deutlich anwenderfreundlich, mit 
mehr Bildern über das Leben der Vereinigung und 
weiteren interessanten Inhalten gestaltet werden. 
Diesbezüglich hat sich der Vorstand an die spanische 
Firma Vyrtucom gewandt, die bereits konkrete 
Vorschläge unterbreitet hat, die der Vorstand zeitig 
umsetzen wird. Hierzu zählt insbesondere die 
Schaffung eines sog. „digitalen Sekretariat“, über 
welches nicht nur die die Referate, sondern auch 
andere Informationen zu den jeweiligen Kongressen 
abgerufen werden können. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dass der Zugang zu den konkreten 
Kongressinformationen und -inhalten per Passwort für 
diejenigen Mitglieder freigeschaltet werden, die sich 
zum Kongress anmelden. Víctor Fabregat Rubiol stellt 
des Weiteren die Pläne zur Errichtung einer 
Instagram-Präsenz, die neben der bereits bestehenden, 
aber zu verbessernden LinkedIn-Präsenz, ausgebaut 
werden soll. Ignacio Ordejón Zuckermaier ergänzt 
hierzu, dass der Vorstand darüber hinaus ernsthafte 
Überlegungen darüber anstellt, ob ggf. „podcasts“ 
über einzelne Referate bei Kongressen über die 
Homepage abrufbar sein sollen.  
 
Im Rahmen des Berichts der Präsidentin über das 
abgelaufene Geschäftsjahr erteilt diese dem 
Generalsekretär Lutz Carlos Moratinos Meissner, der 
zugleich für die DSJV-Schriftenreihe zuständig ist, 
das Wort. Dieser berichtet über die im zweiten 
Halbjahr 2018 neu hinzugekommenen Doktorarbeiten 
unserer Mitglieder Teresa Puig Stoltenberg und Tim 
Wirth, welche allerdings aufgrund des Umzuges des 
Peter Lang-Verlages nach Berlin und personeller 
Umstrukturierung noch nicht in Druck gegangen sind. 
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Der Vorstand ist über die Entwicklung der 
Schriftenreihe mit diesen beiden neuen Bänden, 
welche die Bände 52 und 53 sein werden, sehr 
zufrieden. Neben der Zeitschrift „INF“ ist die DSJV-
Schriftenreihe eine der herausragendsten 
Schriftenreihen einer bilateralen Juristenvereinigung 
überhaupt, welche unsere Vereinigung auch im 
akademischen Bereich zu einem hohen Stellenwert 
verhilft. Einziger Wermutstropfen ist die Einstellung 
der Reihe „DSJV-Publikationen“, welche vom Peter 
Lang Verlag aus Gründen, die nicht in der Reihe selbst 
zu suchen sind, eingestellt worden sind. Die Praxis der 
letzten Jahre seit 2011 hat ergeben, dass diese Reihe 
ausschließlich für Magisterarbeiten vorgesehen war, 
für die bedingt durch die fehlende Publikationspflicht, 
eine zu geringe Nachfrage besteht. 
 
Die Präsidentin stellt im weiteren Verlauf ihres 
Berichtes die aufgrund mehrerer Nachfragen aus der 
Mitgliedschaft von Ignacio Ordejón Zuckermeier 
erarbeiteten Nutzungsbedingungen für das 
Markenzeichen der Vereinigung, welche ab sofort 
über die Homepage der Vereinigung eingesehen 
werden können, vor. Die Mitglieder erhalten so, unter 
den erwähnten Nutzungsbedingungen, die 
Möglichkeit, das Logo der Vereinigung zu 
Informationszwecken auf der eigenen Homepage zu 
verwenden. 
 
Unsere Präsidentin übergibt unserem Beisitzer Alex 
Llevat Felius das Wort, der insbesondere den Bereich 
Sponsoring übernommen hat und hier auch schon 
einige Kontakte knüpfen konnte. Der Vorstand ist sich 
aufgrund der finanziellen Entwicklung der Kongresse 
darüber einig, dass versucht werden muss, 
ausgewählte Sponsoren für die Kongresse zu 
gewinnen. Alex Llevat Felius stellt seine Gespräche 
mit der Sociedad de Tasación kurz vor, da diese 
möglicherweise im kommenden Jahr zu ersten 
Ergebnissen führen können. 
 
Die Präsidentin weist zudem darauf hin, dass der 
Vorstand sich mit der neuen 
Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt hat 
und hier insbesondere entsprechende Maßnahmen 
bereits beschlossen hat. Deutliche Verbesserungen hat 
der Vorstand für die Kongresse dadurch erreicht, dass 
dieser ein neues Referat-Format, das Format „Off-
Law“ bereits letztes Jahr eingeführt hat. Sowohl im 
Kongress 2018 als auch im Kongress 2019 konnten 
hierfür renommierte Professoren des IESE gewonnen 
werden. Diese Vorträge sind nach den beiden letzten 
Erfahrungen von den teilnehmenden Mitgliedern sehr 
gut angenommen worden. Darüber hinaus sind die 
Kooperationen mit dualen Studiengängen 
Deutschland / Spanien z. B. mit der Universität 
Bayreuth / Universität Sevilla und akademischen 

Programmen der Universität Münster / Universidad 
Carlos III en Madrid (Jornadas Hispano Alemanas ) 
intensiviert worden, um über diese Kooperationen den 
Zugang zu jungen Studenten zu verbessern. Mit der 
internationalen Studentenvereinigung ELSA wurden 
ebenfalls erste Gespräche für eine Zusammenarbeit 
geführt. Seit letztem Jahr erteilt die Vereinigung auch 
entsprechende  
 
Teilnehmerbescheinigungen / Certificados de 
Asistencia, insbesondere nach den Vorgaben der 
deutschen Fachanwaltsordnung, so dass auch dieser 
Umstand ein zusätzlicher Anreiz zur Teilnahme an 
unseren Kongressen darstellen sollte. Unsere 
Präsidentin schließt den Bericht mit Dankesworten an 
die Mitglieder.  
 
3. Bericht des Schatzmeister 
 
Unser Schatzmeister Dr. Cato Dill berichtet über das 
abgelaufene Geschäftsjahr, stellt die Einnahmen und 
Ausgabe dar, welche die teilnehmenden Mitglieder 
aus der ihnen ausgehändigten Finanzaufstellung 
entnehmen können. Im Ergebnis bestätigt er den 
leichten Jahresfehlbetrag, der nur deswegen negativ 
gewesen ist, weil bereits Kosten für die Kongresse aus 
dem Jahr 2019 als Anzahlungen übernommen werden 
mussten und damit in die Buchhaltung geflossen sind. 
Im Rahmen neuer Impulse für die Vereinigung schlägt 
CD vor, dass sich in den Städten, in denen die 
Vereinigung zahlreiche Mitglieder zählt, ggf. 
regelmäßige Treffen einrichten ließen, um den 
Zusammenhalt der Mitglieder untereinander zu 
stärken. Möglicherweise können auf diese Weise 
ebenfalls zusätzliche Interessenten für unsere 
Kongresse gewonnen werden. 
 
4. Bericht des Kassenprüfers 
 
Der in der Mitgliederversammlung des 
Jahreskongresses 2018 gewählte Kassenprüfer 
Alexander Labus hat die Kassenbestände sowie die 
Bücher der Vereinigung geprüft, Stichproben 
genommen und die Kontoauszüge überprüft. Im 
Ergebnis sind die Kontostände von dem Schatzmeister 
korrekt wiedergegeben, Beanstandungen ergeben sich 
hieraus nicht. Für die Kassenprüfung 2019 wird 
Alexander Labus erneut einstimmig zum 
Kassenprüfer gewählt. 
 
5. Aussprache 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt gibt es zahlreiche 
Meldungen der Anwesenden, u. a. ergreifen unsere 
Mitglieder Stefan Meyer, Tilmann Scheffzcyk, Artur 
Naujok, Frauke Möhrle, Frank Müller u. a. das Wort. 
Stefan Meyer schlägt ein Überdenken der Länge des 
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Jahreshauptkongresses vor. Diese Auffassung teilt 
auch Frauke Möhrle. Mehrere Mitglieder schlagen 
zudem vor, die Minikongresse nicht mehr jeweils im 
Instituto Cervantes in Deutschland abzuhalten, 
sondern generell in Spanien und Deutschland direkt an 
den Universitäten. Hierdurch wäre es möglich, 
interessierte Studenten zu den Kongressen einzuladen 
bzw. einzubinden. Alexander Labus regt ein sog. 
Mentoren-Programm an, durch welches einzelne 
Mitglieder einen Studenten, z. B. zum informellen 
Abendessen, einladen. Unsere Präsidentin Mónica 
Weimann Gómez nimmt die Anregungen der 
Mitglieder mit Dank an und begrüßt die Vorschläge, 
welche teilweise schon Gegenstand der letzten 
Vorstandssitzungen waren. Víctor Fabregat Rubiol 
nimmt die Anregung mehrerer Mitglieder zur 
Kongressverkürzung auf und fragt diese, wer von den 
anwesenden Mitgliedern für eine Kongressverkürzung 
wäre. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl soll uns 
diese Befragung lediglich einen Eindruck über den 
Meinungsstand vermitteln. In der darauffolgenden 
Befragung stimmen 19 Mitglieder für eine 
Reduzierung der Kongresstage, 16 dagegen ab. 
Daraufhin wird ergänzend nachgefragt, ob auch aus 
Sicht der Mitglieder eine Reduzierung von 2 
Minikongressen auf einen Minikongress pro Jahr 
gewünscht sei. Hier sprechen sich 13 Mitglieder dafür, 
12 sprechen sich dagegen aus bei übriger Enthaltung. 
Auf Nachfrage der Präsidentin gibt es keine weiteren 
Wortmeldungen zur Aussprache. 
 
6. Entlastung des Vorstandes 
 
Der Kassenprüfer Alexander Labus schlägt, wie 
bereits in seinem Kassenprüferbericht angedeutet, vor, 
den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
entlasten. In der daraufhin erfolgten öffentlichen 
Abstimmung wird der Vorstand einstimmig von der 
Mitgliederversammlung entlastet. 
 
7. Kongresse 2020 und 2021 
 
Zu dem bereits in der letzten Jahreshauptversammlung 
beschlossenen Kongressort Heidelberg im Jahr 2020 
berichtet Alexander Labus kurz zum Stand der 

Kongressplanung. Der Kongress wird vom 10.06. – 
14.06.2020 stattfinden.  
 
Die Präsidentin wendet sich sodann zu dem bei der 
diesjährigen Jahreshauptversammlung zu beschlie-
ßenden Kongressort 2021 in Spanien. Hierzu meldet 
sich das Vorstandsmitglied Alex Llevat Felius, der als 
Kongressort in Spanien Tarragona vorstellt. In einer 
kurzen Präsentation stellt er das Kongresshotel sowie 
die alternativen Möglichkeiten zur Gestaltung des 
Rahmenprogramms des Kongresses vor. Auf 
Nachfrage der Präsidentin gibt es keine weiteren 
Vorschläge für den Kongress 2021. Sodann beschließt 
die Mitgliederversammlung einstimmig, dass der 
Kongress im Jahr 2021 in Tarragona stattfinden soll. 
 
8. Verschiedenes 
 
Die Präsidentin bittet die Teilnehmer um 
entsprechende Wortmeldungen für den Fall, dass noch 
Fragen oder Anregungen aus der 
Mitgliederversammlung gestellt oder gewünscht sind. 
Nachdem im Rahmen der Aussprache die anstehende 
digitale Transformation und die Verbesserung der 
Präsenz der Vereinigung in sozialen Medien sowie die 
Gewinnung junger Mitglieder im Vordergrund stand, 
gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Die 
Präsidentin schließt mit Dank an die Mitglieder für das 
dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen. Die 
Mitgliederversammlung endet um 19:15 Uhr.  
Toledo, den 15.06.2019 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls 
 
gez. Lutz Carlos Moratinos Meissner 
Generalsekretär der DSJV e.V./AHAJ 
 

 

*Generalsekretär / Secretario General 
DSJV-AHAJ 
Rechtsanwalt & Abogado, Simon & 
Partner, Hamburg 
l.moratinos@simon-law.de 
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Stellenmarkt / Mercado de trabajo 
 

Referendarsstationen / Praktikantenplätze 
Pasantías / Prácticas 

 
 
AD & M Abogados y Consultores 
Unsere international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei 
mit dem Schwerpunkt auf deutsch-spanischen 
Rechtsbeziehungen befindet sich im Zentrum von 
Barcelona. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts-, Handels-, Erb-, Familien- und allgemeines 
Zivilrecht. Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren oder 
Jurastudenten mit Spanischkenntnissen 
die  Möglichkeit, Ihre Wahlstation oder ein Praktikum in 
unserer Kanzlei zu absolvieren.  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an 
ADM Abogados y Consultores, Calle Balmes 163, Pral., 2a, 
08008 Barcelona, Spanien z.H. von RA Robert Engels oder 
per e-mail an info@admabogados.net. 
 
Dr. Artz ⋅ López & Col. - Rechtsanwälte · Abogados · 
Fachanwälte ∙ Testamentsvollstrecker · Nachlasspfleger ∙ 
Nachlassverwalter  
Ab sofort bieten wir Rechtsreferendaren (m/w/d) Ihnen 
Gelegenheit, u.a. in Ihrer Anwalts-/Wahlstation in unserem Büro 
in Koblenz erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Unsere Kanzlei 
hat den fachanwaltlichen Schwerpunkt im Internationalen 
Familien- und Erbrecht, Immobilienrecht sowie der 
Testamentsvollstreckung und Nachlasspflegschaft mit allen damit 
zusammenhängenden Aufgaben in Deutschland und Spanien. Ihre 
Bewerbung richten Sie bitte an mail@artzlopez.com. 
Ofrecemos la posibilidad de hacer prácticas a Estudiantes de 
Derecho y Licenciados ejercientes en nuestro despacho de 
Koblenz. Estamos especializados en Derecho de Familia y 
Derecho de Sucesiones, Derecho Inmobiliario, así como en la 
ejecución y administración de testamentos como albaceas en 
Alemania y España. Por favor, envíe su solicitud a  
mail@artzlopez.com. 
 
Augusta Abogados 
Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren und -
studierenden die Möglichkeit, ein mehrmonatiges 
Praktikum in unserer Kanzlei in Barcelona zu 
absolvieren, sei es als Wahl- oder Auslandsstation. 
Wir suchen Jurastudenten (mindestens 4 Semester) und 
Rechtsreferendare, die offen, zuverlässig und an der 
internationalen Praxis interessiert sind. Die Dauer des 
Praktikums beträgt i.d.R. drei bis sechs Monate und wir 
versuchen, uns den beruflichen bzw. akademischen 
Interessen der Kandidaten anzupassen. Gute Spanisch- 
und Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich, sind 
erwünscht.  
Bitte senden Sie uns ein Anschreiben mit Lebenslauf, 
Zeugnisse und Verfügbarkeit per E-Mail an:  Augusta 
Abogados, z.H.v. Frau Alba Ródenas-Borràs, Ref: 
Praktikum Barcelona,Via Augusta, 252, 4ª planta, E- 
08017 Barcelona, Mail: info@augustaabogados.com 
www.augustaabogados.com  
 
 
 
 
 

Castellana Legal Abogados 
Wahlstation für Rechtsreferendare/Praktikanten 
Unsere Kanzlei bietet Referendaren/Praktikanten die 
Möglichkeit, in Madrid die Wahlstation bzw. ein Praktikum 
zu absolvieren. Kenntnisse der spanischen Sprache sind 
erforderlich. Bei Interesse Bewerbungen bitte per e-mail z. 
Hd. von Marcos Andreu Bleckmann an mableckmann@c-
legal.com unter Kennwort “Praktikum” zusenden.  
 
DAUSS Abogados  
ist eine international ausgerichtete Anwaltskanzlei mit Sitz in 
Barcelona. Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen 
die Möglichkeit ein mehrmonatiges Praktikum in einer jungen, 
motivierten und innovativen Arbeitsumgebung abzuschließen. 
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind Gesellschaft-, Handels-, 
Zivilprozess-, Energie- und Verwaltungsrecht. Eine hohe 
Motivation und Lernwille, sowie gute Deutsch-, Spanisch- und 
Englischkenntnisse setzen wir voraus.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und 
Verfügbarkeit), welche Sie bitte an folgende E-Mail senden 
können: barcelona@dauss.es, Kennwort „Praktikum“. 

Dikeos Estudio Jurídico 
Wir sind eine international ausgerichtete Madrider 
Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten im 
Arbeits-, Gesellschafts-, Handels- und Zivilrecht, die 
sowohl forensisch als auch beratend tätig ist. 
Unsere Klienten sind hauptsächlich 
Wirtschaftsunternehmen, auch aus dem deutschsprachigen 
Ausland. 
Wir bieten Rechtsrefrendaren / -innen die Möglichkeit, Ihre 
Wahlstation in unserem Madrider Büro abzuleisten.  
Gute  bis sehr gute Spanischkenntnisse sowie Interesse für 
internationale, insb. deutsch-spanische Rechtsbeziehungen 
setzen wir voraus. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Paseo de la Habana, 5. Tel: 91 5903370, Fax 91 5638560; 
Ansprechpartner: Christian Alexander Paschkes 
(apaschkes@dikeos.com). 
 
Dr. Frühbeck Abogados 
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit 
guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges 
Praktikum in unseren Kanzleien in Barcelona, Palma de 
Mallorca, Marbella und Las Palmas G.C. zu absolvieren. Es 
wird ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten bevorzugt. 
Wir bearbeiten hauptsächlich Fälle im Bereich des Handels-
, Unternehmungs- und Arbeitsrechts.  
Ofrecemos a pasantes con buenos conocimientos de alemán 
y español la posibilidad de realizar prácticas en nuestras 
oficinas de Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella y Las 
Palmas G.C. Preferente un período no inferior a tres meses. 
Principalmente trabajamos los campos del derecho 
mercantil, societario y laboral. 
Barcelona: T: +34 93 254 10 70; barcelona@fruhbeck.com 
Canarias: T +34  928 432 676;  canarias@fruhbeck.com 
Mallorca: T +34  971 719 228; mallorca@fruhbeck.com 
Marbella: T + 34) 95 276 52 25;  marbella@fruhbeck.com 
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Gerboth & Partner  
Wir bieten Referendaren oder Studenten mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahl- oder 
sonstige Ausbildungsstation während eines Zeitraumes, der 
drei Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in 
Palma de Mallorca oder Ibiza zu absolvieren. 
Des weiteren bieten wir spanischen Praktikanten mit guten 
Deutschkenntnissen die Möglichkeit zur Durchführung 
eines Rechtspraktikums in unseren Büros, ebenfalls für 
einen Zeitraum, der drei Monate nicht unterschreiten sollte. 
Ansprechpartner: Christian Gerboth, Palma de Mallorca - 
Tel.: 0034-971722494; E-mail: info@gerboth-partner.com 
 
Fabregat, Perulles, Sales,  Abogados, Rechtsanwälte 
Wir bieten deutschen Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre 
Wahlpflichtausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen 
in unseren Kanzleien in Barcelona und Pollença (Mallorca) 
zu absolvieren. 
Plaza Bonanova, 4, 1º1ª, E- 08022 Barcelona, Tel. 0034/ 93 
205 42 31, Fax. 0034/ 93 418 955, Ferrán Sors,4, 3º1ª E – 
43850 Cambrils, Tel. 0034/ 977 79 41 26 Fax 0034/ 977 36 
23 48, Sor Flor Ricomana, 2, 1º C, E – 07460 Pollença 
(Mallorca), Tel. 0034/ 971 53 17 33, 0034/ 971 53 10 84, e-
mail: fps@fabregat-perulles-sales.com, Internet: 
www.fabregat-perulles-sales.com. 
 
Göhmann 
Als deutsch-spanische Kanzlei mit umfangreichen 
Tätigkeitsbereichen in beiden Rechtskreisen bieten wir 
interessierten deutschen Referendaren und spanischen 
Praktikanten die Möglichkeit, in einem unserer Büros in 
Bremen oder Barcelona eine oder mehrere Stationen bzw. 
ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Sehr gute 
Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen an: 
Bewerbungen in Deutschland: Dr. Arne Koch, Wachtstr. 
17-24, D-28195 Bremen, Tel.: 0421/33953-0, e-mail: 
bremen@goehmann.de 
Bewerbungen in Spanien: Marcel Gentner, Provenza, 278, 
1º Bis 1ª 2ª, E-08008 Barcelona, Tel: 93 2155338, e-mail: 
barcelona@goehmann.es   
Für Informationen können Sie unsere Internetseite 
www.goehmann.de besuchen. 
 
Gómez Acebo & Pombo  
Referendaren mit Spanischkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit ihre Wahlstation während eines Zeitraumes 
von drei Monaten in unserer Kanzlei in Madrid zu 
absolvieren.  
Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Frau 
Christina Sánchez Weickgenannt, E-mail: csanchezw@ga-
p.com Tel.: 0034 91 582 9218 
 
Anwaltskanzlei Dr. Sabine Hellwege  
bietet Rechtsreferendaren / Rechtsreferendarinnen mit 
Spanischkenntnissen  die Möglichkeit die Wahlfachstation 
oder sonstige Ausbildungsstationen während eines 
Zeitraumes, der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in 
der Kanzlei in Palma de Mallorca zu absolvieren. 

Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin u. 
Abogada, Niedersachsenstr. 11, D-49074 Osnabrück , Tel.: 
+ 49 541 20 22 555, Fax: + 49 541 20 22 559, Mobil:+ 49 
171 8385328, E-mail: Shellwege@t-online.de , Internet: 
www.hellwege.de oder Avda. Jaime III Nr. 17, 2, 27, E-
07012 Palma de Mallorca, Tel.: + 34 971 9054 12, Fax: + 
34 971 9054 13 
 
Hernandez-Marti, Abogados 
Wir bieten deutschen Referendaren mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahlstation 
während eines Zeitraumes von drei Monaten in unserer 
Kanzlei in Valencia zu absolvieren. 
Ansprechpartnerin: Amparo Llorens. Abogada. c/ Convento 
Santa Clara, 10-3. E-46002 Valencia. T+34 963532553, 
F+34 963511220, a.llorens@hernandez-marti.com. 
www.hernandez-marti.com 
 
Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte 
Deutsch-spanische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in 
Manacor/Mallorca und zivilrechtlicher Ausrichtung sucht 
Jurastudenten und Rechtsreferendare mit guten 
Spanischkenntnissen, denen wir im Rahmen eines 
Praktikums/Ausbildungsstation eine interessante Tätigkeit 
anbieten. 
Ansprechpartner: Rechtsanwalt-Abogado Mirko Jurisch, 
C/Amargura, 14, 1º-1ª, E-07500 Manacor, Tel. 971 845805, 
Fax 971 844872, email:  jurisch@iurisconsultants.com, 
ww.iurisconsultants.com 
 
Jakstadt – Abogados – Berlin 
Wir bieten in unserer Kanzlei in Berlin eine vollständige 
Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen aus Spanien 
und Südamerika in Deutschland als auch für deutsche 
Mandanten mit Schwerpunkt in Spanien an. 
Referendare mit guten spanischen Kenntnissen sowie 
pasantes mit guten Deutschkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit der Ausbildung und Mitarbeit in unserer 
Kanzlei in Berlin an. 
Kanzlei Berlin, Telefon: 0 30/24 62 92 0, Telefax: 0 30/24 
62 92 20, e-mail: info@jakstadt.de ,Internet: 
www.jakstadt.de, Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas 
Jakstadt. 
 
Schindhelm Abogados 
Deutsch-Spanische Rechtsanwaltskanzlei bietet deutschen 
und spanischen Referendaren und Praktikanten mit guten 
Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine 
oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges 
Praktikum  zu absolvieren.Tätigkeitsschwerpünkte sind 
Erbschafts- Immobilien-, Gesellschafts- und Steuerrecht. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: Schindhelm Abogados, z. H. 
Fernando Lozano, Conde de Salvatierra, 21, E-46004 
Valencia, Tel. +34 963 28 77 93, Fax +34 963 28 77 94, E-
Mail: info@schindhelm.com. 
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Löber Steinmetz & Garcia Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB 
In unserer Kanzlei in Frankfurt bieten wir Referendaren und 
Praktikanten mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen 
die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein 
mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. 
Tätigkeitsschwerpunkte sind IPR, Erbschafts, Immobilien- 
und Gesellschaftsrecht. Wir legen Wert auf selbständiges 
Arbeiten und hohe Motivation und können Ihnen im 
Gegenzug eine abwechslungs- und lehrreiche Tätigkeit 
anbieten. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: Kanzlei Löber Steinmetz & 
Garcia, Kaulbachstr. 1, D-60594 Frankfurt, Tel. 069/96 22 
11 23,20,  Fax 069/96 22 11 11, Email: b.loeber@loeber-
steinmetz.de. 

Lohmann & Dr. Ahlers Rechtsanwälte in P., Notare 
a.D., Fachanwalt Verkehrsrecht, Mediatorin.
Wir bieten deutschen und spanischen Referendaren oder
Praktikanten die Möglichkeit, im Rahmen einer Stage
erweiterte Kenntnisse des deutschen Rechts und der
deutschen Sprache zu erwerben. Der Zeitraum sollte dabei
drei Monate nicht unterschreiten. Tägliche Anwesenheit ist
erwünscht und sinnvoll.
Ofrecen la posibilidad de realizar prácticas o pasantías a
alemanes y españoles que deseen ampliar sus
conocimientos en Derecho Alemán y la lengua alemana. El
período de éstas no deberá ser superior a los tres meses Se
recomienda la asistencia diaria a fin de obtener buenos
resultados.
Kontakt / Contacto: RA Wolfgang Lohmann, Pelzerstrasse
4, D - 28195 Bremen, Tel. 0421/18571 Fax 0421/12648,
RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de

Monereo Meyer Abogados 
Referendaren oder Studenten  mit guten 
Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre 
Wahlpflichtfachausbildung oder sonstige 
Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der 3 
Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in 
Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca zu absolvieren.  
Ansprechpartner: RA Janis Amort (rrhh@mmmm.es)  
Spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen 
bieten wir ebenfalls die Möglichkeit der Absolvierung eines 
Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 Monate nicht 
unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, Barcelona 
oder Palma de Mallorca. 
Ansprechpartner: César García de Quevedo 
(rrhh@mmmm.es) 

Bufete Mañá-Krier, Abogados Asociados 
Unsere wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei 
mit einem Schwerpunkt im deutsch-spanischen 
Rechtsverkehr bietet Rechtsreferendaren mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation 
oder sonstige Auslandsstationen in unserer Kanzlei zu 
absolvieren. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts- und Handelsrecht, Steuerrecht sowie 
Immobilien-, Erb- und allgemeines Zivilrecht. Bei Interesse 
senden Sie bitte Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail 
an Frau Jessica Wehmeier, Rechtsanwältin u. Abogada, 

bmk@bmk.es, Tel.:0034 93 487 8030, Balmes 76, Pral. 1ª, 
08007 Barcelona. 

MMB - Martínez, Marco & Beuthner, Rechtsanwälte & 
Abogados 
Als Rechtsanwaltssozietät mit Schwerpunkt im deutsch-
spanischen Rechtsverkehr bieten wir deutschen 
Referendaren die Möglichkeit in  unseren Büros in Murcia-
Stadt und Puerto de Mazarron ihre Wahlstage zu 
absolvieren. 
Die Mindestdauer sollte vier Monate nicht unterschreiten. 
Sehr gute Sprachkenntnisse und eine hohe Motivation 
setzen wir voraus.  Bitte richten Sie ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: 
MMB – Rechtsanwälte & Abogados, Herrn RA u. Abogado 
Dennis Beuthner, Avda. Tierno Galván 30, 2D, E-30860 
Puerto de Mazarron, Tel.: +34 / 968 / 33 20 68, Fax: +34 / 
968 / 33 20 69, e-mail: beuthner@mmb.es, Internet: 
www.mmb.es 

Pense Rechtsanwälte 
Wir bieten spanischen und deutschen Juristen mit guten 
Kenntnissen beider Sprachen die Möglichkeit, ein 
Praktikum oder einen Teil des Referendariats in unserer 
Kanzlei zu absolvieren.  
Das Wirtschaftsrecht, Zivil- und Immobilienrecht sowie 
Prozess- und Schiedssachen gehören zu den Kerngebieten 
unserer Tätigkeit. Wir sind auch für unsere internationale 
Rechtspraxis bekannt. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte unseren Internetseiten www.pense.de. 
Bewerbungen richten Sie bitte an:Pense Rechtsanwälte, 
Herrn RA Dr. Till Pense, Wolfsgangstrasse 85, D - 60322 
Frankfurt am Main, Tel + 49 (0) 69 - 55 05 65 Telefax + 49 
(0) 69 - 59 69 861 E-mail: till.pense@pense.de.

Dr. Reichmann Rechtsanwälte /Abogados 
Wir sind eine ausschließlich auf deutsch-spanisches 
Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit Büros in 
Frankfurt am Main und Palma de Mallorca: 
Wir bieten Studenten und Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen an, ein Praktikum bzw. ihre 
Wahlstation in einem unserer Büros zu absolvieren. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
z. Hd. Dr Armin Reichmann, reichmann@dr-
reichmann.com
für Palma: Dr Reichmann Abogados Calle San Miguel 36,
4a 7002 Palma de Mallorca
z. Hd. RAin Sandra Aertken, aertken@dr-reichmann.com

Ribas Brutschy Abogados 
Wir sind eine international ausgerichtete 
Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf den deutsch-
spanischen Rechtsverkehr. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte 
sind Erb- und Immobilienrecht, Gesellschafts- und 
Handelsrecht, allgemeines Zivil- sowie Strafrecht.  
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit 
guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, 
ihre Wahlstation bzw. ein mehrmonatiges Praktikum am 
Hauptsitz unserer Kanzlei in Karlsruhe zu absolvieren. 
Hohe Motivation und Interesse für internationale, 
insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen 
wir voraus. 

mailto:RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de
mailto:rrhh@mmmm.es
mailto:rrhh@mmmm.es
mailto:bmk@bmk.es
mailto:beuthner@mmb.es
http://www.mmb.es/
http://www.pense.de/
mailto:till.pense@pense.de
mailto:reichmann@dr-reichmann.com
mailto:reichmann@dr-reichmann.com
mailto:aertken@dr-reichmann.com


96 informaciones II/19  

 

 

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
Wunschzeitraums vorzugsweise per e-mail an:  
Ribas Brutschy Abogados, z.H. von Frau Petra Beller, 
Marianne-Kirchgessner-Str. 5, 76646 Bruchsal / Karlsruhe, 
p.beller@rb-abogados.eu, Tel.: + 49 7251 9377310 
 
 
Schiller Abogados 
Einer der Tätigkeitsschwerpunkte von Schiller Abogados 
ist die Beratung im deutsch-spanischen Rechtsverkehr. Wir 
bieten interessierten und motivierten Rechtsreferendaren 
und Praktikanten die Möglichkeit, eine Ausbildungsstage 
oder ein mehrmonatiges Praktikum in unserem Büro in 
Barcelona zu absolvieren. Sehr gute spanische 
Sprachkenntnisse sind unabdinglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Jordi 
Planchart Remmert, Rambla de Catalunya, 86-3º, E-08008 
Barcelona, e-mail: barcelona@schillerabogados.es 
 
Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer 
bietet deutschen und spanischen Referendare/innen und 
Praktikanten/innen die Möglichkeit einer Stage. Der 
Mindestzeitraum sollte 3 Monate nicht unterschreiten. Gute 
Deutsch- und Spanischkenntnisse sind Voraussetzung. 
Schriftliche Bewerbungen in üblicher Form sind an Herrn 
RA und Abogado Lutz Carlos Moratinos Meissner zu 
richten. 
Kajen 12, D - 20459 Hamburg, Telefon: 040/323221-0 
Telefax: 040/32322121, www.simon-law.de 
 
Suhren Peltzer Meinecke, Rechtsanwälte und Notare 
Wir bieten interessierten spanischen Kollegen und 
Kolleginnen die Möglichkeit, ein Rechtspraktikum in 
unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind unter anderem 
auch im deutsch-spanischen Rechts- und 
Wirtschaftsverkehr tätig. Der Zeitraum sollte drei Monate 
nicht unterschreiten. Gute Deutschkenntnisse setzen wir 
voraus. Ansprechpartner: RA Dr. Horst Suhren, 
Rathenaustr. 2, D – 30159 Hannover, Tel. 0049 511 
8071820 Fax 0049 511 80718222, e-mail: ra@kanzlei-
psm.de, Internet: www.kanzlei-psm.de 
Schriftliche Bewerbungen bitte per e-mail 
barcelona@voelker.es, Diagonal 419, E-08008 Barcelona, 
barcelona@voelker-gruppe.com  
 
Von Berg & Partner 
Wir sind eine international ausgerichtete 
Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkt im 
Erbschafts-, Immobilien-, Handels-, Gesellschafts- und 

Zivilrecht. Interessierten deutschen Referendaren und 
Praktikanten mit guten Deutsch-, Englisch- und 
Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit, ein 
Praktikum in einer unserer Kanzleien in Spanien zu 
absolvieren. Hohe Motivation und Interesse für 
internationale  
insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen 
wir voraus. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräf-
tigen  Bewerbungsunterlagen an:  
Rechtsanwälte von Berg & Partner, Apartado de Correos 
560, E-03724 Moraira (Alicante), Spanien, Tel.: 0034 - 96 
- 649 04 19 / Fax: 0034 - 96 - 574 34 38, E-Mail: 
info@abogadosvonberg.com 
 
ZinnBöcker Rechtsanwälte 
Wir bieten Rechtsreferendaren mit guten Kenntnissen der 
spanischen Sprache sowie spanischen 
Hochschulabsolventen die Möglichkeit, ihre 
Referendarstation bzw. ein Praktikum in unserer Kanzlei zu 
absolvieren. Wir sind ausschliesslich auf dem Gebiet des 
Wirtschaftsrechts tätig. Ein grosser Teil unserer Mandate 
hat Bezug zu Spanien bzw. Lateinamerika (insbesondere 
Mexiko). Es erwartet Sie eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre in erstklassiger Umgebung. Mehr unter 
www.zinnboecker.com. Bewerbungen senden Sie bitte an: 
ZinnBöcker Rechtsanwälte, z.Hd. Dr. Christian Böcker 
(Rechtsanwalt und Abogado), Friedrichsplatz 10, 68165 
Mannheim oder per e-mail an office@zinnboecker.com 
 
Notare Dr. Christoph Neuhaus und Dr. Markus 
Buschbaum, LL.M., Maître en droit 
Wir bieten deutschen Referendaren/innen und spanischen 
Notaranwärtern/Notaranwärterinnen mit guten Kenntnissen 
der jeweils fremden Sprache sowie der jeweils anderen 
Rechtsordnung die Möglichkeit, die Wahlstation oder eine 
Hospitation in unserem Büro in Köln zu absolvieren. 
Kenntnisse der englischen und der französischen Sprache 
sind von Vorteil, werden jedoch nicht vorausgesetzt. 
Nähere Informationen zu unseren Tätigkeitsfeldern finden 
Sie unter http://neuhaus-buschbaum.de/. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per e-mail an: notar@buschbaum-
koeln.de.  
 
Wienberg Abogados 
Rechtsanwaltskanzlei in Barcelona mit Schwerpunkt im dt.-
sp. Rechtsverkehr bietet Ausbildungsmöglichkeit für 
Referendare und Praktikanten mit Spanischkenntnissen. 
Bewerbungen per Telefon: 0034 93 241 97 20, Fax: 0034 
93 241 97 22 oder E-Mail: Simone.Jordan@wienberg.es, 
www.wienberg.es.  
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